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Bundestag: Viertes Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen 

Das Bundeskabinett hatte am 16.02.2022 den Regierungsentwurf für ein Viertes 

Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) mit folgenden Regelungen vor-

gelegt (vgl. TAX WEEKLY # 6/2022): 

 Die erweiterte Verlustverrechnung soll bis Ende 2023 verlängert werden: Für

2022 und 2023 ist eine Anhebung der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf

€ 10 Mio. bzw. auf € 20 Mio. bei Zusammenveranlagung vorgesehen.

 Der Verlustrücktrag soll darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre

ausgeweitet werden und in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre er-

folgen. Gleichzeitig entfällt dabei allerdings das Wahlrecht in Bezug auf den

Verlustrücktrag der Höhe nach. Lediglich über das „ob“ des Rücktrags kann

entschieden werden.

 Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-

Steuerhilfegesetz eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll um ein Jahr verlängert werden für

Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden.

 Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG sollen

um ein weiteres Jahr verlängert werden.

 Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g

EStG, die in 2022 auslaufen, sollen um ein weiteres Jahr verlängert werden.

 Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld

soll um sechs Monate bis Ende Juni 2022 verlängert werden.

 Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in

bestimmten Einrichtungen – insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeit-

nehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Leistun-

gen zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise soll-

ten laut Regierungsentwurf gem. § 3 Nr. 11b EStG-E bis zu einem Betrag von

€ 3.000 steuerfrei gestellt werden (siehe unten zur Änderung laut Bundes-

tagsbeschluss).

 Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale soll um ein Jahr bis zum

31.12.2022 verlängert werden.

 Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen soll um

weitere drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend sollten laut Regierungs-

entwurf – nicht beschränkt auf Beratungsfälle – auch die Erklärungsfristen für

2021 und 2022 verlängert, jedoch in geringerem Umfang. Korrespondierend

sollen weitere Fristen und auch die zinsfreie Karenzzeit für Nachzahlungs- und

Erstattungszinsen verlängert werden (siehe aber unten zur Änderung laut

Bundestagsbeschluss).
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Am 19.05.2022 hat nun der Bundestag das Gesetz in der Fassung der Beschlus-

sempfehlung seines Finanzausschusses beschlossen. Danach werden folgende 

Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen: 

 Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 3 Nr. 11b EStG-E dahingehend, 

dass der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ausgedehnt wird auf Ar-

beitnehmer in Einrichtungen im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 3, 4, 8 

und 12 des Infektionsschutzgesetzes. Zusätzlich werden zudem freiwillige 

Leistungen der Arbeitgeber einschließlich Leistungen aufgrund von Tarifver-

trägen über Corona-Sonderzahlungen begünstigt. Der steuerfreie Höchstbe-

trag wird von € 3.000 auf € 4.500 erhöht. 

 Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten erstmals 

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2022 enden. Auf Antrag kann § 6 

Abs. 1 Nr. 3 und 3a Buchstabe e EStG-E aber auch schon für frühere Wirt-

schaftsjahre angewendet werden. 

 Über den Gesetzentwurf und den Vorschlag des Bundesrats hinausgehende 

Verlängerung der Erklärungsfristen in beratenen Fällen für 2020 bis 2024, in 

nicht beratenen Fällen für 2021 bis 2023 sowie Verlängerung weiterer mit den 

Fristverlängerungen zusammenhängender Termine und Fristen (insb. zinsfreie 

Karenzzeit) für 2020 bis 2024. Sämtliche Fristen werden nun erst ab dem Be-

steuerungszeitraum 2022 wieder langsam zurückgefahren. Die konkreten Da-

ten für die Abgabe der Steuererklärung lassen sich für beratene Steuerpflichti-

ge wie folgt zusammenfassen: 

- Steuererklärung 2020:  31.08.2022 

- Steuererklärung 2021:  31.08.2023 

- Steuererklärung 2022:  31.07.2024 

- Steuererklärung 2023:  31.05.2025 

- Steuererklärung 2024:  30.04.2026 

 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2021/2261 - Informationsblätter für Kleinanleger. 

Über die finale Zustimmung des Bundesrats soll in seiner Sitzung am 10.06.2022 

entschieden werden. 

 

Bundestag und Bundesrat: Energiesteuersenkungsgesetz beschlossen 

Der Bundestag hat am 19.05.2022 den von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Entwurf eines Energiesteuersen-

kungsgesetz (EnergieStSenkG) ohne Änderungen beschlossen. Die Energie-

steuer wird für die im Wesentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe 

(insbesondere Diesel und Benzin) in den Monaten Juni, Juli und August 2022 auf 

das EU-Mindestniveau abgesenkt. Der Bundesrat hat bereits am 20.05.2022 in 

Bezug auf dieses Einspruchsgesetz keinen Antrag auf Einberufung des Vermitt-

lungsausschusses gestellt. 
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Bundesrat: Zustimmung zum Steuerentlastungsgesetz 2022  

Am 12.05.2022 hatte der Bundestag das Gesetz in der Fassung der Be-

schlussempfehlung seines Finanzausschusses beschlossen (vgl. TAX WEEKLY 

# 16/2022). Am 20.05.2022 hat nun auch der Bundesrat seine finale Zustimmung 

erteilt. 

 

Bundesrat: Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der 

AO und des EGAO 

Mit am 18.08.2021 veröffentlichtem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 

1 BvR 2422/17) hatte der Erste Senat des BVerfG entschieden, dass die Verzin-

sung von Steuernachforderungen und -erstattungen in § 233a i. V. m. § 238 

Abs. 1 Satz 1 AO verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzin-

sungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde 

gelegt wird. Im Ergebnis dürfe das bisherige Recht aber für Verzinsungszeiträu-

me bis einschließlich 2018 weiter angewendet werden (sog. Fortgeltungsanord-

nung).  

Für Verzinsungszeiträume ab 2019 sind die verfassungswidrigen Vorschriften 

hingegen unanwendbar. Dies betrifft damit auch die Verzinsung von Steuern für 

weit zurückliegende Veranlagungszeiträume. Gerichte und Verwaltungsbehörden 

dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr an-

wenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. Insoweit hat das BVerfG den Ge-

setzgeber verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen, die sich 

rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt und alle 

noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst. 

Vor diesem Hintergrund hatte das Bundeskabinett am 30.03.2022 den Regie-

rungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und 

des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen (vgl. TAX WEEKLY 

# 11/2022). 

In seiner Sitzung am 20.05.2022 hatte der Bundesrat nun keine Einwendungen 

gegen den Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf geht nun im nächsten Schritt in 

den Bundestag.  

 

BMF: BFH-Urteile VIII R 9/19 und VIII R 15/20 vom 01.07.2021; Keine Anwen-

dung der Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG 

Der VIII. Senat des BFH hatte mit Urteilen vom 01.07.2021 (VIII R 9/19 und VIII R 

15/20) entschieden, dass der Begriff der Abspaltung in § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG 

typusorientiert auszulegen ist und in Drittstaatenfällen keine partielle Gesamt-

rechtsnachfolge („kraft Gesetzes“) voraussetzt, sofern der ausländische Staat ei-

ne solche nicht vorsieht und die Vermögensübertragung einerseits und die Zutei-

lung der Anteile am übernehmenden Rechtsträger andererseits in einem einheit-
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lichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen (vgl. TAX WEEKLY 

# 37/2021).  

Mit BMF-Schreiben vom 19.05.2022 stellt die Finanzverwaltung nun aber ergän-

zend zur Veröffentlichung der Urteile im Bundessteuerblatt klar, dass diese Ur-

teilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG nicht anzuwenden sind. 

Insoweit sollen weiterhin die für die Vergleichbarkeit maßgeblichen Kriterien der 

Randnr. 01.36 des BMF-Schreibens vom 11.11.2011 (BStBl I S. 1314) gelten. 

 

BMF: Zusammenfassende Meldung und Steuerfreiheit der innergemein-

schaftlichen Lieferung 

Mit BMF-Schreiben vom 20.05.2022 hat die Finanzverwaltung die im Einfüh-

rungsschreiben zu den geänderten Anforderungen bei innergemeinschaftlichen 

Lieferungen enthaltenen Vorgaben (vgl. TAX WEEKLY # 37/2020) modifiziert und 

damit auf Zweifelsfragen aus der Praxis reagiert. 

Nach § 4 Nr. 1 Buchstabe b UStG kommt der Zusammenfassenden Meldung (im 

Folgenden kurz ZM) maßgebliche Bedeutung für die Gewährung der Steuerfrei-

heit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zu. Unklarheiten bestanden bislang 

in Fällen, in denen die ZM zunächst gerade nicht, nicht fristgerecht bzw. inhaltlich 

unzutreffend oder unvollständig abgegeben wurde.  

Angesichts der materiell-rechtlichen Bedeutung der ZM stellt das BMF-Schreiben 

explizit klar, dass sowohl die erstmalige Abgabe einer ordnungsgemäßen, jedoch 

nicht fristgerecht abgegebenen ZM, aber auch die Berichtigung einer zunächst 

fehlerhaften ZM – innerhalb der Festsetzungsfrist – Rückwirkung entfalten und, 

bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen, die Gewährung der Steuerbefreiung 

ermöglichen können, vgl. Abschn. 4.1.2 Abs. 3 Sätze 8 bis 10 UStAE n.F. Insbe-

sondere im Hinblick auf die Abgabe einer berichtigten ZM scheint auch der Wah-

rung der Monatsfrist des § 18a Abs. 10 UStG keine Bedeutung für die Gewäh-

rung der Steuerbefreiung zuzukommen. Denn gem. Abschn. 4.1.2 Abs. 3 Satz 5 

UStAE n.F. soll die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und vollständigen 

ZM für Zwecke der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1 Buchstabe b UStG auch dann 

Fortbestehen, wenn die Frist bereits verstrichen ist.  

Grundlegende Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung soll jeden-

falls sein, dass der meldepflichtige Umsatz im zutreffenden Meldezeitraum der 

ZM (vgl. § 18a Abs. 8 UStG) vollständig erfasst wird bzw. ggf. vorgenommene 

unzutreffende Anmeldungen dieses Umsatzes in einem abweichenden Meldezeit-

raum ebenfalls berichtigt werden, vgl. Abschn. 4.1.2 Abs. 3 Satz 6 UStAE n.F. 

Hinsichtlich der in § 18a Abs. 10 UStG vorgesehenen Frist von einem Monat für 

die Berichtigung unzutreffend abgegebener ZM stellt die Finanzverwaltung klar, 

dass diese zeitliche Vorgabe ausschließlich der Durchführung des innergemein-

schaftlichen Kontrollverfahrens dienen soll. Die Berichtigungspflicht bestehe 

deswegen auch dann fort, wenn die Gewährung der Steuerbefreiung für den frag-

lichen Umsatz nicht möglich sein sollte, vgl. Abschn. 4.1.2 Abs. 3 Satz 1 UStAE 

n.F. Dementsprechend kann eine nicht fristgerechte Abgabe einer ZM bzw. deren 
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Berichtigung Gegenstand eines Bußgeldverfahrens nach § 26a Abs. 2 Nr. 5 

UStG sein – ungeachtet, ob dem Unternehmer die Steuerbefreiung zu gewähren 

sei oder nicht. 

Diese Grundsätze sollen erstmals auf innergemeinschaftliche Lieferungen ange-

wendet werden, die nach dem 31.12.2019 bewirkt wurden. 

Die Klarstellung seitens der Finanzverwaltung ist begrüßenswert. Die avisierte 

Lösung erscheint praktikabel, da sie dem Steuerpflichtigen in angemessenem 

Umfang die Möglichkeit zur Heilung etwaiger Fehler einräumt und dennoch dem 

Interesse der Finanzverwaltungen an einem funktionierenden Datenaustausch für 

innergemeinschaftliche Lieferungen Rechnung trägt. 

 

BMF: Entwurf zur Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG bei gemischt 

genutzten Grundstücken 

Verwendet ein Unternehmer die für sein Unternehmen gelieferten oder eingeführ-

ten Gegenstände und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen so-

wohl für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, 

die den Vorsteuerabzug ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge 

in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen, vgl. § 15 

Abs. 4 UStG.  

Die Finanzverwaltung hat den Entwurf eines BMF-Schreibens (datierend vom 

11.05.2022) veröffentlicht, in welchem die Besonderheiten der Zuordnung und 

Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei gemischt genutzten, d.h. sowohl für vor-

steuerschädliche als auch für vorsteuerunschädliche Umsätze verwendeten, Ge-

bäuden dargelegt werden. Das bislang maßgebliche BMF-Schreiben vom 

30.09.2008 soll hierdurch aufgehoben und die zwischenzeitliche Rechtsprechung 

des EuGH und des BFH umgesetzt werden.  

Für die Ermittlung der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge soll grundsätzlich zu-

nächst aufgrund des Inhalts bzw. des Umfangs der Eingangsleistungen zu diffe-

renzieren sein: Für die Ermittlung der Abzugsfähigkeit von Vorsteuerbeträgen aus 

Eingangsrechnungen für die Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung von gemischt 

genutzten Gebäuden sei sodann zu prüfen, ob eine direkte Zuordnung bestimm-

ter Vorsteuerbeträge zu vorsteuerschädlichen bzw. vorsteuerunschädlichen Aus-

gangsumsätzen möglich ist.  

Im Gegensatz dazu soll eine direkte Zuordnungsmöglichkeit von Vorsteuerbeträ-

gen aus Anschaffungs-/Herstellungskosten eines gemischt genutzten Gebäudes 

ausgeschlossen sein. Als Gründe hierfür nennt die Finanzverwaltung, in Anleh-

nung an die Rechtsprechung des BFH, dass bei der Errichtung eines solchen 

Gebäudes eine direkte und unmittelbare Zuordnung der Eingangsleistungen zwar 

theoretisch möglich sei, sich in der Praxis aber als zu komplex und schwer durch-

führbar erwiesen habe. Darüber hinaus werde bei einem gemischt genutzten Ge-

bäude nicht ein bestimmter Gebäudeteil, sondern ein bestimmter Prozentsatz des 

Gebäudes für vorsteuerschädliche bzw. vorsteuerunschädliche Umsätze genutzt. 

Dies zeige sich insbesondere in den Fällen, in denen eine Nutzungsänderung bei 
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unveränderter Nutzungsquote erfolge, z.B. beim Tausch von gleich großen Räu-

men zwischen den unterschiedlich genutzten Bereichen, die eben gerade nicht 

zu einer Berichtigung der Vorsteuer(quote) führen soll. Vorsteuerbeträge aus der 

Errichtung bzw. Anschaffung seien daher einheitlich in einen abziehbaren und 

nicht abziehbaren Teil aufzuteilen, vgl. Abschn. 15.16 Abs. 2 Satz 7 bzw. Abschn. 

15.17 Abs. 7 Satz 3 UStAE-Entwurf.  

Die Aufteilung allerr5 nicht direkt zuordenbaren Vorsteuerbeträge sei dann nach 

einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel vorzunehmen. Die Finanzverwaltung 

stellt klar, dass hierfür ein Gesamtumsatzschlüssel (Verhältnis der vorsteuer-

schädlichen Umsätze zu den vorsteuerunschädlichen Umsätzen des gesamten 

Unternehmens) aber nur dann Anwendung finden könne, wenn andere Auftei-

lungsschlüssel keine präzisieren Ergebnisse liefern, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 3 

Satz 4 UStAE-Entwurf. Hinsichtlich dieser anderweitigen Aufteilungsschlüssel be-

inhaltet der Entwurf eine nicht abschließende Aufzählung, wie z.B. den Flächen-

schlüssel, einen objektbezogenen Umsatzschlüssel oder eine Aufteilung nach 

Maßgabe des umbauten Raums und die Finanzverwaltung erläutert zugleich die 

Kriterien für deren Anwendbarkeit, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 7 Satz 5 Nr. 1 - 4 

UStAE-Entwurf.  

Wie schon bisher im Umsatzsteuer-Anwendungserlass festgehalten, stuft die Fi-

nanzverwaltung auch weiterhin den Flächenschlüssel als präzisere und damit 

vorrangig vor dem Gesamtumsatzschlüssel anzuwendende Aufteilungsmethode 

ein. Das Abstellen auf den Flächenschlüssel soll allerdings dann nicht mehr zu-

lässig sein, wenn die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume erheblich 

voneinander abweicht. Diese könne beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich 

die Dicke der Wände und Decken oder die Innenausstattung innerhalb des Ge-

bäudes unterscheidet und somit von erheblich abweichenden Baukosten bzw. er-

zielbaren Mieteinnahmen auszugehen sei. Derartige Besonderheiten sollen durch 

die Anwendung eines objektbezogenen Umsatzschlüssels, im Vergleich zum Flä-

chenschlüssel sachgerecht, sowie im Gegensatz zum Gesamtumsatzschlüssel 

präziser, Rechnung getragen werden. 

Stehen dem Unternehmer neben dem Gesamtumsatzschlüssel weitere präzisere 

Aufteilungsschlüssel zur Verfügung, so soll der Unternehmer nicht gezwungen 

sein, den präzisesten Aufteilungsschlüssel zu verwenden. Die Entscheidung über 

den in derartigen Fällen letztlich anzuwendenden Aufteilungsschlüssel obliegt 

dem Unternehmer. Allerdings sollen die Finanzbehörden diese Entscheidung da-

raufhin überprüfen können, ob sie sachgerecht sei. So soll zwar auch bezüglich 

der Anwendung des Flächenschlüssels die Finanzverwaltung die Feststellungs-

last tragen und insofern nachweisen müssen, dass dieser präziser sei als der 

vom Unternehmer verwendete Gesamtumsatzschlüssel. Allerdings soll diese 

Feststellungslast nur dann gelten, wenn dem Finanzamt alle für die Beurteilung 

erforderlichen Informationen vorliegen, insbesondere unter Berücksichtigung der 

den Unternehmer treffenden Mitwirkungspflichten. Liegen nicht alle erforderlichen 

Informationen vor bzw. lassen diese keine eindeutige Beurteilung zu, soll davon 

auszugehen sein, dass der Flächenschlüssel grundsätzlich die präziseren Ergeb-

nisse liefere und somit vorrangig anzuwenden sei. Sollte sich ein vom Unterneh-

mer gewählte Aufteilungsschlüssel letztlich als nicht sachgerecht herausstellen, 
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entfällt eine Bindung an diese Aufteilungsmethode, so dass auch für Folgezeit-

räume ein anderweitiger Vorsteuerschlüssel verwendet werden könne.  

Die Grundsätze wären zur Anwendung in allen noch offenen Fällen zu berück-

sichtigen. 

Die Finanzverwaltung will es jedoch nicht beanstanden, wenn Unternehmer vor 

der Veröffentlichung des BMF-Schreibens in seiner endgültigen Fassung zulässi-

gerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbeträgen nach der bisherigen 

Fassung des Abschn. 15.17 Abs. 7 Sätze 6 und 7 UStAE vorgenommen haben 

sollten. 

Der Entwurf wurde den Verbänden mit der Möglichkeit zur Stellungnahme bis 

zum 31.05.2022 übermittelt.  

 

BFH: Ernstliche Zweifel am Aufteilungsgebot für die umsatzsteuerrechtli-

che Behandlung von Beherbergungsumsätzen 

In einem Beschluss vom 07.03.2022 (XI B 2/21) hat der BFH es für ernstlich 

zweifelhaft erachtet, ob das in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG angeordnete Auf-

teilungsgebot für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, mit 

Unionsrecht vereinbar ist. 

Die Antragstellerin betreibt ein Hotel und Restaurant. Alle Hotelgäste erhielten ein 

Frühstück sowie Zugang zur hoteleigenen Badelandschaft (Spa). Sowohl in ihren 

Ausgangsrechnungen als auch in den Steuerklärungen behandelte die Antrag-

stellerin Übernachtung (ermäßigter Steuersatz), Frühstück (regulärer Steuersatz) 

und Spa-Zugang (regulärer Steuersatz) als jeweils eigenständige Leistungen.  

Im weiteren Fortgang vertrat die Antragstellerin eine geänderte Auffassung, nach 

der Übernachtung und Frühstück sowie letztlich auch der Zugang zum Spa als 

eine einheitliche Leistung anzusehen seien, welche insgesamt dem ermäßigten 

Steuersatz unterliege. Das Finanzamt teilte diese Auffassung nicht. 

Im Zuge eines Antrags auf Aussetzung der Vollziehung hinsichtlich der bislang 

ergangenen Steuerbescheide musste der BFH sich der Streitfrage annehmen.  

Nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG (eingeführt mit Wirkung vom 01.01.2010) 

ermäßigt sich die Steuer auf 7 % für die Vermietung von Wohn- und Schlafräu-

men, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereit-

hält. Dies soll nach dem in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG normierten Auftei-

lungsgebot hingegen nicht für Leistungen gelten, die nicht unmittelbar der Ver-

mietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung 

abgegolten sind. Frühstücksleistungen, ebenso wie der Spa-Zugang sollen zu 

den Leistungen zählen, die i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG nicht unmit-

telbar der Vermietung dienen und deshalb von der Steuersatzermäßigung aus-

genommen seien. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH komme das 

Aufteilungsgebot auch dann zum Tragen, wenn derartige Leistungen (Frühstück 

und Spa-Zugang) als Nebenleistungen zu der ermäßigt besteuerten Übernach-

tungsleistung (Hauptleistung) erbracht werden, ohne dass der mit der Frage be-
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fasste XI. Senat bislang Zweifel an der Unionsrechtskonformität dieser Auffas-

sung hatte. 

Aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung des EuGH (Rs. Sta-

dion Amsterdam, C-463/16) ergibt sich hingegen, dass eine einheitliche Leistung, 

die aus zwei separaten Bestandteilen, einem Haupt- und einem Nebenbestandteil 

besteht (welche wiederum bei getrennter Erbringung unterschiedlichen Steuers-

ätzen unterlägen), nur zu dem für diese einheitliche Leistung geltenden Mehr-

wertsteuersatz zu besteuern sei. Dieser Steuersatz richte sich dabei nach dem 

Hauptbestandteil. Hieraus folgert der BFH, dass das gesetzliche Aufteilungsgebot 

in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG insoweit durch den Grundsatz der Einheitlich-

keit der Leistung und dessen Rechtsfolge, dass die unselbständige Nebenleis-

tung stets das Schicksal der Hauptleistung zu teilen habe, verdrängt wird. Somit 

könnte bei unselbständigen Nebenleistungen die gesamte einheitliche Leistung 

dem ermäßigten Steuersatz der Hauptleistung "Übernachtung" zu unterwerfen 

sein. 

Aufgrund eines beim EuGH anhängigen Vorlageverfahrens des V. Senats (V R 

22/20) zu dem sich aus § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ergebenden Aufteilungsgebot bei 

Vermietungen und Verpachtung und damit zusammenhängenden Überlassungen 

von dauerhaft eingebauten Vorrichtungen und Maschinen, sieht der XI. Senat je-

denfalls ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Aufteilungsgebotes gem. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG und möchte die Entscheidung des EuGH abwarten. 

 

BFH: Zeitliche Anwendbarkeit der Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG 

Der BFH hatte im Urteil vom 10.11.2021 (I R 27/19, NV) über die Anwendung der 

verschiedenen Gesetzesfassungen des § 50d Abs. 3 EStG zu entscheiden, wo-

nach einer ausländischen Gesellschaft unter gewissen Voraussetzungen kein 

Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung von Kapitalerträgen mit deutscher 

Kapitalertragsteuer zusteht.  

Im Streitfall war die Klägerin, eine in Zypern ansässige substanzlose Kapitalge-

sellschaft, Inhaberin von Wandelanleihen der in Deutschland ansässigen K AG, 

an der sie zugleich mit 15 % beteiligt war. Die Klägerin erzielte in den Streitjahren 

2010 und 2011 aus den Wandelanleihen der K AG Kapitalerträge, auf die jeweils 

26,375 % Kapitalertragsteuer inklusive Solidaritätszuschlag einbehalten und ab-

geführt wurden. Die Klägerin beantragte gemäß § 50d Abs. 1 EStG in der für die 

Streitjahre geltenden Fassung (EStG a.F.) i.V.m. Art. 11 DBA-Zypern 1974 die 

teilweise Freistellung und Erstattung der einbehaltenen Abzugsteuern vom Kapi-

talertrag in Höhe von jeweils 16,375 % des Bruttozuflusses. Während der Beklag-

te und Revisionskläger (BZSt) die Anträge unter Berufung auf § 50d Abs. 3 EStG 

a.F. ablehnte, hatte die Klage beim Finanzgericht Erfolg. Das BZSt sei verpflich-

tet, die beantragten Freistellungsbescheide zu erlassen und die Kapitalertrag-

steuer nebst Solidaritätszuschlag entsprechend zu erstatten. 

Nunmehr hat der BFH die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache an das 

Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwie-

sen. Zunächst stellt der BFH fest, dass das Finanzgericht rechtsfehlerfrei davon 
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ausgegangen ist, dass die Erträge aus der Wandelanleihe in Deutschland gemäß 

§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG a.F. der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. 

Zutreffend habe die Vorinstanz auch entschieden, dass die Voraussetzungen ei-

nes Erstattungsanspruchs nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. i.V.m. dem DBA-

Zypern 1974 grundsätzlich vorliegen. Danach ergebe sich ein Anspruch auf Er-

stattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe 

von 16,375 % der Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer, so dass die 

Zinsen aus den Wandelanleihen einer Steuerbelastung in Höhe von lediglich 

10 % unterliegen würden. 

Ob dem Erstattungsanspruch der Klägerin die in den Streitjahren 2010 und 2011 

geltende Regelung des § 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2007 

entgegenstehe, wonach u.a. ein Erstattungsanspruch dann ausscheide, wenn die 

ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen 

eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-

nehme oder nicht mehr als 10 % ihrer gesamten Bruttoerträge des betreffenden 

Wirtschaftsjahres aus eigener Wirtschaftstätigkeit erziele, könne anhand der vo-

rinstanzlichen Feststellungen jedoch nicht abschließend beurteilt werden. Keinen 

Bestand könne die Begründung des Finanzgerichts haben, dass eine Subsumtion 

des Sachverhalts unter die Tatbestandsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG 

i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2007 a.F. deshalb nicht vorgenommen werden 

müsse, weil die Klägerin den aus unionsrechtlichen Gründen im Wege der gel-

tungserhaltenden Reduktion "hineinzulesenden" Gegenbeweis für ein nicht miss-

bräuchliches Verhalten erfolgreich geführt habe. 

Abschließend weist der BFH darauf hin, dass das Finanzgericht im zweiten 

Rechtsgang die Neuregelung des § 50d Abs. 3 EStG nach dem Abzugsteuerent-

lastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) vom 02.06.2021 zu berücksich-

tigen habe. Diese Vorschrift, welche in allen offenen Fällen im Rahmen einer 

Günstigerprüfung mit der bislang geltenden Regelung rückwirkend anzuwenden 

sei, enthalte nunmehr eine gesetzliche Gegenbeweismöglichkeit für deren Prü-

fung weitere tatrichterliche Feststellungen erforderlich seien. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 16.05.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-556/20 12.05.2022 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Rechtsangleichung – Richtlinie 90/435/EWG – Gemeinsa-
mes Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten – 
Art. 4 und Art. 7 Abs. 2 – Vermeidung der Doppelbesteuerung von Dividenden 

C-250/21 12.05.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 
Buchst. c – Besteuerung gegen Entgelt erbrachter Dienstleistungen – Unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der erbrachten Dienstleistung und dem vom Steuerpflichtigen empfange-
nen Gegenwert – Art. 135 Abs. 1 Buchst. b – Steuerbefreiung für die ‚Gewährung … von 
Krediten‘ – Synthetische Verbriefung – Unterbeteiligungsvertrag 

 

Alle am 19.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI B 2/21 
(AdV) 

07.02.2022 
Beherbergungsumsätze; Aufteilungsgebot des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG auf-
grund des beim EuGH anhängigen Vorabentscheidungsersuchens Az. C-516/21 
ernstlich zweifelhaft 

VIII R 31/19 14.12.2021 
Zur Beendigung der Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO im Fall der 
Abgabe der Einkommensteuererklärung beim unzuständigen Finanzamt 

II R 21/20 17.11.2021 Schenkungsteuer bei Amortisation von Geschäftsanteilen 

 

 

Alle am 19.05.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI B 88/21 31.03.2022 
Strafverteidigungskosten als Werbungskosten - grundsätzliche Bedeutung der 
Rechtssache 

IX R 10/21 06.12.2021 
Einheitliche Entschädigung bei mehreren Teilleistungen aufgrund Arbeitsplatzver-
lusts 

I R 6/21 24.11.2021 
Beiladung von Religionsgemeinschaften in kirchenrechtlichen Abgabenangelegen-
heiten (§ 3 AGFGO BW) 

I R 27/19 10.11.2021 Zeitliche Anwendbarkeit der Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG 

   

  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259149&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6286281
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259186&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6289195
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250076/
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Alle bis zum 20.05.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7140/19/10002 :011 

20.05.2022 
BMF-Schreiben zu den geänderten Anforderungen bei innergemeinschaftli-

chen Lieferungen 

IV C 1 - S 
2252/19/10003 :009 

19.05.2022 Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 

IV C 2 - S 1978-
b/20/10005 :004 

19.05.2022 

BFH-Urteile VIII R 9/19 und VIII R 15/20 vom 1. Juli 2021; Keine Anwen-

dung der Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen im Sinne des § 15 Umwand-

lungsteuergesetz (UmwStG) 

IV A 3 - S 
0062/22/10005 :001 

18.05.2022 Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

IV C 7 - S 
2230/21/10001 :007 

17.05.2022 

Übertragung und Überführung von land- und forstwirtschaftlichem Vermö-

gen aus einer Mitunternehmerschaft und Verpächterwahlrecht bei land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-20-BMF-Schreiben-zu-den-geaenderten-anforderungen-bei-innergemeinschaftlichen-lieferungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-20-BMF-Schreiben-zu-den-geaenderten-anforderungen-bei-innergemeinschaftlichen-lieferungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-05-19-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-05-19-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-05-19-bfh-urteile-VIII-R-9-19-und-VIII-R-15-20-vom-1-juli-2021-keine-anwendung-der-urteilsgrundsaetze-auf-abspaltungen-im-sinne-des-paragraf-15-UmwStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-05-19-bfh-urteile-VIII-R-9-19-und-VIII-R-15-20-vom-1-juli-2021-keine-anwendung-der-urteilsgrundsaetze-auf-abspaltungen-im-sinne-des-paragraf-15-UmwStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2022-05-18-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2022-05-18-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-17-uebertragung-und-ueberfuehrung-von-land-und-forstwirtschaftlichem-vermoegen-aus-einer-mitunternehmerschaft-und-verpaechterwahlrecht-bei-land-und-forstwirtschaftlichen-betrieben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-17-uebertragung-und-ueberfuehrung-von-land-und-forstwirtschaftlichem-vermoegen-aus-einer-mitunternehmerschaft-und-verpaechterwahlrecht-bei-land-und-forstwirtschaftlichen-betrieben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Deutscher Bundestag Drucksache 20/1906 
20. Wahlperiode 18.05.2022 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 20/1111, 20/1646, 20/1828 Nr. 2 –


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise  
(Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 


b) zu dem Antrag Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 20/1339 –


Mut zu wesentlichen steuerlichen Hilfsmaßnahmen 


A. Problem
Zu Buchstabe a


Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode steht die Finanzpolitik der Bundesre-
gierung weiterhin im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Prioritäres 
Ziel der Bundesregierung bleibt es, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
zu schützen, Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu unterstützen und den 
sozialen Zusammenhalt zu wahren. Das Steuerrecht dient dabei als ein wichtiges 
Instrument zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Stärkung der Konjunktur. 


Die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen stellen für eine Vielzahl 
von Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, eine erhebliche Belas-
tung dar. Es geht darum, die wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten. Dazu müssen Bürgerinnen 
und Bürger sowie die Wirtschaft bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen 
weiterhin unterstützt werden. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz bündelt wirt-
schaftliche, aber auch soziale Maßnahmen, die sehr schnell greifen sollen. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU stellt fest, Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland leiden weiterhin an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie. Die in diesem Frühjahr erwartete wirtschaftliche Erholung ist aufgrund des 
unerwarteten Überfalls Russlands auf die Ukraine am 20. Februar 2022 bedroht. 


Jetzt sei der Zeitpunkt, um Bürgerinnen und Bürger steuerlich zu entlasten und so 
gemeinsam die Verschärfung der Wirtschaftskrise zu bekämpfen. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie werden beispiels-
weise Unternehmen gezielt zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit 
konsequenten Maßnahmen unterstützt. Zusätzliche Investitionsanreize werden 
unter anderem mit der Verbesserung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung 
und der Verlängerung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens sowie der steuerlichen Investitionsfristen gesetzt. 


Gleichzeitig wird insbesondere die herausragende Leistung der Pflegekräfte durch 
einen steuerfreien Corona-Bonus finanziell honoriert. Und wichtige Instrumente 
wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitge-
bers zum Kurzarbeitergeld und die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 
in beratenen Fällen werden noch einmal verlängert. 


Folgende steuerliche Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf vor: 


– Vom Arbeitgeber an in bestimmten Einrichtungen – insbesondere Kranken-
häusern – tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund bundes- o-
der landesrechtlicher Regelungen gewährte Sonderzahlungen zur Anerken-
nung besonderer Leistungen während der Corona-Krise werden bis zu einem 
Betrag von 3 000 Euro steuerfrei gestellt und auch in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) nicht 
angerechnet. 


– Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld 
wird um sechs Monate bis Ende Juni 2022 verlängert. 


– Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert. 


– Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-Steuer-
hilfegesetz eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für Wirt-
schaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 
und 2023 wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. 
auf 20 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrück-
trag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet und 
erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre. 


– Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) werden um ein weiteres Jahr verlängert. 


– Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 
EStG, die in 2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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– Die Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen und weitere damit zusam-


menhängende Fristen und Termine (insb. die zinsfreie Karenzzeit) für 2020 
und Folgejahre werden verlängert. 


Zudem wird der Registerbezug beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt 
zur Umsetzung einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission vom In-
land auf EU/EWR-Staaten erweitert. 


Der Finanzausschuss empfiehlt insbesondere folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


- Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 3 Nr. 11b EStG dahingehend, dass 
der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ausgedehnt wird auf Arbeitnehmer 
in Einrichtungen im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 3, 4, 8 und 12 des Infek-
tionsschutzgesetzes. Zusätzlich werden zudem freiwillige Leistungen der Arbeit-
geber einschließlich Leistungen aufgrund von Tarifverträgen über Corona-Son-
derzahlungen begünstigt. Der steuerfreie Höchstbetrag wird von 3 000 Euro auf 
4 500 Euro erhöht. 


- Über den Gesetzentwurf und den Vorschlag des Bundesrates hinausgehende 
Verlängerung der Erklärungsfristen in beratenen Fällen für 2020 bis 2024, in nicht 
beratenen Fällen für 2021 bis 2023 sowie Verlängerung weiterer mit den Fristver-
längerungen zusammenhängender Termine und Fristen (insb. zinsfreie Karenz-
zeit) für 2020 bis 2024. 


- Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten. 


- Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/2261 - Informationsblätter für Kleinanleger. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/1111, 20/1646 in 
geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
AfD und DIE LINKE. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 
die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auffordert, 


1. eine temporäre, stark degressive „Turboabschreibung“ einzuführen, die sig-
nifikante Investitionsanreize über die bestehenden Abschreibungsmöglich-
keiten hinaus schafft; 


2. den ertragsteuerlichen Verlustrücktragszeitraum auf mindestens drei Jahre 
über die Krisenjahre 2020 bis 2022 hinaus dauerhaft auszuweiten; 


3. die Höchstbetragsgrenzen des Verlustrücktrags auf 15 Mio. Euro bei Einzel- 
und 30 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung temporär zu erhöhen; 


4. die Begrenzung des Verlustvortrags für Verluste aus den Jahren 2020 bis 
2022 (Mindestbesteuerung) temporär auszusetzen; 


5. nicht nur den Grundfreibetrag zu erhöhen, sondern den gesamten Einkom-
mensteuertarif an die unerwartet hohe Inflation anzupassen und damit insge-
samt die kalte Progression auszugleichen sowie dazu den fünften Steuerpro-
gressionsbericht (Bericht über die Wirkung der kalten Progression im Ver-
lauf des Einkommensteuertarifs) im Sommer 2022 vorzeitig vorzulegen; 


V
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6. die Regelungen zur begünstigten Besteuerung einbehaltener Gewinne, die an 


den bekannten Schwachstellen der Option zur Körperschaftsbesteuerung 
(insbesondere Umgang mit vorhandenem Sonderbetriebsvermögen) und der 
Thesaurierungsbegünstigung (Begünstigungsbetrag, Thesaurierungssatz, 
Gewinnentnahme, Verfahrensvereinfachung und Nachversteuerung) anset-
zen, praxistauglich anzupassen; 


7. die Verzinsung für Steuererstattungen und -nachforderungen abzuschaffen 
sowie die Zinssätze für Stundungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen abzu-
senken; 


8. die Niedrigsteuerschwelle im Außensteuerrecht auf 15 % abzusenken; 


9. die Aussetzung zur Festsetzung von Ordnungsgeldern nach §335 HGB (Ver-
öffentlichung von Jahresabschlüssen im elektronischen Bundesanzeiger) 
gleichlaufend zu den Steuererklärungsfristen bis zum 31.08.2022 für den 
Veranlagungszeitraum 2020 zu verlängern; 


10. die Abgabefrist für die Steuererklärungen des Veranlagungszeitraums 2021 
in beratenen Fällen um sechs Monate auf den 31. August 2023 zu verlängern 
und die Abgabefristen für Steuererklärungen in den Jahren ab 2024 jeweils 
so zu verlängern, dass die Abgabefristen jedes Jahr um einen Monat verkürzt 
werden, bis die Abgabefrist im Jahr 2029 wieder am 28. Februar endet; 


11. den Corona-Bonus nach § 3 Nummer 11b EStG – neu dahingehend zu er-
weitern, dass auch andere Steuerpflichtige, die aufgrund der Corona-Pande-
mie starker Mehrarbeit oder einer hohen Infektionsgefahr ausgesetzt waren, 
die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen können und 


12. die bestehende Regelung zur ertragsteuerlichen Homeoffice-Pauschale dau-
erhaft zu entfristen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 20/1339 mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 
Gebietskör-
perschaft 


volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 2.810 - 235 - 3.620 - 4.815 - 2.690 + 440 
Bund  - 990 - 75 - 1.212 - 1.552 - 866 + 126 
Länder - 930 - 67 - 1.125 - 1.419 - 788 + 115 
Gemeinden - 890 - 93 - 1.283 - 1.844 - 1.036 + 199 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 
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Die Regelung zur weiterhin geltenden Nichtberücksichtigung von Beihilfen und 
Unterstützungen (§ 1 Absatz 1 Nummer 10 der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld- 
Verordnung) aufgrund der COVID-19-Pandemie als Einkommen führt nicht zu 
Mehrausgaben in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Kosten. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Der Gesetzentwurf führt zu keiner quantifizierbaren Veränderung des laufenden 
Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Durch die Betragsanhebungen beim Verlustrücktrag entsteht in den Ländern ein-
malig ein geringfügiger, nicht bezifferbarer Umstellungsaufwand. Durch die Aus-
weitung des Verlustrücktrags von einem auf zwei Jahre ist mit zusätzlichem 


Mehraufwand für die Prüfung der Verlustverrechnung und Durchführung der Än-
derungsveranlagung in Höhe von ca. 930 000 Euro für die Finanzverwaltungen 
der Länder zu rechnen. 


Durch die Änderung des Artikels 7 ergeben sich im Bereich des SGB II Mehrauf-
wände von höchstens einmalig rund 2 Millionen Euro. Dementgegen stehen Ein-
sparungen durch die Nichtberücksichtigung dieser einmaligen Einkommen in 
Höhe von einmalig 300 000 Euro in 2022. 


Durch die Verschiebung der Abgabefristen ändert sich am Umfang der abzuar-
beitenden Erklärungen nichts. Lediglich der den Finanzämtern zur Abarbeitung 
eines Veranlagungszeitraums zur Verfügung stehende Zeitrahmen variiert und 
könnte durch Zeiten mit geringerer Auslastung durch wenig Erklärungseingänge 
und Zeiten sehr hoher Arbeitsbelastung aufgrund geballter Erklärungseingänge 
geprägt sein. In den Jahren, in denen die Abgabefristen wieder zurückgeführt wer-
den, könnten aufgrund geballter Erklärungseingänge längere Bearbeitungszeiten 
für die Steuerpflichtigen entstehen. 


Die gesetzliche Fristverlängerung könnte zu geringfügigen Minderaufwänden 
durch dadurch vermiedene Fristverlängerungsanträge führen. Andererseits könn-
ten Mehraufwendungen durch höheren Informationsbedarf zu den unter-schiedli-
chen Fristregelungen entstehen. In den Jahren, in denen die Abgabefristen wieder 
zurückgeführt werden, kann erhöhter Aufwand für Erinnerungs- und Mahnver-
fahren entstehen. 


Diese Auswirkungen sind jedoch nicht quantifizierbar und dürften sich größten-
teils kompensieren. 
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F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/1111, 20/1646 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 20/1339 abzulehnen. 


Berlin, den 18. Mai 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Fritz Güntzler*)  
Berichterstatter 


 
 


                                                        
*) Offenlegung gemäß § 49 Abgeordnetengesetz (AbgG): Abg. Fritz Güntzler ist Steuerberater. 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 
– Drucksachen 20/1111, 20/1646 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-


nahmen zur Bewältigung der 
Corona–Krise 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-


nahmen zur Bewältigung der 
Corona–Krise 


(Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 27 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I 
S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 27 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I 
S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Nach § 3 Nummer 11a wird folgende Num-
mer 11b eingefügt: 


1. Nach § 3 Nummer 11a wird folgende Num-
mer 11b eingefügt: 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„11b. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der 
Zeit vom 18. November 2021 bis zum 
31. Dezember 2022 an seine Arbeitneh-
mer zur Anerkennung besonderer Leis-
tungen während der Corona-Krise auf-
grund bundes- oder landesrechtlicher 
Regelungen gewährte Leistungen bis zu 
einem Betrag von 3 000 Euro. Voraus-
setzung für die Steuerbefreiung ist, dass 
die Arbeitnehmer in Einrichtungen im 
Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 11 des Infektions-
schutzgesetzes oder § 36 Absatz 1 
Nummer 2 oder Nummer 7 des Infekti-
onsschutzgesetzes tätig sind. Die Steu-
erbefreiung gilt entsprechend für Perso-
nen, die in den in Satz 2 genannten Ein-
richtungen im Rahmen einer Arbeitneh-
merüberlassung oder im Rahmen eines 
Werk- oder Dienstleistungsvertrags ein-
gesetzt werden. Nummer 11a findet auf 
die Leistungen im Sinne der Sätze 1 
bis 3 keine Anwendung.“ 


„11b. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der 
Zeit vom 18. November 2021 bis zum 
31. Dezember 2022 an seine Arbeitneh-
mer zur Anerkennung besonderer Leis-
tungen während der Corona-Krise ge-
währte Leistungen bis zu einem Betrag 
von 4 500 Euro. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist, dass die Arbeitneh-
mer in Einrichtungen im Sinne des § 23 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 8, 11 
oder Nummer 12 des Infektionsschutz-
gesetzes oder § 36 Absatz 1 Nummer 2 
oder Nummer 7 des Infektionsschutz-
gesetzes tätig sind. Die Steuerbefreiung 
gilt entsprechend für Personen, die in 
den in Satz 2 genannten Einrichtungen 
im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlas-
sung oder im Rahmen eines Werk- oder 
Dienstleistungsvertrags eingesetzt wer-
den. Nummer 11a findet auf die Leis-
tungen im Sinne der Sätze 1 bis 3 keine 
Anwendung;“. 


2. Nach § 52 Absatz 4 Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3 Nummer 11b in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwen-
den.“ 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


§ 52 Absatz 35d des Einkommensteuergeset-
zes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


§ 52 Absatz 35d des Einkommensteuergeset-
zes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 ist auf An-
trag des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass  


„(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 ist auf An-
trag des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass  


1. für den Veranlagungszeitraum 2019 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 21. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 28. Kalendermonat,  


1. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


2. für den Veranlagungszeitraum 2020 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 21. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 29. Kalendermonat, 


2. für die Veranlagungszeiträume 2020 und 
2021 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 
21. Kalendermonat und an die Stelle des 
23. Kalendermonats der 29. Kalendermonat, 


3. für den Veranlagungszeitraum 2021 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 19. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 27. Kalendermonat und 


3. für den Veranlagungszeitraum 2022 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 20. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 28. Kalendermonat, 


4. für den Veranlagungszeitraum 2022 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 17. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 25. Kalendermonat 


4. für den Veranlagungszeitraum 2023 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 18. Kalen-
dermonat und an die Stelle des 23. Kalender-
monats der 26. Kalendermonat und 


 5. für den Veranlagungszeitraum 2024 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 17. Ka-
lendermonat und an die Stelle des 23. Ka-
lendermonats der 25. Kalendermonat 


tritt.“ tritt.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Nummer 28a werden die Wörter „vor 
dem 1. Januar 2022 enden“ durch die Wörter 
„vor dem 1. Juli 2022 enden“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie 
folgt gefasst:  


2. u n v e r ä n d e r t  


„12. ungeachtet der Beträge des § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 die negativen Einkünfte 
nach § 10d Absatz 1 Satz 1 des Folge-
jahrs und die negativen Einkünfte nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 2 des zweiten 
Folgejahrs. Ein Verlustrücktrag nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 1 und 2 ist nur 
möglich, soweit die Beträge nach § 10d 
Absatz 1 Satz 1 und 2 durch den ver-
bleibenden Sanierungsertrag im Sinne 
des Satzes 4 nicht überschritten wer-
den;“. 


 


 3. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „3. Verbindlichkeiten sind unter 
sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften der Nummer 2 an-
zusetzen.“ 


 b) Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 wird 
wie folgt gefasst: 


 „Rückstellungen für Verpflichtungen 
sind mit einem Zinssatz von 5,5 Pro-
zent abzuzinsen; ausgenommen von 
der Abzinsung sind Rückstellungen 
für Verpflichtungen, deren Laufzeit 
am Bilanzstichtag weniger als 
zwölf Monate beträgt, und Rückstel-
lungen für Verpflichtungen, die ver-
zinslich sind oder auf einer Anzahlung 
oder Vorausleistung beruhen.“  


3. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. Ja-
nuar 2022“ durch die Angabe „1. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


4. § 10d Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 20/1906 – 12 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(1) Negative Einkünfte, die bei der Er-
mittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte 
nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem 
Betrag von 10 000 000 Euro, bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt 
werden, bis zu einem Betrag von 20 000 000 
Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte des 
unmittelbar vorangegangenen Veranlagungs-
zeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, au-
ßergewöhnlichen Belastungen und sonstigen 
Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrück-
trag). Soweit ein Ausgleich der negativen Ein-
künfte nach Satz 1 nicht möglich ist, sind 
diese vom Gesamtbetrag der Einkünfte des 
zweiten dem Veranlagungszeitraum vorange-
gangenen Veranlagungszeitraums vorrangig 
vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Be-
lastungen und sonstigen Abzugsbeträgen ab-
zuziehen. Dabei wird der Gesamtbetrag der 
Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums und des zweiten dem 
Veranlagungszeitraum vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums um die Begünsti-
gungsbeträge nach § 34a Absatz 3 Satz 1 ge-
mindert. Ist für den unmittelbar vorangegan-
genen Veranlagungszeitraum oder den zwei-
ten dem Veranlagungszeitraum vorangegan-
genen Veranlagungszeitraum bereits ein Steu-
erbescheid erlassen worden, so ist er insoweit 
zu ändern, als der Verlustrücktrag zu gewäh-
ren oder zu berichtigen ist. Das gilt auch dann, 
wenn der Steuerbescheid unanfechtbar ge-
worden ist; die Festsetzungsfrist endet inso-
weit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den 
Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem 
die negativen Einkünfte nicht ausgeglichen 
werden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist 
von der Anwendung des Verlustrücktrags 
nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt abzuse-
hen.“ 


 


5. In § 32c Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „§ 10d Absatz 1 Satz 5“ durch die 
Wörter „§ 10d Absatz 1 Satz 6“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


6. § 41a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Die Handelsschiffe müssen in einem See-
schiffsregister eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union oder eines Staates, auf den 
das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anwendbar ist, eingetragen sein, 
die Flagge eines dieser Staaten führen und zur 
Beförderung von Personen oder Gütern im 
Verkehr mit oder zwischen ausländischen Hä-
fen, innerhalb eines ausländischen Hafens o-
der zwischen einem ausländischen Hafen und 
der Hohen See betrieben werden.“ 


 


7. § 52 wird wie folgt geändert: 8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 6 Satz 15 wird die Angabe 
„1. Januar 2022“ durch die Angabe 
„1. Januar 2023“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


 b) Nach Absatz 12 Satz 1 werden die fol-
genden Sätze eingefügt: 


 „§ 6 Absatz 1 Nummer 3 und 3a Buch-
stabe e in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. ...) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2022 enden. Auf 
Antrag kann § 6 Absatz 1 Nummer 3 
und 3a Buchstabe e in der Fassung des 
Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. ...) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] auch für 
frühere Wirtschaftsjahre angewendet 
werden.“ 


b) Absatz 14 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 4 werden die Wörter „zwei 
Jahre“ durch die Wörter „drei 
Jahre“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 5 werden die Wörter „ein 
Jahr“ durch die Wörter „zwei 
Jahre“ ersetzt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Die in Satz 4 genannten Fristen 
verlängern sich um ein Jahr, wenn 
die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 
Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss 
des nach dem 31. Dezember 2021 
und vor dem 1. Januar 2023 enden-
den Wirtschaftsjahres aufzulösen 
wäre.“ 


 


c) Absatz 16 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 3 werden die Wörter „zum 
Ende des fünften“ durch die Wörter 
„zum Ende des sechsten“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „zum 
Ende des vierten“ durch die Wörter 
„zum Ende des fünften“ ersetzt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  


„Bei in nach dem 31. Dezember 
2018 und vor dem 1. Januar 2020 
endenden Wirtschaftsjahren bean-
spruchten Investitionsabzugsbeträ-
gen endet die Investitionsfrist ab-
weichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 
erst zum Ende des vierten auf das 
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgen-
den Wirtschaftsjahres.“ 


 


d) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: e) u n v e r ä n d e r t  


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist 
für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 
in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2022 anzuwen-
den.“ 


 


e) Absatz 40a Satz 3 und 4 wird durch fol-
genden Satz ersetzt: 


f) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 41a Absatz 4 in der Fassung des 
Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt für eine Dauer von 
72 Monaten und ist erstmals für laufen-
den Arbeitslohn anzuwenden, der für ei-
nen ab dem 1. Juni 2021 endenden Lohn-
zahlungszeitraum gezahlt wird, und für 
sonstige Bezüge, die ab dem 
1. Juni 2021 zufließen.“ 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„10 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 000 Euro“ und die Angabe 
„20 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„2 000 000 Euro“ ersetzt.  


 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz an-
gefügt: 


 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwen-
den.“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


§ 36 Absatz 5b des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst: 


§ 36 Absatz 5b des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst: 
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„(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist auf Antrag 
des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass für die Erhebungszeiträume 2019 und 
2020 der 21. Kalendermonat, für den Erhebungs-
zeitraum 2021 der 19. Kalendermonat und für den 
Erhebungszeitraum 2022 der 17. Kalendermonat 
an die Stelle des 15. Kalendermonats tritt.“ 


„(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist auf Antrag 
des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass für die Erhebungszeiträume 2019 bis 
2021 der 21. Kalendermonat, für den Erhebungs-
zeitraum 2022 der 20. Kalendermonat, für den Er-
hebungszeitraum 2023 der 18. Kalendermonat 
und für den Erhebungszeitraum 2024 der 17. Ka-
lendermonat an die Stelle des 15. Kalendermonats 
tritt.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Artikel 97 § 36 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Artikel 97 § 36 Absatz 3 des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


1. Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


 „(3) Für die Besteuerungszeiträume 2020 
bis 2024 sind die §§ 109, 149, 152 und 233a der 
Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] 
geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben an-
zuwenden: 


 1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 
§ 149 Absatz 3 und 4 Satz 1 und 3 der Ab-
gabenordnung tritt jeweils an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar des zwei-
ten auf den Besteuerungszeitraum folgen-
den Kalenderjahres  


 a) für die Besteuerungszeitraum 2020 
der 31. August 2022 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2021 
der 31. August 2023, 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2022 
der 31. Juli 2024, 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2023 
der 31. Mai 2025 und 


 e) für den Besteuerungszeitraum 2024 
der 30. April 2026. 
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 2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 und § 149 Absatz 3 
und 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt je-
weils an die Stelle des 31. Juli des zweiten 
auf den Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres  


 a) für den Besteuerungszeitraum 2020 
der 31. Januar 2023, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2021 
der 31. Januar 2024, 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2022 
der 31. Dezember 2024, 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2023 
der 31. Oktober 2025 und 


 e) für den Besteuerungszeitraum 2024 
der 30. September 2026. 


 3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „sie-
ben Monate“ 


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „zehn Monate“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „neun Monate“ und 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „acht Monate“. 


 4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „des 
siebten Monats“ 


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „des zehnten 
Monats“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „des neunten Monats“ 
und 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „des achten Monats“. 


 5. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„14 Monaten“  


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „20 Monaten“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „19 Monaten“, 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 20/1906 – 18 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „17 Monaten“ und 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2024 
die Angabe „16 Monaten“. 


 6. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„19 Monaten“ 


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „25 Monaten“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „24 Monaten“, 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „22 Monaten“ und 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2024 
die Angabe „21 Monaten“. 


 7. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „15 Mo-
nate“  


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „21 Monate“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „20 Monate“, 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „18 Monate“ und 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2024 
die Angabe „17 Monate“. 


 8. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „23 Mo-
nate“ 


 a) für die Besteuerungszeiträume 2020 
und 2021 die Angabe „29 Monate“, 


 b) für den Besteuerungszeitraum 2022 
die Angabe „28 Monate“, 


 c) für den Besteuerungszeitraum 2023 
die Angabe „26 Monate“ und 


 d) für den Besteuerungszeitraum 2024 
die Angabe „25 Monate“.“ 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „31. Mai 
2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ ersetzt. 


entfällt 
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b) In Nummer 2 wird die Angabe „31. Ok-
tober 2022“ durch die Angabe „31. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


entfällt 


c) In Nummer 5 wird die Angabe „31. Mai 
2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ und die Angabe „31. Oktober 
2022“ durch die Angabe „31. Januar 
2023“ ersetzt. 


entfällt 


d) In Nummer 6 wird die Angabe „31. Mai 
2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ ersetzt. 


entfällt 


e) In Nummer 7 wird die Angabe „31. Ok-
tober 2022“ durch die Angabe „31. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


entfällt 


f) In Nummer 8 wird die Angabe „17 Mo-
naten“ durch die Angabe „20 Monaten“ 
ersetzt. 


entfällt 


g) In Nummer 9 wird die Angabe „22 Mo-
naten“ durch die Angabe „25 Monaten“ 
ersetzt. 


entfällt 


h) In Nummer 10 wird die Angabe „18 Mo-
nate“ durch die Angabe „21 Monate“ 
ersetzt. 


entfällt 


i) In Nummer 11 wird die Angabe „26 Mo-
nate“ durch die Angabe „29 Monate“ 
ersetzt. 


entfällt 


2. Die folgenden Absätze 4 und 5 werden ange-
fügt: 


entfällt 


„(4) Für den Besteuerungszeitraum 
2021 sind die §§ 109, 149, 152 und 233a der 
Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 
Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Gesetzes] geltenden Fassung mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 


 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der 
Abgabenordnung tritt an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2023 
der 30. Juni 2023. 


 


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2023 der 30. November 2023. 


 


3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „sieben Monate“ die Angabe 
„neun Monate“. 
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4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„des siebten Monats“ die Angabe „des 
neunten Monats“. 


 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung 
tritt an die Stelle des letzten Tags des 
Monats Februar 2023 der 30. Juni 2023 
und an die Stelle des 31. Juli 2023 der 
30. November 2023. 


 


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2023 
der 30. Juni 2023. 


 


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle des 
31. Juli 2023 der 30. November 2023. 


 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „14 Monaten“ die Angabe 
„18 Monaten“. 


 


9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „19 Monaten“ die Angabe 
„23 Monaten“. 


 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„15 Monate“ die Angabe „19 Monate“. 


 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„23 Monate“ die Angabe „27 Monate“. 


 


(5) Für den Besteuerungszeitraum 
2022 sind die §§ 109, 149, 152 und 233a der 
Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 
Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Gesetzes] geltenden Fassung mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 


 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der 
Abgabenordnung tritt an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2024 
der 30. April 2024. 


 


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2024 der 30. September 2024. 
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3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „sieben Monate“ die Angabe 
„acht Monate“. 


 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„des siebten Monats“ die Angabe „des 
achten Monats“. 


 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung 
tritt an die Stelle des letzten Tags des 
Monats Februar 2024 der 30. April 2024 
und an die Stelle des 31. Juli 2024 der 
30. September 2024. 


 


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2024 
der 30. April 2024. 


 


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2024 der 30. September 2024. 


 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „14 Monaten“ die Angabe 
„16 Monaten“. 


 


9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „19 Monaten“ die Angabe 
„21 Monaten“. 


 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„15 Monate“ die Angabe „17 Monate“. 


 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„23 Monate“ die Angabe „25 Mo-
nate“.“ 
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Artikel 7 Artikel 7 


Änderung der Arbeitslosengeld II/Sozial-
geld-Verordnung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Absatz 1 Nummer 10 der Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verordnung vom 17. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 2942), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 16. März 2021 (BGBl. I 
S. 358) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„10. nach § 3 Nummer 11a oder 11b des Einkom-
mensteuergesetzes steuerfrei gewährte Leis-
tungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
sowie den Leistungen nach § 3 Nummer 11a 
des Einkommensteuergesetzes entspre-
chende Zahlungen aus den Haushalten des 
Bundes und der Länder,“. 


 


 


Artikel 8 


 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 


 Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3483) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Die Angabe zu § 164 wird wie folgt ge-
fasst:  


 „§ 164 Erstellung von Verkaufs-
prospekt, Basisinformations-
blatt und wesentlichen Anle-
gerinformationen“. 


 b) Die Angabe zu § 268 wird wie folgt ge-
fasst:  


 „§ 268 Erstellung von Verkaufs-
prospekt und Basisinforma-
tionsblatt“. 


 c) Die Angabe zu § 270 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 270 (aufgehoben)“. 
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 d) Die Angabe zu § 301 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 301 (aufgehoben)“. 


 e) Die Angabe zu § 318 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 318 Verkaufsprospekt beim Ver-
trieb von EU-AIF oder von 
ausländischen AIF an Privat-
anleger“. 


 2. In § 160 Absatz 2 werden die Wörter „und 
in den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen“ gestrichen. 


 3. § 164 wird wie folgt geändert: 


 a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Verkaufsprospekt“ ein 
Komma und das Wort „Basisinforma-
tionsblatt“ eingefügt. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „(1) Die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft oder die EU-OGAW-Ver-
waltungsgesellschaft hat für ein von 
ihr verwaltetes offenes Publikumsin-
vestmentvermögen den Verkaufspros-
pekt und, falls das offene Publikums-
investmentvermögen nicht ausschließ-
lich an professionelle Anleger vertrie-
ben wird, das Basisinformationsblatt 
gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 zu erstellen und dem 
Publikum die jeweils aktuellen Fas-
sungen auf der Internetseite der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft oder der 
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft 
zugänglich zu machen. Bei offenen 
AIF-Publikumsinvestmentvermögen 
dürfen Verkaufsprospekt und Ba-
sisinformationsblatt gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 1286/2014 dem Publi-
kum erst zugänglich gemacht werden, 
sobald die Verwaltungsgesellschaft 
mit dem Vertrieb des Investmentver-
mögens gemäß § 316 beginnen darf.“ 


 c) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 
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 „(1a) Falls die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder die EU-
OGAW-Verwaltungsgesellschaft für 
einen inländischen OGAW ein Ba-
sisinformationsblatt gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 1286/2014 abfasst, be-
reitstellt, überarbeitet und übersetzt, 
muss sie nicht zusätzlich die wesentli-
chen Anlegerinformationen erstel-
len.“ 


 d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


 „(4) Die OGAW-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder die EU-
OGAW-Verwaltungsgesellschaft hat 
der Bundesanstalt für die von ihr ver-
walteten inländischen OGAW den 
Verkaufsprospekt und entweder das 
Basisinformationsblatt gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder die 
wesentlichen Anlegerinformationen 
unverzüglich nach erstmaliger Ver-
wendung einzureichen. Auf Anfrage 
hat die OGAW-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft der Bundesanstalt auch 
den Verkaufsprospekt für die von ihr 
nach den §§ 49 und 50 verwalteten 
EU-OGAW zur Verfügung zu stel-
len.“ 


 e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


 „(5) Die OGAW-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder die EU-
OGAW-Verwaltungsgesellschaft hat 
der Bundesanstalt für die von ihr ver-
walteten inländischen OGAW alle Än-
derungen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformationsblat-
tes gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder der wesentlichen 
Anlegerinformationen unverzüglich 
nach erstmaliger Verwendung einzu-
reichen.“ 


 4. § 166 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 


 b) Die Absätze 6 bis 8 werden aufgeho-
ben. 


 5. § 171 wird wie folgt geändert: 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 25 – Drucksache 20/1906 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 a) Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst:  


 „2. den Verkaufsprospekt und ent-
weder das Basisinformations-
blatt gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder die wesentli-
chen Anlegerinformationen des 
Feederfonds und des Master-
fonds gemäß den §§ 164, 166 o-
der gemäß Artikel 78 der Richt-
linie 2009/65/EG,“. 


 b) Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst:  


 „2. die vorgenommenen Änderun-
gen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformati-
onsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der we-
sentlichen Anlegerinformatio-
nen und“. 


 6. § 173 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „(2) Handelt es sich bei dem Feeder-
fonds um einen OGAW, hat die den Fee-
derfonds verwaltende Kapitalverwaltungs-
gesellschaft der Bundesanstalt vorbehalt-
lich der Einreichungspflicht nach § 171 
Absatz 3 auch Änderungen des Verkaufs-
prospekts und entweder des Basisinforma-
tionsblattes gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder der wesentlichen Anle-
gerinformationen des Masterfonds unver-
züglich nach erstmaliger Verwendung ein-
zureichen. Handelt es sich bei dem Feeder-
fonds um ein Sonstiges Investmentvermö-
gen, sind der Bundesanstalt auch die Ände-
rungen des Verkaufsprospekts und des Ba-
sisinformationsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 des Masterfonds ge-
mäß § 316 Absatz 4 mitzuteilen.“ 


 7. § 178 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Nummer 1 Buchstabe c wird wie folgt 
gefasst: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „c) die vorgenommenen Änderun-
gen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformati-
onsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der we-
sentlichen Anlegerinformatio-
nen und“. 


 b) Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


 „b) die vorgenommenen Änderun-
gen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformati-
onsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der we-
sentlichen Anlegerinformatio-
nen.“ 


 8. § 179 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


 „b) gegebenenfalls die vorgenom-
menen Änderungen des Ver-
kaufsprospekts und entweder 
des Basisinformationsblattes ge-
mäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder der wesentli-
chen Anlegerinformationen;“. 


 b) Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


 „b) die vorgenommenen Änderun-
gen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformati-
onsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der we-
sentlichen Anlegerinformatio-
nen und“. 


 c) Nummer 3 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


 „b) die vorgenommenen Änderun-
gen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformati-
onsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der we-
sentlichen Anlegerinformatio-
nen.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 9. § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


 „2. das Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 o-
der die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen nach den §§ 164 und 166 o-
der nach Artikel 78 der Richtlinie 
2009/65/EG über Feederfonds und 
Masterfonds,“. 


 10. § 182 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


 „2. bei grenzüberschreitender Ver-
schmelzung eine aktuelle Fassung des 
Verkaufsprospekts gemäß Artikel 69 
Absatz 1 und 2 der Richtlinie 
2009/65/EG und entweder des Ba-
sisinformationsblattes gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder 
der wesentlichen Anlegerinformatio-
nen gemäß Artikel 78 der Richtlinie 
2009/65/EG des übernehmenden EU-
OGAW,“. 


 11. § 186 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 wird wie 
folgt gefasst: 


 „5. eine aktuelle Fassung des Basisinfor-
mationsblattes gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder der wesent-
lichen Anlegerinformationen gemäß 
den §§ 164 und 166 oder gemäß Arti-
kel 78 der Richtlinie 2009/65/EG des 
übernehmenden Sondervermögens 
oder EU-OGAW nach Maßgabe des 
Artikels 5 der Richtlinie 
2010/44/EU.“ 


 12. § 262 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„und den wesentlichen Anlegerinfor-
mationen gemäß § 268“ gestrichen. 


 b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„und die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen“ gestrichen. 


 13. In § 263 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter 
„und den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen gemäß § 268“ gestrichen. 


 14. § 268 wird wie folgt geändert: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 a) In der Überschrift werden die Wörter 
„wesentlichen Anlegerinformationen“ 
durch das Wort „Basisinformations-
blatt“ ersetzt. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „(1) Die AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft hat für die von ihr 
verwalteten geschlossenen Publikums-
AIF den Verkaufsprospekt und, falls 
der geschlossene Publikums-AIF nicht 
ausschließlich an professionelle Anle-
ger vertrieben wird, das Basisinfor-
mationsblatt gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 zu erstellen. Sobald die 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mit dem Vertrieb des geschlossenen 
Publikums-AIF gemäß § 316 beginnen 
darf, hat sie dem Publikum die aktu-
elle Fassung des Verkaufsprospekts 
und des Basisinformationsblattes ge-
mäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
auf der Internetseite der AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft zugänglich zu 
machen. Die Pflicht zur Erstellung ei-
nes Verkaufsprospekts gilt nicht für 
solche geschlossenen AIF-Publikums-
investmentaktiengesellschaften, die ei-
nen Prospekt nach der Verordnung 
(EU) 2017/1129 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
Juni 2017 über den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapie-
ren oder bei deren Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt zu 
veröffentlichen ist und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 
vom 30.6.2017, S. 12) erstellen müssen 
und in diesen Prospekt zusätzlich die 
Angaben gemäß § 269 als ergänzende 
Informationen aufnehmen.“ 


 15. § 270 wird aufgehoben. 


 16. § 272a wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „2. den Verkaufsprospekt und das 
Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
des geschlossenen Feederfonds 
und des geschlossenen Master-
fonds gemäß § 268,“. 


 b) In Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „der wesentlichen Anle-
gerinformationen“ durch die Wörter 
„des Basisinformationsblattes gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014“ er-
setzt. 


 17. In § 272b Absatz 2 werden die Wörter „der 
wesentlichen Anlegerinformationen“ 
durch die Wörter „des Basisinformations-
blattes gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 18. In § 272g Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buch-
stabe c und Nummer 2 Buchstabe b wer-
den jeweils die Wörter „der wesentlichen 
Anlegerinformationen nach den §§ 268 
und 270“ durch die Wörter „des Basisin-
formationsblattes gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 19. In § 272h Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wer-
den die Wörter „die wesentlichen Anleger-
informationen nach den §§ 268 und 270“ 
durch die Wörter „das Basisinformations-
blatt gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 20. § 297 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „(1) Dem am Erwerb eines An-
teils oder einer Aktie an einem OGAW 
interessierten professionellen Anleger 
sind rechtzeitig vor Vertragsschluss 
die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen oder das Basisinformationsblatt 
gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 jeweils in der geltenden 
Fassung kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus sind einem In-
teressierten sowie auch dem Anleger 
eines OGAW auf Verlangen der Ver-
kaufsprospekt sowie der letzte veröf-
fentlichte Jahres- und Halbjahresbe-
richt kostenlos zur Verfügung zu stel-
len.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen“ gestrichen. 


 21. § 301 wird aufgehoben. 


 22. § 302 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 werden die Wörter „zu den 
in § 166 Absatz 1, § 270 Absatz 1 oder 
§ 318 Absatz 5 genannten wesentli-
chen Anlegerinformationen“ durch 
die Wörter „zum Basisinformations-
blatt gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 b) In den Sätzen 2 und 3 werden jeweils 
die Wörter „die wesentlichen Anleger-
informationen“ durch die Wörter 
„das Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014“ er-
setzt. 


 23. § 307 Absatz 5 wird aufgehoben. 


 24. § 310 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird wie 
folgt gefasst: 


 „4. das Basisinformationsblatt ge-
mäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder die in Arti-
kel 78 der Richtlinie 2009/65/EG 
genannten wesentlichen Anle-
gerinformationen.“ 


 b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „Das in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ge-
nannte Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder 
die dort genannten wesentlichen Anle-
gerinformationen sind in deutscher 
Sprache vorzulegen.“ 


 c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „Die EU-OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft oder die OGAW-Kapitalver-
waltungsgesellschaft hat die Bundes-
anstalt über Änderungen der Anlage-
bedingungen oder der Satzung, des 
Verkaufsprospekts, des Jahresbe-
richts, des Halbjahresberichts sowie 
des Basisinformationsblattes gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder 
der wesentlichen Anlegerinformatio-
nen gemäß Artikel 78 der Richtlinie 
2009/65/EG jeweils unverzüglich zu 
unterrichten und unverzüglich dar-
über zu informieren, wo diese Unter-
lagen in elektronischer Form verfüg-
bar sind.“ 


 25. § 312 wird wie folgt geändert:  


 a) Dem Wortlaut des Absatzes 1 Satz 2 
Nummer 2 werden die Wörter „das 
Basisinformationsblatt gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder“ vo-
rangestellt. 


 b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 
„Die“ durch die Wörter „Das Basisin-
formationsblatt gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 oder die“ ersetzt. 


 26. In § 316 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5 
werden jeweils die Wörter „die wesentli-
chen Anlegerinformationen“ durch die 
Wörter „das Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 27. § 318 wird wie folgt geändert: 


 a) In der Überschrift werden die Wörter 
„und wesentliche Anlegerinformatio-
nen“ gestrichen. 


 b) Absatz 5 wird aufgehoben. 


 c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„Die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen sowie“ gestrichen. 


 28. In § 320 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden 
die Wörter „und die wesentliche Anleger-
informationen“ durch ein Komma und die 
Wörter „das Basisinformationsblatt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014“ ersetzt. 


 29. In § 321 Absatz 1 Satz 1 wird nach Num-
mer 6 folgende Nummer 6a eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „6a. im Falle des beabsichtigten Vertriebs 
an semi-professionelle Anleger das 
Basisinformationsblatt gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 1286/2014;“. 


 30. § 340 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


 a) In Nummer 73 werden die Wörter „o-
der die wesentlichen Anlegerinforma-
tionen“ jeweils gestrichen. 


 b) Nummer 80 wird aufgehoben. 


Artikel 8 Artikel 9 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Kraft. 


(3) Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. No-
vember 2021 in Kraft. 


(3) Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. No-
vember 2021 in Kraft. 


(4) Die Artikel 2, 5 und 6 treten mit Wir-
kung vom 31. Mai 2022 in Kraft. 


(4) Die Artikel 2, 5 und 6 treten mit Wir-
kung vom 31. Mai 2022 in Kraft. 


 (5) Artikel 8 tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft. 


(5) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. (6) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 33 – Drucksache 20/1906 
 
 V


orabfassung – w
ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 20/1906 – 34 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Bericht der Abgeordneten Parsa Marvi und Fritz Güntzler 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/1111, 20/1646 in seiner 29. Sitzung am 
8. April 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Wirt-
schaftsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Ausschuss für Gesundheit und dem Verkehrsausschuss zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss 
ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 20/1339 in seiner 29. Sitzung am 8. April 2022 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Tourismus, dem Ausschuss für 
Digitales, dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und dem Ausschuss für 
Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. 


 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie werden beispielsweise Unternehmen gezielt zur För-
derung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit konsequenten Maßnahmen unterstützt. Zusätzliche Investitionsanreize 
werden unter anderem mit der Verbesserung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der Verlängerung 
der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie der steuerlichen In-
vestitionsfristen gesetzt. 


Gleichzeitig wird insbesondere die herausragende Leistung der Pflegekräfte durch einen steuerfreien Corona-
Bonus finanziell honoriert. Und wichtige Instrumente wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung der 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in bera-
tenen Fällen werden noch einmal verlängert. 


Folgende steuerliche Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf vor: 


– Vom Arbeitgeber an in bestimmten Einrichtungen – insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gewährte Sonderzahlungen zur 
Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von 3 000 Euro 
steuerfrei gestellt und auch in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) nicht angerechnet. 


– Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um sechs Monate bis Ende 
Juni 2022 verlängert. 


– Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlän-
gert. 
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– Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eingeführten degres-


siven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für 
Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 wird der Höchstbetrag 
beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung angehoben. Der 
Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet und erfolgt in die unmit-
telbar vorangegangenen beiden Jahre. 


– Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b des Einkommensteuergesetzes (EStG) wer-
den um ein weiteres Jahr verlängert. 


– Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die in 2022 auslaufen, wer-
den um ein weiteres Jahr verlängert. 


– Die Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen und weitere damit zusammenhängende Fristen und Termine 
(insb. die zinsfreie Karenzzeit) für 2020 und Folgejahre werden verlängert. 


Zudem wird der Registerbezug beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt zur Umsetzung einer Vereinbarung 
mit der Europäischen Kommission vom Inland auf EU/EWR-Staaten erweitert. 


Der Finanzausschuss empfiehlt insbesondere folgende Änderungen am Gesetzentwurf: 


- Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 3 Nr. 11b EStG dahingehend, dass der Personenkreis der An-
spruchsberechtigten ausgedehnt wird auf Arbeitnehmer in Einrichtungen im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 
3, 4, 8 und 12 des Infektionsschutzgesetzes. Zusätzlich werden zudem freiwillige Leistungen der Arbeitgeber 
einschließlich Leistungen aufgrund von Tarifverträgen über Corona-Sonderzahlungen begünstigt. Der steuerfreie 
Höchstbetrag wird von 3 000 Euro auf 4 500 Euro erhöht. 


- Über den Gesetzentwurf und den Vorschlag des Bundesrates hinausgehende Verlängerung der Erklärungsfristen 
in beratenen Fällen für 2020 bis 2024, in nicht beratenen Fällen für 2021 bis 2023 sowie Verlängerung weiterer 
mit den Fristverlängerungen zusammenhängender Termine und Fristen (insb. zinsfreie Karenzzeit) für 2020 bis 
2024. 


- Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten. 


- Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2261 - Informationsblätter 
für Kleinanleger. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Notwendigkeit steuerlicher Hilfsmaßnahmen wie im Antrag beschrieben feststellt. 


II. die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auffordert, 


1. eine temporäre, stark degressive „Turboabschreibung“ einzuführen, die signifikante Investitionsanreize über 
die bestehenden Abschreibungsmöglichkeiten hinaus schafft; 


2. den ertragsteuerlichen Verlustrücktragszeitraum auf mindestens drei Jahre über die Krisenjahre 2020 bis 
2022 hinaus dauerhaft auszuweiten; 


3. die Höchstbetragsgrenzen des Verlustrücktrags auf 15 Mio. Euro bei Einzel- und 30 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung temporär zu erhöhen; 


4. die Begrenzung des Verlustvortrags für Verluste aus den Jahren 2020 bis 2022 (Mindestbesteuerung) tem-
porär auszusetzen; 


5. nicht nur den Grundfreibetrag zu erhöhen, sondern den gesamten Einkommensteuertarif an die unerwartet 
hohe Inflation anzupassen und damit insgesamt die kalte Progression auszugleichen sowie dazu den fünften 
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Steuerprogressionsbericht (Bericht über die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Einkommen-
steuertarifs) im Sommer 2022 vorzeitig vorzulegen; 


6. die Regelungen zur begünstigten Besteuerung einbehaltener Gewinne, die an den bekannten Schwachstellen 
der Option zur Körperschaftsbesteuerung (insbesondere Umgang mit vorhandenem Sonderbetriebsvermö-
gen) und der Thesaurierungsbegünstigung (Begünstigungsbetrag, Thesaurierungssatz, Gewinnentnahme, 
Verfahrensvereinfachung und Nachversteuerung) ansetzen, praxistauglich anzupassen; 


7. die Verzinsung für Steuererstattungen und -nachforderungen abzuschaffen sowie die Zinssätze für Stun-
dungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen abzusenken; 


8. die Niedrigsteuerschwelle im Außensteuerrecht auf 15 % abzusenken; 


9. die Aussetzung zur Festsetzung von Ordnungsgeldern nach §335 HGB (Veröffentlichung von Jahresab-
schlüssen im elektronischen Bundesanzeiger) gleichlaufend zu den Steuererklärungsfristen bis zum 
31.08.2022 für den Veranlagungszeitraum 2020 zu verlängern; 


10. die Abgabefrist für die Steuererklärungen des Veranlagungszeitraums 2021 in beratenen Fällen um sechs 
Monate auf den 31. August 2023 zu verlängern und die Abgabefristen für Steuererklärungen in den Jahren 
ab 2024 jeweils so zu verlängern, dass die Abgabefristen jedes Jahr um einen Monat verkürzt werden, bis 
die Abgabefrist im Jahr 2029 wieder am 28. Februar endet; 


11. den Corona-Bonus nach § 3 Nummer 11b EStG – neu dahingehend zu erweitern, dass auch andere Steuer-
pflichtige, die aufgrund der Corona-Pandemie starker Mehrarbeit oder einer hohen Infektionsgefahr ausge-
setzt waren, die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen können und 


12. die bestehende Regelung zur ertragsteuerlichen Homeoffice-Pauschale dauerhaft zu entfristen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 9. Sitzung am 9. Mai 2022 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen durch-
geführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 


2. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V. 


3. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutscher Steuerberaterverband e.V. 


6. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. 


7. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


8. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 


9. Kassenärztliche Bundesvereinigung 


10. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 


11. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 
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Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 16. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 18. Mai 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 15. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Gesundheit hat den Gesetzentwurf in seiner 27. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD bei Stimm-
enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Antrag in seiner 12. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 18. Mai 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Antrag in seiner 13. Sitzung am 18. Mai 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Verkehrsausschuss hat den Antrag in seiner 12. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Tourismus hat den Antrag in seiner 13. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Digitales hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Antrag in seiner 12. Sit-
zung am 18. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 
LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Antrag in seiner 17. Sitzung am 18. Mai 2022 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/1111, 20/1646 in seiner 8. Sitzung am 27. Ap-
ril 2022 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung 
der Anhörung am 9. Mai 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 10. Sitzung am 
11. Mai 2022 fortgeführt und in seiner 15. Sitzung am 18. Mai 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. die Annahme des Gesetzentwurfs auf Druck-
sachen 20/1111, 20/1646 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 20/1339 in seiner 8. Sitzung am 27. April 2022 die Durch-
führung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 9. Mai 2022 hat der 
Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 10. Sitzung am 11. Mai 2022 fortgeführt und in seiner 15. 
Sitzung am 18. Mai 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. die 
Ablehnung des Antrags auf Drucksache 20/1339. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, der vorliegende Gesetzent-
wurf sei durch die von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Änderungsanträge noch verbessert worden. Der 
Gesetzentwurf enthalte eine Reihe wichtiger Maßnahmen für Beschäftigte und Unternehmen in einem angespann-
ten wirtschaftlichen Umfeld. 


Das Instrument einer steuer- und abgabenfreien Corona-Sonderzahlung sei die logische Konsequenz aus dem 
Pflegebonusgesetz mit dem Fokus auf Beschäftigte in Krankenhäusern sowie in dauerhaften ambulanten und sta-
tionären Pflegeeinrichtungen. Damit wolle man insbesondere die Arbeit an Corona-Patienten würdigen, die für 
die Beschäftigten im Gesundheitswesen eine erhebliche Mehrarbeit sowie erhöhte Belastungen und Risiken mit 
sich bringe. Die Koalitionsfraktionen seien auf die Forderung des Bundesrates eingegangen, auch Zahlungen auf 
tarifvertraglicher Ebene aufzunehmen und freiwillige Zahlungen und Aufstockungen durch den Arbeitgeber zu 
berücksichtigen. Es stehe zu erwarten, dass ein reger Gebrauch von diesem Instrument gemacht werde. Gleich-
zeitig sehe Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen vor, dass der Kreis der eingeschlossenen Einrichtungen 
auf Basis des Infektionsschutzgesetzes auf Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdienste, Dialyseeinrichtungen, 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Ver-
sorgung erfolge, sowie Einrichtungen für ambulantes Operieren erweitert werde. 


Der Gesetzentwurf unterstütze die Möglichkeit der Beschäftigung von Zuhause aus durch die Verlängerung der 
Home-Office-Pauschale bis zum Ende des Jahres 2022. Der Koalitionsvertrag sehe darüber hinaus eine grund-
sätzliche Neureglung der steuerlichen Behandlung des Arbeitens von Zuhause aus vor. 


In der gegenwärtigen Situation sei die Verlängerung der Steuerfreiheit der Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld not-
wendig. Außerdem unterstütze der Gesetzentwurf Unternehmen mit Hilfe einer Verbesserung der Liquidität und 
der Investitionsfähigkeit durch die Fortführung der degressiven Abschreibungsmöglichkeit bis zum Ende des Jah-
res 2022. Man arbeite daran, die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Superabschreibung“ auf den Weg zu bringen. 
Die degressive Abschreibung sei ein gutes Übergangsinstrument und beanspruche das größte Finanzvolumen in-
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nerhalb des vorliegenden Gesamtpaketes. Dazu komme die nun dauerhaft geschaffene Möglichkeit zur erweiter-
ten Verlustverrechnung über einen Zeitraum von zwei Jahren durch eine entsprechende Rücktragsmöglichkeit. 
Außerdem würden die Fristen für Reinvestitionen im Bereich von § 6 b und § 7 g EStG erneut verlängert. 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen sehe eine über den Gesetzentwurf und den Vorschlag des Bundesra-
tes hinausgehende Verlängerung der Erklärungsfristen in beratenen Fällen für 2020 bis 2024, in nicht beratenen 
Fällen für 2021 bis 2023 sowie Verlängerung weiterer mit den Fristverlängerungen zusammenhängender Termine 
und Fristen (insb. zinsfreie Karenzzeit) für 2020 bis 2024 vor. 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen schaffe die bilanzsteuerliche Abzinsung von Verbindlichkeiten ab. 
Dies sei ein sinnvoller Beitrag zur Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau, auch da die Regelung in der 
Praxis kaum noch eine Rolle gespielt habe. 


Die Fraktion der CDU/CSU stimmte dem Gesetzentwurf der Bundesregierung und den Änderungsanträgen der 
Koalitionsfraktionen zu. 


Der Gesetzentwurf stelle eine Weiterentwicklung der Corona-Steuerhilfegesetze 1 bis 3 dar. Der vorliegende An-
trag der Fraktion der CDU/CSU „Mut zu wesentlichen steuerlichen Hilfsmaßnahmen“ solle Anregungen geben, 
wie der Gesetzentwurf noch verbessert werden könnte. Die Koalitionsfraktionen hätten hiervon nur einige Punkte 
aufgenommen. Das Gesetzesvorhaben hätte ein „Reformpaket“ werden können, wenn die Koalitionsfraktionen 
mehr vom Antrag der Fraktion der CDU/CSU übernommen hätten. Dennoch gehe es in die richtige Richtung. 


Beim Pflegebonus hätte die Fraktion der CDU/CSU eine Erweiterung in Analogie zu § 3 Nr. 11a EStG bevorzugt. 
Denn es gebe auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der im Gesetzentwurf und in Änderungsan-
trag 1 genannten Einrichtungen, die erheblichen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt seien. In den von den Koa-
litionsfraktionen aufgenommenen Einrichtungen könnten ja auch Beschäftigte einen steuerfreien Bonus erhalten, 
die nicht direkt an den Patienten arbeiten würden. 


Die Fraktion der CDU/CSU begrüßte, dass die Koalitionsfraktionen mit Änderungsantrag 2 eine über den Gesetz-
entwurf und den Vorschlag des Bundesrates hinausgehende Verlängerung der Erklärungsfristen vorsehe. Dies sei 
ein gutes Signal an die steuerberatenden Berufe, die besonders betroffen seien. In diesem Zusammenhang nenne 
er die Stichworte „Schlussrechnungen für die Corona-Hilfen“ und „Grundsteuerfeststellungserklärung“, die zur 
Abgabe anstünden. Die Verlängerung der Fristen lasse es etwas verschmerzen, dass den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in dieser Branche kein steuerfreier Bonus gezahlt werden könne. 


Die Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten mit Änderungsantrag 3 infolge des 
Petitums des Bundesrats sei sinnvoll und beende eine wiederholte Diskussion, die bereits in der letzten Legisla-
turperiode des Deutschen Bundestags geführt worden sei. 


Bei der steuerlichen Verlustverrechnung trete die Ampelkoalition auf der Stelle. Es sei immerhin gut, dass die 
Rücktragsmöglichkeit nun dauerhaft für zwei Jahre bestehe, obwohl die Finanzverwaltung vor einem relativ ho-
hen Aufwand bei der IT-Umsetzung gewarnt habe. Nach geltender Rechtslage könne die Höhe des Verlustrück-
trags im Sinne des § 10d EStG auf Antrag begrenzt werden, sodass Verluste nicht vom Grundfreibetrag aufge-
braucht werden müssten. Diese Möglichkeit entfalle künftig beim Verlustrücktrag über zwei Jahre. Dies sei ein 
echter Wermutstropfen. Dieser Punkt sei „unter dem Radar“ der Diskussion zum Gesetzentwurf gelaufen. Darüber 
hinaus bedauerte die Fraktion der CDU/CSU, dass man beim Verlustrücktrag keine weitere Ausdehnung habe 
erreichen können und die Möglichkeit zum Verlustvortrag ohne Verbesserung geblieben sei. Man könne sich 
vorstellen, dass es für die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP nicht leicht gewesen sei, in den 
Verhandlungen mit der Fraktion der SPD in dieser Frage mehr zu erreichen, obwohl man den Willen dazu in den 
Beratungen durchaus wahrgenommen habe. 


Die Verlängerung der Regelung zur degressiven Abschreibung begrüßte die Fraktion der CDU/CSU ausdrücklich, 
obwohl sie vorgenommen werden musste, weil die im Koalitionsvertrag angekündigte Regelung für eine so ge-
nannte „Superabschreibung“ noch auf sich warten lasse. Die Verlängerung der degressiven Abschreibungsmög-
lichkeit zur Mitte des Jahres sei allerdings schwierig, da sie die Investitionszyklen der Unternehmen nicht berück-
sichtige. Daher forderte die Fraktion der CDU/CSU, die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung mindestens 
bis Ende des Jahres 2023 zu verlängern. 


Ein wichtiger Punkt, der im Gesetzesvorhaben fehle, sei die steuerliche Behandlung von Verlusten aufgrund von 
Enteignungen oder Zerstörungen von Beteiligungen von deutschen Unternehmen in Russland und in der Ukraine. 
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Hier sei eine Regelung notwendig. Man habe wahrgenommen, dass das Bundesministerium der Finanzen an dieser 
Frage arbeite. 


Der Gesetzentwurf und die Änderungsanträge gingen insgesamt in die richtige Richtung, auch wenn die Koalition 
auf halber Strecke stehengeblieben sei. Es sei der Fraktion der CDU/CSU immerhin gelungen, die Koalitionsfrak-
tionen etwas näher in Richtung Ziel zu bewegen. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete das Gesetzesvorhaben als insgesamt vernünftig. Den Verlustrücktrag auf zwei 
Jahre zu begrenzen sei angesichts der wirtschaftlichen Depression der vergangenen zwei Corona-Jahre hingegen 
nicht rational. Hierdurch laufe die Rücktragsmöglichkeit weitgehend ins Leere. Die Regelung sollte zumindest 
für die Corona-Jahre erweitert werden, selbst wenn man in der Zukunft den Zeitraum wieder einenge. Die Fraktion 
der AfD habe bereits in einem Antrag vom April 2020 entsprechende Kritik an der Zinsschranke und der Begren-
zung des Verlustvortrags geübt. Es sei bedauerlich, dass selbst die nun vorgesehene Erweiterung der Rücktrags-
möglichkeiten so lange auf sich habe warten lassen. Diese Maßnahme bewirke lediglich eine Verschiebung von 
Steuerflüssen, führe aber nicht zu hohen Steuerverlusten des Staates. Die Erweiterung der Verlustrück- und -
vortragsmöglichkeiten sei daher eine effektive und effiziente Maßnahme zur Stärkung der Liquidität betroffener 
Unternehmen. 


Die aus der Anhörung folgenden Ergänzungen des Gesetzentwurfs durch die Koalitionsfraktionen seien sinnvoll. 
Daher stimmte die Fraktion der AfD den vorliegenden vier Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen zu. 


Insgesamt enthielt sich die Fraktion der AfD zum Gesetzentwurf, da einige markante Punkte im Vorhaben offen 
geblieben seien. Ihre Übereinstimmung mit dem vorliegenden Antrag der Fraktion der CDU/CSU sei höher, wes-
wegen die Fraktion der AfD diesem zustimme. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte den Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen zur Erweiterung der Re-
gelung zur Steuerfreiheit des Corona-Bonus ausdrücklich. Hiermit würden offenkundige Ungerechtigkeiten zum 
größten Teil ausgeräumt. Allerdings blieben die Beschäftigten von Tageskliniken weiter unberücksichtigt. Auch 
die Entbindungseinrichtungen fehlten. 


Die vorgesehene Ausweitung der Verlustrücktragsmöglichkeiten sei wenig zielgenau. Die Ausweitung auf die 
Jahre 2020 und 2021 sei außerdem wenig sinnvoll. Die darüber hinaus vorgesehene dauerhafte Möglichkeit des 
Verlustrücktrags auf die zwei vorangegangenen Jahre ab 2022 sei ein Steuergeschenk für Unternehmen, das die 
Fraktion DIE LINKE. angesichts der Haushaltslage ablehne. Sie begrüßte hingegen die Verlängerung der steuer-
lichen Regelung zum Kurzarbeitergeld. Allerdings gehe sie davon aus, dass eine weitere Verlängerung des Kurz-
arbeitergeldes in Kürze anstehen werde. In diesem Zusammenhang forderte die Fraktion die LINKE. eine erneute 
Debatte über die Aussetzung des Progressionsvorbehalts beim Kurzarbeitergeld. 


Die Verlängerung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wirke 
nach dem Gießkannenprinzip und daher sehr zielungenau. Damit sollten Unternehmen zu einer verstärkten Inves-
titionstätigkeit angeregt werden. Es sei aber angesichts der Rekordgewinne der DAX-Konzerne im Jahr 2021 
äußerst fraglich, ob alle Unternehmen eines solchen Anreizes bedürften. 


Zur im Gesetzentwurf enthaltenen Erweiterung des Registerbezugs beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschiff-
fahrt: Die vorgesehene, nicht corona-bedingte Erweiterung des Registerbezugs beim Lohnsteuereinbehalt in der 
Seeschifffahrt werde nicht genutzt, um diese Subvention zurückzufahren. Reederinnen und Reeder dürften wei-
terhin 100 Prozent der Lohnsteuer für Seeleute einbehalten, obwohl z. B. die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd 
in den vergangenen beiden Jahren Rekordgewinne eingefahren habe. Im Jahr 2021 habe die Reederei einen Jah-
resüberschuss von 9,4 Milliarden Euro erzielt, auf den sie gerade einmal 0,65 Prozent Steuern bezahlt habe (siehe 
Hamburger Abendblatt vom 24.3.2022, Seite 21). 


Insgesamt enthielten Gesetzentwurf und Änderungsanträge der Koalition aus Sicht der Fraktion DIE LINKE. 
Licht und Schatten. Daher enthielt sich die Fraktion DIE LINKE. 


 


Petitionen 


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss fünf Bürgereingaben übermittelt. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 41 – Drucksache 20/1906 
 
 
Mit den Petitionen auf Ausschussdrucksache 20(7)76 werden unterschiedliche Vorschläge und Forderungen im 
Zusammenhang mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz, insbesondere hinsichtlich der Verlängerung der be-
stehenden Regelung sowie einer Anhebung des Höchstbetrages der so genannten Homeoffice-Pauschale, der Ver-
längerung der Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung als auch der Schaffung einer Einkommensteuer-
befreiung für Intensivpflegekräfte zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Pandemie unter-
breitet. 


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petitionen in seine Beratungen einbezogen. 


Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/1111, 20/1646 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten 4 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Steuerfreier Pflegebonus) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (weitere Verlängerung der Erklärungsfristen 2020 bis 2024) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlich-
keiten) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Informationsblätter für Kleinanleger) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag ein: 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU: 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
20/1111 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


 


Die Bewältigung der Corona Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in hohem Maße beeinträchtigt. Die Bundes-
regierung hat an vielen Stellen bewiesen, dass sie in Krisenzeiten in der Lage ist schnell und unkompliziert Hilfen 
bereitzustellen. So waren auch die auf den Weg gebrachten Corona-Steuerhilfegesetze Eins bis Drei eine wirk-
same Unterstützung für die deutsche Wirtschaft. Dennoch ist die Krise nicht vorbei. Zu den Nachwirkungen der 
Corona Pandemie kommen nun weiterhin die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine Konflikts hinzu. Die 
Auswirkungen sind allgegenwärtig und sowohl die Wirtschaft als auch die privaten Haushalte benötigen weiter-
hin Entlastungen, um gegen die Herausforderungen dieser Zeit gewappnet zu sein. 


Zur Bewältigung dieser historischen Aufgabe ist es daher richtig, ein viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf den 
Weg zu bringen. Der bestehende Maßnahmenkatalog ist begrüßenswert. Um die deutsche Wirtschaft aus der Krise 
herauszuführen, braucht es jedoch weit umfassendere steuerpolitische Maßnahmen als die bisher geplanten Vor-
haben.  


Ziel der Maßnahmen ist es unter anderem, Unternehmen zu entlasten, die in besonderem Maße von der Krise 
betroffen sind. In einem Großteil der Fälle sind dies diejenigen Unternehmen, die vor der Corona Pandemie 
profitabel waren und im Laufe der Pandemie Verluste zu verzeichnen hatten. Speziell für diese Unternehmen 
können einige der Maßnahmen erst in Kombination mit einer Ausweitung der Verlustverrechnung auf mehr als 
die geplanten 2 Jahre ihre volle Wirkung entfalten. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


 


1. eine temporäre „Turboabschreibung“, die signifikante Investitionsanreize über die bestehenden Abschrei-
bungsmöglichkeiten hinaus zu schaffen, 


2. die Sofortabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter auf gesetzlicher Ebene in Form einer eindeutigen und 
rechtssicheren Regelung einzuführen, 


3. in Russland oder der Ukraine angefallene Verluste auf Grund von Sanktionen, Enteignungen oder Zerstö-
rungen der dortigen Beteiligungen deutscher Steuerpflichtiger im Wege von Abschreibungen konzerninter-
ner Forderungen bzw. Teilwertabschreibungen temporär steuerlich gewinnmindernd zu berücksichtigen, 
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4. den ertragsteuerlichen Verlustrücktragszeitraum auf mindestens drei Jahre über die Krisenjahre 2020 bis 


2022 hinaus dauerhaft auszuweiten, 


5. die Höchstbetragsgrenzen des Verlustrücktrags auf 15 Mio. Euro bei Einzel- und 30 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung temporär zu erhöhen, 


6. die Begrenzung des Verlustvortrags für Verluste aus den Jahren 2020 bis 2022 (Mindestbesteuerung) tem-
porär auszusetzen, 


7. den gesamten Einkommensteuer-Tarif über den Grundfreibetrag hinaus an die hohe Inflation anzupassen, 
um die sog. kalte Progression kurzfristig und vollständig auszugleichen, 


8. die Regelungen zur begünstigten Besteuerung einbehaltener Gewinne, die an den bekannten Schwachstellen 
der Option zur Körperschaftsbesteuerung (insbesondere Umgang mit vorhandenem Sonderbetriebsvermö-
gen) und der Thesaurierungsbegünstigung (Begünstigungsbetrag, Thesaurierungssatz, Gewinnentnahme, 
Verfahrensvereinfachung und Nachversteuerung) ansetzen, praxistauglich anzupassen, 


9. die Verzinsung für Steuererstattungen und -nachforderungen abschafft und die Zinssätze für Stundungs-, 
Prozess- und Aussetzungszinsen abzusenken, 


10. die Niedrigsteuerschwelle im Außensteuerrecht auf 15 % abzusenken, 


11. die Aussetzung zur Festsetzung von Ordnungsgeldern nach §335 HGB (Veröffentlichung von Jahresab-
schlüssen im elektronischen Bundesanzeiger) gleichlaufend zu den Steuererklärungsfristen bis zum 
31.08.2022 für den Veranlagungszeitraum 2020 zu verlängern, 


12. die Abgabefrist für die Steuererklärungen des Veranlagungszeitraums 2021 in beratenen Fällen um sechs 
Monate auf den 31. August 2023 zu verlängern und die Abgabefristen für Steuererklärungen in den Jahren 
ab 2024 jeweils so zu verlängern, dass die Abgabefristen jedes Jahr um einen Monat verkürzt werden, bis 
die Abgabefrist im Jahr 2029 wieder am 28. Februar endet,  


13. den Corona-Bonus nach § 3 Nummer 11b EStG – neu so zu erweitern, dass auch andere Beschäftigte öffent-
licher oder privater Arbeitgeber, die aufgrund der Corona-Pandemie starker Mehrarbeit oder einer hohen 
Infektionsgefahr ausgesetzt waren, die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen können,  


14. und die geltende Regelung zur ertragsteuerlichen Homeoffice-Pauschale dauerhaft zu entfristen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 11b - neu - 


Im Vergleich zum Regierungsentwurf vom 16. Februar 2022 ergeben sich folgende Änderungen: 


Die Voraussetzung der Gewährung der Leistungen aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ent-
fällt, da über diese Leistungen hinaus auch freiwillige Leistungen der Arbeitgeber begünstigt sein sollen. 
Dies schließt auch Leistungen auf Grundlage von Tarifverträgen ein. 


Der Betrag nach § 3 Nummer 11b – neu – EStG wird von 3 000 Euro auf 4 500 Euro erhöht, um die indivi-
duelle Begünstigung für den anspruchsberechtigten Personenkreis auch tatsächlich auszuweiten. Die Höhe 
des Betrags ist so gewählt, dass insbesondere Leistungen nach dem Pflegebonusgesetz und zusätzlich Leis-
tungen aufgrund des Tarifvertrags der Länder über eine einmalige Corona-Sonderzahlung vom 29. November 
2021 in voller Höhe begünstigt sind. 


Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten nach § 3 Nummer 11b – neu – EStG wird wie folgt erweitert, 
weil auch die nachfolgend genannten Personen im Sinne der jeweiligen Nummer des § 23 Absatz 3 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes in der Corona-Pandemie erheblichen Belastungen ausgesetzt waren und sind: 


Nr. 2 Einrichtungen für ambulantes Operieren, 


Nr. 3 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare me-
dizinische Versorgung erfolgt, 


Nr. 4 Dialyseeinrichtungen, 


Nr. 8 Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 


Nr. 12 Rettungsdienste. 


 


Zu Artikel 2 (weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 
§ 52 Absatz 35d 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur Verlängerung der Erklärungsfristen des § 149 
der Abgabenordnung (AO) und der zinsfreien Karenzzeit des § 233a AO durch Artikel 97 § 36 des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) für die Veranlagungszeiträume 2020 bis 2024. Auf die diesbezügliche 
Begründung zu Artikel 6 wird verwiesen. 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere Steuernachzahlung ab, kann ein Antrag auf 
Festsetzung einer nachträglichen Vorauszahlung in Betracht kommen. Damit soll vermieden werden, dass die 
Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO fällt. Im Normalfall ist hierfür durch die 15-Monats-Frist am 
31. März des Zweitfolgejahres (bzw. 23-Monats-Frist bei Land- und Forstwirten mit überwiegenden Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft) ausreichend Zeit. 


Aufgrund der durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 erneut und für die Veranlagungszeiträume 
2021 bis 2024 erstmals verlängerten Steuererklärungsfristen sind auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG 
entsprechend anzupassen. 


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die Steuerpflichtigen haben dadurch auf 
Antrag weiterhin die Möglichkeit, frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, 
für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleichterungen.  
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Nach § 31 Absatz 1 KStG gilt die Regelung ebenfalls auch für die Körperschaftsteuer. 


 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu – 


Zu Buchstabe a 
§ 6 Absatz 1 Nummer 3 


Nach der bisherigen Regelung in § 6 Absatz 1 Nummer 3 EStG sind unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mindestens zwölf Monaten unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 Prozent 
abzuzinsen. Das Abzinsungsgebot gründet auf der typisierenden Vorstellung, dass eine erst in Zukunft zu erfül-
lende Verpflichtung den Schuldner weniger belastet als eine sofortige Leistungspflicht. 


Vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase werden vermehrt unverzinsliche oder sogar negativ ver-
zinste Darlehen (z. B. sog. Verwahrentgelte oder Unternehmensanleihen mit negativen Verzinsungen) gewährt. 
Derartige Vereinbarungen entsprechen den marktüblichen Gegebenheiten. 


Das Abzinsungsgebot bei Verbindlichkeiten kann sachlich nur gerechtfertigt werden, wenn eine Verpflichtung 
zwar formal unverzinslich ist, aber tatsächlich auch einen Zinsanteil enthält. In Zeiten von Marktkursen von null 
Prozent oder sogar mit negativen Verzinsungen ist nicht mehr darstellbar, dass unverzinslichen Verbindlichkeiten 
ein Zinsanteil innewohnt.  


Aufgrund der anhaltenden geänderten Marktsituation werden die Regelungen zur Abzinsung von Verbindlichkei-
ten aufgehoben. Der Wegfall des Abzinsungsgebotes ist auch ein wichtiger Beitrag zum Bürokratieabbau und zur 
Steuervereinfachung. 


Zu Buchstabe b 
§ 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 


Das Abzinsungsgebot bei Rückstellungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe e EStG bleibt unverändert 
bestehen. Bei der Bewertung von Rückstellungen ist die wirtschaftliche Belastung am Bilanzstichtag zu schätzen. 
Je weiter die tatsächliche Belastung (die Zahlung) in der Zukunft liegt, desto weniger belastend ist sie am Bilanz-
stichtag. Bei längeren Laufzeiten sind unverzinsliche künftige Verpflichtungen wirtschaftlich weniger belastend 
als marktüblich verzinste ungewisse Schulden.  


Bislang wurde hinsichtlich der Ausnahmen vom Abzinsungsgebot auf die Regelungen zu den Verbindlichkeiten 
verwiesen. Aufgrund des Wegfalls der Abzinsung von Verbindlichkeiten sind die bislang in § 6 Absatz 1 Num-
mer 3 Satz 2 EStG genannten Ausnahmetatbestände nunmehr in § 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe e Satz 1 
EStG aufzuführen. 


Zu Nummer 8 Buchstabe b – neu – 
§ 52 Absatz 12 Satz 2 und 3 – neu – 


Unverzinsliche Verbindlichkeiten sind in nach dem 31. Dezember 2022 endenden Wirtschaftsjahren nicht mehr 
abzuzinsen. Auf formlosen Antrag kann aber die Abzinsungspflicht bereits in vor dem 1. Januar 2023 endenden 
Wirtschaftsjahren vorzeitig entfallen, soweit die betroffenen Veranlagungen nicht bestandskräftig sind. In diesem 
Fall können beispielsweise im Zusammenhang mit der sog. Corona-Pandemie in 2020 und 2021 gewährte zinslose 
Anleihen und unverzinsliche Überbrückungshilfen ohne Abzinsung angesetzt werden. Der Antrag auf vorzeitige 
Anwendung der Neuregelung kann nur einheitlich für alle vor dem 1. Januar 2023 endende Wirtschaftsjahre ge-
stellt werden und ist nicht formgebunden. Das Wahlrecht gilt durch die entsprechenden Ansätze in den steuerli-
chen Gewinnermittlungen als ausgeübt.  


Betroffene Verpflichtungen sind nach Wegfall der Abzinsungspflicht grundsätzlich mit dem Nennwert - unter 
Beachtung der Regelungen des § 6 Absatz 1 Nummer 2 EStG - anzusetzen. Soweit eine Verbindlichkeit bereits 
in dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr passiviert wurde, ergibt sich eine Gewinnminderung in Höhe des bishe-
rigen Abzinsungsvolumens. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 
§ 36 Absatz 5b 


Die Änderung stellt den gebotenen Gleichklang der Fristläufe bei nachträglichen Vorauszahlungen im Gewerbe-
steuerrecht zu jenen des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts her. Auf die diesbezügliche Begründung zu 
den Artikeln 2 und 6 wird verwiesen. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 
Artikel 97 § 36 Absatz 3 


Mit der vollständigen Neufassung des Artikels 6 des Regierungsentwurfs und der damit einhergehenden Neufas-
sung des Artikel 97 § 36 Absatz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung werden die Erklärungsfristen 
und weitere damit zusammenhängende Termine und Fristen in der Abgabenordnung für die Besteuerungszeit-
räume 2020 bis 2024, über den Vorschlag des Bundesrates vom 8. April 2022 (BR-Drs. 83/22 Nummer 3) hinaus, 
verlängert. 


Die Steuerpflichtigen und die sie beratenden Angehörigen der steuerberatenden Berufe sind durch die andauernde 
Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Ukraine-Krise weiterhin stark belastet. Des Weiteren ist im Kalen-
derjahr 2022 mit erheblichen Zusatzarbeiten im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform sowohl auf Seiten der 
Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung zu rechnen. Aus diesem Grund sollen die Ausnahmeregelungen 
zu § 109 Absatz 2, § 149 Absatz 3 und 4, § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für den Besteuerungszeitraum 
2020 erweitert und auf die Besteuerungszeiträume 2021 bis 2024 ausgedehnt werden. Wegen der im Kalenderjahr 
2022 im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform anfallenden Zusatzarbeiten soll mit dem Abbau der Fristver-
längerungen auf die vor der Corona-Pandemie regulär geltenden Termine und Fristen ein Jahr später, d. h. ab dem 
Besteuerungszeitraum 2022, begonnen werden. Des Weiteren soll die Rückführung der Erklärungsfristen und 
weiterer damit zusammenhängender Termine und Fristen auf einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt werden, so 
dass ab dem Besteuerungszeitraum 2025 wieder die regulären Termine und Fristen der Abgabenordnung zur An-
wendung kommen sollen. 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie weiterhin belastet sind, wird auch die 
Verlängerung der Erklärungsfristen für nicht beratene Steuerpflichtige für die Besteuerungszeiträume 2021 und 
2023 – dem Vorschlag des Bundesrates folgend – um ein weiteres Jahr erweitert. 


 


Zu Artikel 8 – neu – (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 


Nummer 1 dient der Anpassung der Inhaltsübersicht an diejenigen Änderungen, die mit diesem Gesetz im Kapi-
talanlagegesetzbuch (KAGB) vorgenommen werden. 


Zu Nummer 2 (§ 160) 


Die Änderungen dienen der Anpassung der Vorschrift an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der 
PRIIPs-Verordnung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, 
sondern für Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. 


Zu Nummer 3 (§ 164) 


Am 31. Dezember 2022 endet die Übergangsfrist nach Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Ba-
sisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-
Verordnung) aufgrund der Änderung von Artikel 32 durch die Verordnung (EU) 2021/2259 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 1286/2014 durch Verlän-
gerung der Übergangsregelung für Verwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Personen, die über 
Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und Nicht-OGAW beraten oder diese 
verkaufen (ABl. L 455 vom 20.12.2021, S. 1).  
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Bisher sind gemäß Artikel 32 der PRIIPs-Verordnung Kapitalverwaltungsgesellschaften, die wesentliche Anle-
gerinformationen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erstellen, von den Verpflichtungen der 
PRIIPs-Verordnung zur Erstellung eines Basisinformationsblattes für diese Investmentfonds ausgenommen. Ab 
dem 1. Januar 2023 muss auch für ein Investmentvermögen, das an Kleinanleger im Sinne der europäischen Vor-
gaben vertrieben wird, ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erstellt werden. 
Die wesentlichen Anlegerinformationen, die aufgrund der OGAW-Richtlinie bisher allen Anlegern eines OGAW 
bereitgestellt werden mussten, müssen dann grundsätzlich nur noch professionellen OGAW-Anlegern bereitge-
stellt werden. Das Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung gilt aber nach dem neuen Art. 82a Absatz 1 
der OGAW-Richtlinie generell als ausreichend, um die Anforderungen an die wesentlichen Informationen für 
Anleger zu erfüllen. weshalb es auch professionellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden kann. Für profes-
sionelle Anleger in andere Investmentfonds (alternative Investmentfonds - AIF) gibt es dagegen überhaupt keine 
europarechtliche Vorgabe, wesentliche Anlegerinformationen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches bereitzu-
stellen, weshalb die entsprechenden Regelungen dazu hier und in anderen Vorschriften im Sinne einer 1:1-Um-
setzung von Europarecht abgeschafft werden. 


Die in § 164 vorgenommenen Änderungen vollziehen diese Änderungen des europäischen Rechts nach. Es wird 
klargestellt, dass für Kapitalverwaltungsgesellschaften und EU-OGAW-Verwaltungsgesellschafen, die für die 
von ihnen verwalteten offenen Publikumsinvestmentvermögen ein Basisinformationsblatt gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 erstellen, die Pflicht zur Erstellung von wesentlichen Anlegerinformationen entfällt.  


Die Änderung in § 164 Absatz 1 dient außerdem der Umsetzung des neuen Artikel 82a Absatz 1 der OGAW-
Richtlinie, der durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2021 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf die Verwendung von Basisinfor-
mationsblättern durch Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (ABl. L 455 vom 20.12.2021, S. 15) in die OGAW-Richtlinie eingefügt wurde. Demnach wird das 
Basisinformationsblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 als Dokument angesehen, dass den Anforderun-
gen, die an die wesentlichen Anlegerinformationen gestellt werden, genügt, indem nicht mehr verlangt wird, dass 
die wesentlichen Anlegerinformationen für Kleinanleger erstellt werden müssen.  


Der neu eingeführte Absatz 1a regelt in Umsetzung des neuen Artikel 82a Absatz 2 der OGAW-Richtlinie, der 
durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261 in die OGAW-Richtlinie eingefügt wurde, dass in dem Fall, dass 
für einen OGAW das Basisinformationsblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 bereitgestellt wird, die we-
sentlichen Anlegerinformationen nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Die wesentlichen Anle-
gerinformationen sind also nur noch zu erstellen, wenn die Anteile oder Aktien eines OGAW an professionelle 
Anleger vertrieben werden und kein Basisinformationsblatt gemäß der PRIIPs-Verordnung erstellt wird. 


Die Änderungen in Absatz 4 und 5 sind Folgeänderungen zur Umsetzung von Artikel 1 der Richtlinie (EU) 
2021/2261 in nationales Recht. 


Zu Nummer 4 (§ 166) 


Die Streichungen dienen der Abschaffung der europarechtlich nicht erforderlichen wesentlichen Anlegerinforma-
tionen für AIF. 


Zu Nummer 5 bis 13 (§ 171, § 173, § 178, § 179, § 180, § 182, § 186, § 262, § 263) 


Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Änderung von § 164 und § 166 und dienen der Umsetzung von Arti-
kel 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261 in nationales Recht. 


Zu Nummer 14 (§ 268) 


Die in § 268 vorgenommenen Änderungen vollziehen die Änderungen des europäischen Rechts nach. Es wird 
klargestellt, dass gemäß PRIIPs-Verordnung für alle AIF, darunter auch geschlossenen Publikums-AIF, die an 
Kleinanleger vertrieben werden, ein Basisinformationsblatt gemäß dieser Verordnung zu erstellen ist. Nach Aus-
laufen der Übergangsfrist für Fondsverwalter in Artikel 32 der PRIIPs-Verordnung für Kapitalverwaltungsgesell-
schaften entfällt außerdem nunmehr die Pflicht zur Erstellung von europarechtlich nicht gebotenen wesentlichen 
Anlegerinformationen für geschlossene Publikums-AIF.  


Zu Nummer 15 (§ 270) 
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Die Streichung dient der Abschaffung der europarechtlich nicht erforderlichen wesentlichen Anlegerinformatio-
nen für AIF. 


Zu Nummer 16 bis 19 (§ 272a, § 272b, § 272g, § 272h) 


Die Änderungen dienen der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verord-
nung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, sondern für 
Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. 


Zu Nummer 20 (§ 297) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Änderung von § 164 und § 166 und dienen der Umsetzung von Arti-
kel 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261 in nationales Recht. 


Zu Buchstabe b 


Die Streichung dient der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verordnung, 
wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird. 


Zu Nummer 21 (§ 301) 


Die Aufhebung dient der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verordnung, 
wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird. 


Zu Nummer 22 (§ 302) 


Die Änderungen dienen der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verord-
nung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, sondern für 
Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. 


Zu Nummer 23 (§ 307) 


Absatz 5 wird aufgehoben, da sich der Regelungsgehalt direkt aus der PRIIPs-Verordnung ergibt. Semiprofessi-
onelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs sind im Sinne der PRIIPs-Verordnung Kleinanleger. 


Zu Nummer 24 und 25 (§ 310, § 312) 


Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Änderung von § 164 und § 166 und dienen der Umsetzung von Arti-
kel 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261 in nationales Recht. 


Zu Nummer 26 bis 28 (§ 316, § 318, § 320) 


Die Änderungen dienen der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verord-
nung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, sondern für 
Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. 


Zu Nummer 29 (§ 321) 


Die Änderungen dienen der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verord-
nung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, sondern für 
Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. Semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuchs sind im Sinne der PRIIPs-Verordnung Kleinanleger. 


Zu Nummer 30 (§ 340) 


Die Änderungen dienen der Anpassung an das Auslaufen der Übergangsfrist in Artikel 32 der PRIIPs-Verord-
nung, wonach es zukünftig keine wesentlichen Anlegerinformationen für AIF mehr geben wird, sondern für 
Kleinanleger Basisinformationsblätter zu erstellen sind. 


 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 5 – neu – 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 49 – Drucksache 20/1906 
 
 
Der neue Absatz dient der Umsetzung von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2021/2261, wonach die Ände-
rungen der OGAW-Richtlinie von den Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2022 umzusetzen und ab dem 1. Januar 
2023 anzuwenden sind, sowie der Anpassung an die Änderung der PRIIPs-Verordnung. 


 


 
 


Berlin, den 18. Mai 2022 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 
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Beschluss vom 07. März 2022, XI B 2/21 (AdV) 
Beherbergungsumsätze; Aufteilungsgebot des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG aufgrund des beim EuGH anhängigen 
Vorabentscheidungsersuchens Az. C-516/21 ernstlich zweifelhaft


ECLI:DE:BFH:2022:BA.070322.XIB2.21.0


BFH XI. Senat


UStG § 12 Abs 2 Nr 11 S 2, FGO § 69 Abs 2 S 2, EGRL 112/2006 Art 98 Abs 1, EGRL 112/2006 Art 98 Abs 2, EGRL 112/2006 
Anh 3, EGRL 112/2006 Art 135 Abs 2 Buchst c, EGRL 112/2006 Art 135 Abs 1 Buchst l, UStG VZ 2014 , UStG VZ 2015 , 
UStG VZ 2016 , UStG VZ 2017 


vorgehend FG Nürnberg, 18. Dezember 2020, Az: 2 V 1159/20


Leitsätze


Es ist ernstlich zweifelhaft, ob das in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG im nationalen Recht angeordnete Aufteilungsgebot für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, mit Unionsrecht vereinbar ist (Anschluss an den BFH-Beschluss 
vom 26.05.2021 - V R 22/20, BFHE 273, 351).


Tenor


Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Finanzgerichts Nürnberg vom 18.12.2020 - 2 V 1159/20 
aufgehoben, soweit er die Aussetzung der Vollziehung des Umsatzsteueränderungsbescheids für 2017 vom 16.04.2020 
und die Entscheidung über die Kosten betrifft.


Die Vollziehung des vorgenannten Bescheids wird bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung einer Entscheidung im 
Einspruchsverfahren in Höhe eines Teilbetrags von ... € ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt.


Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin als unzulässig verworfen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Antragstellerin zu 6/10 und der Antragsgegner zu 4/10 zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist in der Hauptsache, ob Leistungen der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (Antragstellerin) an ihre 
Hotelgäste als einheitliche Leistungen dem ermäßigten Steuersatz i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) unterliegen.
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Die Antragstellerin, eine GmbH, betreibt ein Hotel und Restaurant. In den Jahren 2014 bis 2017 (Streitjahre) erhielten 
alle Hotelgäste auch ein Frühstück sowie Zugang zur hoteleigenen Badelandschaft (Spa). Übernachtungen ohne 
Frühstück oder Zugang allein zum Spa bot die Antragstellerin nicht an. In ihren Ausgangsrechnungen wies die 
Antragstellerin Umsatzsteuer in Höhe von 7 % für die Übernachtungen und --mindestens bis einschließlich 
Dezember 2016-- Umsatzsteuer in Höhe von 19 % für Frühstück und Spa aus. In ihren Umsatzsteuererklärungen für 
2014 bis 2016 ging die Antragstellerin bei Übernachtung, Frühstück und Spa jeweils von eigenständigen Leistungen 
zu 7 % Umsatzsteuer für Übernachtung bzw. 19 % Umsatzsteuer für Frühstück und Spa aus. In der 
Umsatzsteuererklärung für 2017 vertrat sie erstmals die Auffassung, Übernachtung und Frühstück seien eine 
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einheitliche Leistung zum ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7 %. Der Antragsgegner und Beschwerdegegner 
(Finanzamt --FA--) stimmte den Steuererklärungen jeweils zu.


Im September 2018 beantragte die Antragstellerin unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) die Herabsetzung der Umsatzsteuer für 2014 bis 2016, da Übernachtung und Frühstück 
als eine einheitliche Leistung dem ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7 % unterlägen. Im Januar 2019 beantragte 
die Antragstellerin wiederum unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH eine weitere Herabsetzung der 
Umsatzsteuer für 2014 bis 2016 und erstmals ebenso eine Herabsetzung der Umsatzsteuer für 2017, da auch der 
Zugang zum Spa zu der ermäßigt besteuerten einheitlichen Leistung gehöre. Das FA entsprach zunächst den 
Anträgen und setzte mit Bescheiden vom 22.01.2019 die Umsatzsteuer für die Streitjahre jeweils unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung dementsprechend fest.
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Nach einer Außenprüfung vertrat das FA unter Hinweis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 24.04.2013 - 
XI R 3/11 (BFHE 242, 410, BStBl II 2014, 86) dagegen die Auffassung, dass Übernachtung, Frühstück und Spa jeweils 
eigenständige Leistungen seien, von denen die Übernachtung einerseits dem ermäßigten und Frühstück sowie Spa 
anderseits dem allgemeinen Steuersatz in Höhe von 7 % bzw. 19 % zu unterwerfen seien. Das FA änderte daher (und 
wegen weiterer unstrittiger Prüfungsfeststellungen) unter dem 16.04.2020 die Umsatzsteuerfestsetzungen für die 
Streitjahre erneut; die Umsatzsteuer für die Streitjahre wurde jeweils höher festgesetzt.
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Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein, über den noch nicht entschieden worden ist. Zugleich beantragte 
sie beim FA die Aussetzung der Vollziehung (AdV) der angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheide für die 
Streitjahre vom 16.04.2020, hilfsweise die Stundung der Steuernachzahlungen. Das FA lehnte die AdV mit Verfügung 
vom 04.06.2020 ab. Auch hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein, über den gleichfalls noch nicht 
entschieden worden ist.
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Die Antragstellerin beantragte hierauf AdV beim Finanzgericht (FG) Nürnberg, das den Antrag mit seinem in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 422 veröffentlichten Beschluss vom 18.12.2020 - 2 V 1159/20 als 
unbegründet ablehnte.
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An der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheide bestünden keine ernstlichen Zweifel. 
Für die Streitjahre 2014 bis 2016 schulde die Antragstellerin für Frühstück und Spa schon deshalb Umsatzsteuer in 
Höhe von 19 %, weil sie diese Steuer in ihren Ausgangsrechnungen i.S. des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG ausgewiesen 
habe.
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Das FG ist die Umsatzsteuer für das Streitjahr 2017 betreffend der Ansicht, dass das Aufteilungsgebot nach § 12 
Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG auch im Lichte des EuGH-Urteils Stadion Amsterdam vom 18.01.2018 - C-463/16 
(EU:C:2018:22) unionsrechtskonform sei.
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Unbillige Härte sei im Streitfall nicht erkennbar. Die Antragstellerin habe ihre Behauptung, die Beträge, deren 
Aussetzung sie begehre, derzeit nicht aufbringen zu können, nicht näher belegt.
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Das FG ließ die Beschwerde wegen AdV des Umsatzsteueränderungsbescheids für 2017 gemäß § 128 Abs. 3 i.V.m. 
§ 115 Abs. 2 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zu.
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Entscheidungsgründe


II.


Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die Ablehnung der AdV der angefochtenen Bescheide 
sowohl wegen Umsatzsteuer für 2014 bis 2016 als auch wegen Umsatzsteuer für 2017.
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Anders als die Vorentscheidung meine, komme es bei der AdV der angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheide 
nicht auf § 14c UStG an. Weder Form noch Inhalt der in den Streitjahren 2014 bis 2016 erteilten Rechnungen seien 
für die Frage, ob es sich bei den in Rede stehenden Leistungen jeweils um eine einheitliche Leistung zum 
ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7 % handele, entscheidungserheblich.
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Die Antragstellerin führt unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH im Kern aus, dass es nach dem Ergehen 
des EuGH-Urteils Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) fraglich sei, ob das für die angefochtenen 
Umsatzsteueränderungsbescheide maßgebliche Aufteilungsgebot des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG mit dem 
Unionsrecht vereinbar sei. Der BFH habe diese Frage in seinem zu einer "Dinner-Show" ergangenen Urteil vom 
13.06.2018 - XI R 2/16 (BFHE 262, 187, BStBl II 2018, 678) ausdrücklich offengelassen. Daraus folge, dass die 
Vollziehung der angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheide im beantragten Umfang auszusetzen sei, da die 
Rechtsgrundlage, auf der diese beruhten, unionsrechtlich zweifelhaft sei.
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Die AdV sei im Übrigen nicht wegen unbilliger Härte, sondern allein wegen ernstlicher Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verwaltungsakte beantragt worden.
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Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
die Vollziehung der angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheide für 2014 bis 2017 vom 16.04.2020 in Höhe 
von ... € (2014), ... € (2015), ... € (2016) und ... € (2017) auszusetzen.
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Das FA beantragt sinngemäß,
die Beschwerde teils als unzulässig zu verwerfen, teils als unbegründet zurückzuweisen.
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Es tritt der Beschwerde der Antragstellerin entgegen und ist der Ansicht, dass die Beschwerde wegen AdV der 
Umsatzsteueränderungsbescheide für 2014 bis 2016 nicht zulässig sei. Im Übrigen hält das FA den mit der 
Beschwerde angefochtenen Beschluss des FG für zutreffend.


17


Das FG hat der Beschwerde nicht abgeholfen.18


Die Beschwerde ist unzulässig, soweit sie die Ablehnung der AdV der angefochtenen 
Umsatzsteueränderungsbescheide für die Streitjahre 2014 bis 2016 betrifft. Sie ist dagegen zulässig und begründet, 
soweit sich die Antragstellerin gegen die Ablehnung der AdV des angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheids 
für das Streitjahr 2017 wendet.
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1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den ablehnenden Beschluss des FG, die angefochtenen 
Umsatzsteueränderungsbescheide in Höhe des jeweils näher bezifferten Betrags auszusetzen, ist hinsichtlich der 
Streitjahre 2014 bis 2016 nicht statthaft. Sie ist insoweit als unzulässig zu verwerfen.


a) Nach § 128 Abs. 3 Satz 1 FGO steht den Beteiligten gegen eine Entscheidung des FG u.a. über eine AdV gemäß 
§ 69 Abs. 3 FGO die Beschwerde nur zu, wenn sie entweder in der Entscheidung selbst oder in einem späteren 
Beschluss vom FG zugelassen worden ist. Daran fehlt es im Streitfall für die Streitjahre 2014 bis 2016.
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b) Eine Beschwerde wegen Nichtzulassung der Beschwerde sieht die FGO bei Entscheidungen des FG über einen 
Antrag auf AdV im Übrigen nicht vor. § 128 Abs. 3 Satz 2 FGO ordnet die entsprechende Anwendung des § 115 Abs. 2 
FGO lediglich in dem Sinne an, dass die dort genannten Kriterien für die Zulassung der Beschwerde durch das FG 
maßgebend sind (vgl. BFH-Beschluss vom 16.12.2010 - V B 83/10, BFH/NV 2011, 621, Rz 6, m.w.N.).
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2. Die im Hinblick auf die AdV des angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheids für 2017 gemäß § 128 Abs. 3 
Satz 1 FGO statthafte und zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang 
begründet.
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a) Nach § 128 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen 
Verwaltungsaktes ganz oder teilweise auszusetzen, wenn u.a. ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
angefochtenen Verwaltungsaktes bestehen. Ernstliche Zweifel i.S. des § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen dann vor, wenn 
bei summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen 
gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder 
Unklarheit in der Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht bei 
der im AdV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der 
Beteiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die 
Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (ständige 
Rechtsprechung, vgl. u.a. BFH-Beschlüsse vom 24.05.2016 - V B 123/15, BFH/NV 2016, 1253, Rz 25; vom 
31.07.2019 - XI B 15/19, BFH/NV 2019, 1259, Rz 12; vom 18.08.2021 - V B 25/21 (AdV), BFHE 273, 404, BStBl II 
2021, 931, Rz 21; jeweils m.w.N.).
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b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze bestehen im Streitfall ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheids für 2017 vom 16.04.2020.
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aa) Die Steuer beträgt gemäß § 12 Abs. 1 UStG für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 % der Bemessungsgrundlage 
(sog. Regelsteuersatz). Nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG ermäßigt sich die Steuer auf 7 % für die Vermietung von 
Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie die 
kurzfristige Vermietung von Campingflächen. Dies gilt nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG nicht für Leistungen, die 
nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung 
abgegolten sind. § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG wurde durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 
22.12.2009 (BGBl I 2009, 3950) mit Wirkung vom 01.01.2010 neu in das UStG eingefügt. Der Gesetzgeber hat mit 
§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG --wie er in der Begründung des Gesetzentwurfs zum Ausdruck bringt (BTDrucks 17/15, 
S. 20)-- von der Option in Art. 98 Abs. 1 und 2 (seit dem 01.01.2010: Unterabs. 1) i.V.m. Anhang III Kategorie 12 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) 
Gebrauch gemacht. In Anhang III Kategorie 12 MwStSystRL heißt es: "Beherbergung in Hotels und ähnlichen 
Einrichtungen, einschließlich der Beherbergung in Ferienunterkünften, und Vermietung von Campingplätzen und 
Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen" (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 242, 410, BStBl II 2014, 86, Rz 43).
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(1) Frühstücksleistungen --für das vorliegend gleichfalls im Streit stehende Spa gilt nichts anderes-- gehören zu den 
Leistungen, die i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG nicht unmittelbar der Vermietung dienen und deshalb von der 
Steuersatzermäßigung ausgenommen sind.
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(a) Dies gilt nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH auch, soweit diese weiteren Leistungen als 
Nebenleistungen zu der ermäßigt zu besteuernden Übernachtungsleistung, der Hauptleistung, erbracht werden; auch 
insoweit normiert § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG ein Aufteilungsgebot (vgl. BFH-Urteil in BFHE 242, 410, BStBl II 
2014, 86, Rz 43, Rz 44 ff.; BFH-Beschluss vom 03.08.2017 - V R 60/16, BFHE 258, 558, BStBl II 2018, 37, Rz 41).
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(b) Das in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG normierte Aufteilungsgebot für Leistungen, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen, wurde vom erkennenden Senat bisher als unionsrechtskonform angesehen (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 242, 410, BStBl II 2014, 86, Rz 51, m.w.N.; offen lassend BFH-Urteil in BFHE 262,187, BStBl II 2018, 678, 
Rz 24).


29


(aa) Nach Art. 98 Abs. 1 und 2 MwStSystRL haben die Mitgliedstaaten unter der Voraussetzung, dass der Grundsatz 
der steuerlichen Neutralität beachtet wird, der dem gemeinsamen Mehrwertsteuersystem zugrunde liegt, die 
Möglichkeit, (nur) konkrete und spezifische Aspekte einer Kategorie von Dienstleistungen i.S. des Anhangs III 
MwStSystRL mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu belegen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 242, 410, BStBl II 2014, 
86, Rz 52, m.w.N.).
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(bb) Der nationale Gesetzgeber hat mit § 12 Abs. 2 Nr. 11 Sätze 1 und 2 UStG von der Ermächtigung in Art. 98 Abs. 1 
und 2 i.V.m. Anhang III Kategorie 12 MwStSystRL in selektiver Weise --und ohne Verstoß gegen den Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität-- dadurch Gebrauch gemacht, dass nicht sämtliche "Beherbergungen in Hotels und ähnlichen 
Einrichtungen" einschließlich der dabei erbrachten Nebenleistungen dem ermäßigten Steuersatz unterworfen 
werden, sondern nur die Leistungen, die unmittelbar der Vermietung dienen. Dies ist nach der bisher vom 
erkennenden Senat vertretenen Ansicht unionsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 242, 410, 
BStBl II 2014, 86, Rz 53).
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(2) Es ist inzwischen jedoch fraglich, ob an dieser Rechtsprechung des Senats nach Ergehen des EuGH-Urteils Stadion 
Amsterdam (EU:C:2018:22) festzuhalten ist.
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(a) Der EuGH hat im Urteil Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) entschieden, dass eine einheitliche Leistung wie die im 
dortigen Ausgangsverfahren fragliche, die aus zwei separaten Bestandteilen, einem Haupt- und einem 
Nebenbestandteil, besteht, für die bei getrennter Erbringung unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gälten, nur zu 
dem für diese einheitliche Leistung geltenden Mehrwertsteuersatz zu besteuern ist, der sich nach dem 
Hauptbestandteil richtet, und zwar auch dann, wenn der Preis jedes Bestandteils, der in den vom Verbraucher für die 
Inanspruchnahme dieser Leistung gezahlten Gesamtpreis einfließt, bestimmt werden kann (vgl. EuGH-Urteil Stadion 
Amsterdam, EU:C:2018:22, Rz 36). Hieraus könnte für das gesetzliche Aufteilungsgebot in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 
UStG folgen, dass bei unselbständigen Nebenleistungen die gesamte einheitliche Leistung dem ermäßigten 
Steuersatz der Hauptleistung "Übernachtung" zu unterwerfen ist. Die sich aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Leistung ergebende Rechtsfolge, dass die unselbständige Nebenleistung stets das Schicksal der Hauptleistung zu 
teilen hat, könnte insoweit das Aufteilungsgebot aus § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG verdrängen (vgl. dazu Nieskens 
in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 12 Abs. 2 Nr. 11 Rz 51).
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(b) Die veröffentlichte Rechtsprechung der FG geht ebenso wie das FG Nürnberg in der Vorentscheidung davon aus, 
dass das Aufteilungsgebot i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG auch unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils 
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Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) den unionsrechtlichen Vorgaben genüge (vgl. FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
28.11.2018 - 7 K 7314/16, EFG 2019, 294, rechtskräftig; Hessisches FG, Urteil vom 16.09.2020 - 1 K 772/19, juris, 
Rev. unter XI R 7/21 anhängig; Sächsisches FG, Urteil vom 23.09.2020 - 2 K 352/20, EFG 2021, 244, Rev. unter 
XI R 34/20 anhängig; FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.09.2020 - 6 K 2273/17, EFG 2020, 1887, Rev. unter 
XI R 35/20 anhängig; Niedersächsisches FG, Urteil vom 19.08.2021 - 5 K 174/19, EFG 2022, 140, Rev. unter 
XI R 22/21 anhängig).


(c) Dagegen wird im Schrifttum teilweise die Auffassung vertreten, dass auch Nebenleistungen zu 
Übernachtungsleistungen im Hotelgewerbe an der Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG teilhaben 
müssten (vgl. u.a. Möser, Zeitschrift für das gesamte Mehrwertsteuerrecht --MwStR-- 2018, 505; Nieskens, 
Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2018, 181; derselbe in Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 12 Abs. 2 Nr. 11 Rz 51; Oldiges, 
Der Betrieb 2018, 541; von Streit, Umsatz-Steuerberater 2018, 106; Prätzler, juris PraxisReport Steuerrecht 6/2018 
Anm. 1; Nacke, Neue Wirtschaftsbriefe für Steuer- und Wirtschaftsrecht 2018, 2314; Lippross, Umsatzsteuer, 24. Aufl., 
S. 843; Janzen in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG Rz 17). Die Gegenauffassung 
im Schrifttum geht davon aus, dass dem gesetzlichen Aufteilungsgebot i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG auch 
nach dem EuGH-Urteil im Verfahren Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) Vorrang gegenüber den aus dem Grundsatz 
der Einheitlichkeit der Leistung resultierenden Rechtsfolgen einzuräumen sei, weil damit zum allgemeinen 
Grundsatz der gesonderten Betrachtung jeder einzelnen Leistung zurückgekehrt werde (vgl. u.a. Gieseler, Betriebs-
Berater 2018, 734; Treiber, Deutsches Steuerrecht 2018, 1922; Korf, MwStR 2018, 266; Wäger, UR 2019, 41).
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(d) Der erkennende Senat hat in seinem Urteil in BFHE 262, 187, BStBl II 2018, 678, Rz 24 die Frage, ob trotz des 
EuGH-Urteils Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) aufgrund des EuGH-Urteils Kommission/Frankreich vom 
06.05.2010 - C-94/09 (EU:C:2010:253) an der Rechtsprechung zu im nationalen Recht angeordneten 
Aufteilungsgeboten (vgl. u.a. BFH-Urteile in BFHE 242, 410, BStBl II 2014, 86; vom 01.03.2016 - XI R 11/14, BFHE 
253, 438, BStBl II 2016, 753) festgehalten werden kann, mangels Entscheidungserheblichkeit in jenem Streitfall 
ausdrücklich offen lassen.
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(e) Der Senat muss nicht entscheiden, ob schon deshalb ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen 
Bescheids bestanden haben. Jedenfalls bestehen solche Zweifel nunmehr, nachdem der V. Senat des BFH durch den 
Beschluss vom 26.05.2021 - V R 22/20 (BFHE 273, 351) --das Verfahren wird beim EuGH unter dem Az. C-516/21 
geführt-- den EuGH um Vorabentscheidung dazu ersucht hat, ob das nationale Aufteilungsgebot des § 4 Nr. 12 Satz 2 
UStG mit Unionsrecht vereinbar ist. Außerdem ist es ungeklärt, ob den Grundsätzen zur Bestimmung eines 
einheitlichen Umsatzes Vorrang gegenüber Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL, wonach die Vermietung von auf 
Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen steuerpflichtig ist, zukommt, oder aus Art. 135 Abs. 2 Buchst. c 
MwStSystRL ein Aufteilungsgebot abzuleiten sein könnte, so dass einheitliche Umsätze in einen (nach Art. 135 Abs. 1 
Buchst. l MwStSystRL die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken betreffend) steuerfreien und einen (nach 
Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL die Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen 
betreffend) steuerpflichtigen Teil aufzuspalten sind. Die vom EuGH in diesem Vorabentscheidungsersuchen zur 
Klärung der Frage, ob bei einer einheitlichen Leistung die Hauptleistung einerseits steuerfrei und die Nebenleistung 
andererseits steuerpflichtig sein können, heranzuziehenden Grundsätze könnten auf die den Streitfall betreffende 
Frage, ob bei einer einheitlichen Leistung unterschiedliche Steuersätze nach dem im nationalen Recht angeordneten 
Aufteilungsgebot i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG möglich sind, zu übertragen sein.


37


bb) Angesichts dieser ungeklärten --auch in der Literatur umstrittenen-- Rechtslage ist die beantragte AdV zu 
gewähren. Ist --wie hier-- die Rechtslage nicht eindeutig, ist über die zu klärenden Fragen grundsätzlich nicht im 
summarischen Beschlussverfahren zu entscheiden; die Klärung muss vielmehr dem Hauptsacheverfahren 
vorbehalten bleiben (vgl. u.a. BFH-Beschlüsse vom 14.10.2002 - V B 60/02, BFH/NV 2003, 87, unter II.3.; vom 
25.11.2005 - V B 75/05, BFHE 212, 176, BStBl II 2006, 484, unter II.3.b; vom 13.03.2012 - I B 111/11, BFHE 236, 501, 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210081?
type=1646225765]


BStBl II 2012, 611, Rz 22; vom 12.12.2013 - XI B 88/13, BFH/NV 2014, 550, Rz 26; vom 02.07.2014 - XI S 8/14, 
BFH/NV 2014, 1601, Rz 31; vom 17.12.2015 - XI B 84/15, BFHE 252, 181, BStBl II 2016, 192, Rz 31; jeweils m.w.N.).


Die Entscheidung, ob --was der erkennende Senat im Rahmen des summarischen Verfahrens nach Ergehen des 
EuGH-Urteils Stadion Amsterdam (EU:C:2018:22) und im Lichte des Vorabentscheidungsersuchens des BFH mit 
Beschluss in BFHE 273, 351 nicht ausschließt-- bei einheitlicher Leistung an der Rechtsprechung zu dem im 
nationalen Recht angeordneten Aufteilungsgebot des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG festgehalten werden kann, ist 
mithin dem Hauptsacheverfahren einer noch zu erhebenden Klage vorbehalten.
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c) Die Vollziehung des angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheids für 2017 vom 16.04.2020 ist danach in 
Höhe eines Teilbetrags von ... € auszusetzen. Zwischen den Beteiligten steht die Höhe des auszusetzenden 
Teilbetrags nicht im Streit.
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d) Der zeitliche Umfang der gewährten Aussetzung ist auf einen Monat nach Zustellung der diesen Einspruch 
betreffenden Entscheidung des FA zu beschränken, da eine Entscheidung über den Einspruch der Antragstellerin 
gegen den Umsatzsteueränderungsbescheid für 2017 vom 16.04.2020 bislang nicht ergangen ist (vgl. u.a. BFH-
Beschluss vom 30.03.2021 - V B 63/20 (AdV), BFH/NV 2021, 1212, Rz 41, m.w.N.).
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3. Die gewährte AdV ist nicht von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.42


Eine Gefährdung der umstrittenen Umsatzsteueransprüche (vgl. dazu u.a. BFH-Beschlüsse vom 12.09.2011 - 
VIII B 70/09, BFH/NV 2012, 229, Rz 21; vom 21.11.2013 - II B 46/13, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263, Rz 28; vom 
18.12.2013 - I B 85/13, BFHE 244, 320, BStBl II 2014, 947, Rz 37; in BFHE 252, 181, BStBl II 2016, 192, Rz 34; 
jeweils m.w.N.; vgl. auch BFH-Beschluss in BFH/NV 2021, 1212, Rz 42) für das Streitjahr 2017 ist weder vom FA 
vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.44








Urteil vom 10. November 2021, I R 27/19 
Zeitliche Anwendbarkeit der Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG


ECLI:DE:BFH:2021:U.101121.IR27.19.0


BFH I. Senat


EStG § 50d Abs 3, EStG § 52 Abs 47b, EStG § 50d Abs 3, EStG VZ 2010 , EStG VZ 2011 


vorgehend FG Köln, 23. Januar 2019, Az: 2 K 1315/13


Leitsätze


NV: § 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes vom 02.06.2021 ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Insoweit ist jeweils eine Günstigerprüfung durchzuführen, bei der zunächst die Voraussetzungen der 
jeweils ursprünglich einschlägigen Altfassung und --wenn diese zum Ausschluss der Entlastung führt-- sodann die 
Voraussetzungen der Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG zu prüfen sind.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 23.01.2019 - 2 K 1315/13 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine in den Streitjahren (2010 und 2011) in Zypern ansässige 
Kapitalgesellschaft, war Inhaberin von ... Stück Wandelanleihen der in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) 
ansässigen K AG, an der sie zugleich mit 15 % beteiligt war. Der Nennbetrag je Wandelschuldverschreibung 
betrug ... €. In gleicher Höhe gab die K AG eine Teilschuldverschreibung aus. Die Wandelschuldverschreibung wurde 
mit 5,5 % p.a. verzinst.


1


Geschäftszweck der Klägerin war die Beteiligung an Unternehmen der Schifffahrtsbranche für eine gewisse Dauer als 
strategischer oder finanzieller Investor. Aufgrund des Umfangs des Investments in die K AG hielt die Klägerin in den 
Streitjahren jedoch keine weiteren Beteiligungen. Sie war im Hinblick auf ihre Beteiligung nicht selbst 
geschäftsleitend tätig; die Managementleistungen lagerte sie auf ein nahe stehendes Unternehmen aus, die in 
Zypern ansässige F Ltd. Die Klägerin verfügte über keine eigene physische Präsenz, sondern nutzte die 
Räumlichkeiten der F Ltd.


2


Die Anteile an der Klägerin hielt zu 100 % die in Liberia ansässige D S.A. Auch diese Gesellschaft verfügte über keine 
Substanz.


3
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Entscheidungsgründe


II.


Die Anteile an der D S.A. hielt zu 100 % die in Zypern ansässige C Ltd. Diese war mittelbar und unmittelbar an 
verschiedenen Unternehmen beteiligt und übte in geringem Umfang bestimmte Finanzierungsfunktionen aus. Auch 
diese Gesellschaft hatte keine physische Präsenz, war selbst nicht operativ tätig und verfügte über keine eigenen 
Arbeitnehmer. Sie nutzte die Räumlichkeiten ihrer Schwestergesellschaft, der F Ltd., auf welche die C Ltd. auch die 
Geschäftsleitungsfunktion hinsichtlich ihrer Tochtergesellschaften ausgelagert hatte.


Anteilseigner der C Ltd. war zu 0,01 % die in Liberia ansässige A Ltd., die über alle Stimmrechtsanteile verfügte. Der 
verbleibende Anteil von 99,99 % wurde von der in Panama registrierten B Inc. gehalten.


5


Die F Ltd. war wirtschaftlich tätig. Sie verfügte über eigene Büroräume und Personal. Die Büroräume waren mit den 
erforderlichen Arbeitseinrichtungen und den notwendigen Kommunikationsgeräten ausgestattet.


6


Die Klägerin erzielte in den Streitjahren aus den Wandelanleihen der K AG Kapitalerträge in Höhe von ... € (2010) 
und ... € (2011), auf die jeweils 26,375 % Kapitalertragsteuer inklusive Solidaritätszuschlag einbehalten und 
abgeführt wurden (2010: ... €; 2011: ... €). Sie beantragte gemäß § 50d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der 
für die Streitjahre geltenden Fassung (EStG a.F.) i.V.m. Art. 11 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen vom 09.05.1974 (BGBl II 1977, 489, BStBl I 1977, 341) --DBA-Zypern 1974-- die 
teilweise Freistellung und Erstattung der einbehaltenen Abzugsteuern vom Kapitalertrag in Höhe von jeweils 
16,375 % des Bruttozuflusses (2010: ... €; 2011: ... €). Der Beklagte und Revisionskläger (Bundeszentralamt für 
Steuern --BZSt--) lehnte die Anträge unter Berufung auf § 50d Abs. 3 EStG a.F. ab.


7


Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) Köln hat das BZSt mit Urteil vom 23.01.2019 - 2 K 1315/13 
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1764) verpflichtet, die beantragten Freistellungsbescheide zu erlassen 
und die Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag entsprechend zu erstatten.


8


Mit seiner Revision macht das BZSt die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, das FG-Urteil 
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.10


Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das 
FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG ist zwar rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Erträge aus der Wandelanleihe in Deutschland gemäß 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG a.F. der beschränkten Steuerpflicht unterliegen (nachfolgend 1.) und dass die 
Voraussetzungen eines Erstattungsanspruchs nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. i.V.m. dem DBA-Zypern 1974 
grundsätzlich vorliegen (nachfolgend 2.). Seine Annahme, einem Erstattungsanspruch nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG 
a.F. stehe die Vorschrift des § 50d Abs. 3 EStG a.F. nicht entgegen, wird jedoch nicht durch hinreichende tatsächliche 
Feststellungen getragen (nachfolgend 3.). Überdies ist während des Revisionsverfahrens mit dem Gesetz zur 
Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz --AbzStEntModG--) vom 02.06.2021 (BGBl I 2021, 1259, BStBl I 2021, 
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787) der Tatbestand des § 50d Abs. 3 EStG rückwirkend neu gefasst und um eine gesetzliche 
Gegenbeweismöglichkeit ergänzt worden, für deren Prüfung weitere tatrichterliche Feststellungen erforderlich sind 
(nachfolgend 4.).


1. Können Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag unterliegen, nach einem Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung (DBA) nicht oder nur nach einem niedrigeren Steuersatz besteuert werden, so sind die 
Vorschriften über die Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer ungeachtet des Abkommens anzuwenden 
(§ 50d Abs. 1 Satz 1 EStG a.F., später verlagert in § 50c Abs. 1 EStG i.d.F. des AbzStEntModG --EStG n.F.--). Unberührt 
bleibt der Anspruch des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen auf völlige oder teilweise Erstattung der 
einbehaltenen und abgeführten Steuer (§ 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F., s. nunmehr § 50c Abs. 3 EStG n.F.).


12


a) Ein den Maßgaben des § 50d Abs. 1 bis 3 EStG a.F. unterliegender Erstattungsanspruch setzt zunächst voraus, dass 
steuerpflichtige Einkünfte vorliegen. Ist Kapitalertragsteuer auf nicht der inländischen (beschränkten) Steuerpflicht 
unterliegende Vergütungen einbehalten worden, besteht zwar entsprechend dem Rechtsgedanken des § 50d Abs. 1 
Satz 2 EStG a.F. ebenfalls ein Erstattungsanspruch des Vergütungsgläubigers; dieser wäre aber nicht gegenüber dem 
BZSt, sondern gegenüber dem jeweiligen Finanzamt geltend zu machen (s. hierzu Senatsurteil vom 22.04.2009 - 
I R 53/07, BFHE 224, 556; Gosch in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 50d Rz 9).


13


b) Die nicht in Deutschland ansässige Klägerin erzielte aus den Wandelanleihen in den Streitjahren beschränkt 
steuerpflichtige Einkünfte gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG a.F.
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Im Streitfall handelt es sich nach den Feststellungen des FG um Wandelanleihen in Form von 
Teilschuldverschreibungen, die neben einer festen Verzinsung --zumindest auch-- das klassische Element eines 
Wandlungsrechts des Gläubigers in Aktien des Schuldners vorsehen. Die Zinsen aus der Wandelanleihe führen zu 
Einkünften gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG a.F., die grundsätzlich gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. der 
Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag unterliegen. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten --ebenso 
wie über die konkreten Abzugsbeträge-- zu Recht kein Streit.
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Die im Schrifttum und auch zwischen den Beteiligten streitige Frage, inwiefern aus Deutschland stammende Zinsen 
aus Wandelanleihen der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, hat der Senat mittlerweile dahin entschieden, dass 
solche Zinsen auch dann zu den beschränkt steuerpflichtigen inländischen Einkünften nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 
Buchst. a EStG a.F. gehören, wenn sie in Form von Teilschuldverschreibungen ausgegeben worden sind; die 
tatbestandlichen Ausnahmen des § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa Satz 2 EStG a.F. finden auf 
Wandelanleihen keine Anwendung (Senatsbeschluss vom 13.07.2021 - I R 6/18, BFHE 274, 27, BStBl II 2022, 24). 
Dies entspricht der Auffassung des FG im angefochtenen Urteil. Der Senat hält hieran auch unter Würdigung des dem 
Streitfall zugrunde liegenden Sachverhalts und unter Berücksichtigung der von den Beteiligten insoweit 
vorgebrachten Erwägungen --die keine neuen, im Senatsbeschluss in BStBl II 2022, 24 nicht berücksichtigten 
Aspekte enthalten-- fest. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Beschlussgründe Bezug genommen.


16


2. Die Klägerin hat nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. i.V.m. Art. 11 Abs. 2 DBA-Zypern 1974 grundsätzlich einen 
Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 16,375 % der 
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer. Danach würden die Zinsen aus den Wandelanleihen einer 
Steuerbelastung in Höhe von lediglich 10 % unterliegen.
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a) Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich der Erstattungsanspruch nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. nicht 
aus § 43b EStG a.F. ergibt. Die von der Klägerin erzielten Zinsen sind Kapitalerträge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
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a.F. und nicht Bezüge (Dividenden) i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG a.F. (vgl. auch Senatsbeschluss in BStBl II 2022, 24; 
a.A. Brandis/Heuermann/Ratschow, § 20 EStG Rz 324), auf die sich der Anwendungsbereich von § 43b EStG a.F. 
beschränkt. Die durch § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG a.F. bewirkte Gleichstellung von Erträgen aus Wandelanleihen 
u.a. mit solchen aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG a.F. führt --so das FG zu Recht-- nicht dazu, dass Erträge aus 
Wandelanleihen in solche aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG a.F. umzuqualifizieren wären.


b) Auf den Streitfall ist das DBA-Zypern in seiner Fassung vom 09.05.1974 anzuwenden; das Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 
18.02.2011 (BGBl II 2011, 1069, BStBl I 2012, 223) ist erst auf Beträge anwendbar, die am oder nach dem 01.01.2012 
gezahlt wurden (vgl. Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Vermeidung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 17.01.2012, BGBl II 2012, 
117, BStBl I 2012, 235; s.a. Senatsbeschluss vom 21.08.2015 - I R 63/13, BFH/NV 2016, 36).
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c) Aufgrund von Art. 11 Abs. 2 DBA-Zypern 1974 ist das Quellenbesteuerungsrecht Deutschlands auf 10 % begrenzt.20


aa) Nach Art. 11 Abs. 1 DBA-Zypern 1974 können Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und von einer in dem 
anderen Vertragsstaat ansässigen Person bezogen werden, in dem anderen Staat besteuert werden. Diese Zinsen 
können jedoch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die 
Steuer darf aber 10 % des Bruttobetrages der Zinsen nicht übersteigen (Art. 11 Abs. 2 DBA-Zypern 1974). Nach der 
Legaldefinition des Art. 11 Abs. 4 DBA-Zypern 1974 sind Zinsen Einkünfte aus öffentlichen Anleihen, aus 
Schuldverschreibungen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die nach dem 
Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind.
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bb) Hiervon ausgehend hat das FG zutreffend angenommen, dass es sich bei den der Klägerin fest zugesagten Zinsen 
in Höhe von 5,5 % um Zinsen i.S. von Art. 11 DBA-Zypern 1974 handelt. Die Wandelanleihen sind jedenfalls 
Schuldverschreibungen und fallen nach der ausdrücklichen Regelung in Art. 11 Abs. 4 DBA-Zypern 1974 selbst dann 
unter den Zinsartikel, wenn in dem Entscheidungsrecht der Klägerin, ihre Anleihe in Aktien der K AG umwandeln zu 
können, eine Form der Gewinnbeteiligung zu sehen wäre.
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3. Ob dem Erstattungsanspruch der Klägerin die Regelung des § 50d Abs. 3 EStG a.F. entgegensteht, kann der Senat 
anhand der vorinstanzlichen Feststellungen nicht abschließend beurteilen.
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a) Für beide Streitjahre war § 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2007 (JStG 2007) vom 13.12.2006 (BGBl 
I 2006, 2878, BStBl I 2007, 28) anwendbar. § 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz --BeitrRLUmsG--) vom 07.12.2011 (BGBl I 2011, 2592, BStBl I 2011, 1171) gilt mangels spezieller 
zeitlicher Anwendungsregel erst ab dem 01.01.2012 (Art. 25 Abs. 1 BeitrRLUmsG).
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b) Gemäß § 50d Abs. 3 EStG a.F. hat eine ausländische Gesellschaft keinen Anspruch auf völlige oder teilweise 
Entlastung nach § 50d Abs. 1 EStG a.F., soweit Personen an ihr beteiligt sind, denen die Erstattung oder Freistellung 
nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielen, und (1.) für die Einschaltung der ausländischen 
Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe fehlen, oder (2.) die ausländische Gesellschaft nicht mehr 
als 10 % ihrer gesamten Bruttoerträge des betreffenden Wirtschaftsjahres aus eigener Wirtschaftstätigkeit erzielt, 


25







oder (3.) die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen eingerichteten 
Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt (§ 50d Abs. 3 Satz 1 EStG a.F.). Maßgebend sind 
ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft; organisatorische, wirtschaftliche oder sonst 
beachtliche Merkmale der Unternehmen, die der ausländischen Gesellschaft nahe stehen (§ 1 Abs. 2 des 
Außensteuergesetzes), bleiben außer Betracht (§ 50d Abs. 3 Satz 2 EStG a.F., sog. Verbot der Merkmalsübertragung). 
An einer eigenen Wirtschaftstätigkeit fehlt es, soweit die ausländische Gesellschaft ihre Bruttoerträge aus der 
Verwaltung von Wirtschaftsgütern erzielt oder ihre wesentlichen Geschäftstätigkeiten auf Dritte überträgt (§ 50d 
Abs. 3 Satz 3 EStG a.F.).


c) Das FG hat eine Subsumtion des Sachverhalts unter die Tatbestandsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG a.F. 
nicht vorgenommen, sondern hat sein der Klage stattgebendes Urteil allein auf eine in § 50d Abs. 3 EStG a.F. aus 
unionsrechtlichen Gründen im Wege der geltungserhaltenden Reduktion "hineinzulesende" Möglichkeit des 
Gegenbeweises für ein nicht missbräuchliches Verhalten gestützt, den die Klägerin erfolgreich geführt habe. Diese 
Begründung kann aus mehreren Gründen keinen Bestand haben.
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aa) Es bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob die vom FG für die Einschränkung des § 50d Abs. 3 EStG a.F. 
herangezogene, zu Dividenden ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zu § 50d 
Abs. 3 EStG a.F. (EuGH-Urteil Deister Holding und Juhler Holding vom 20.12.2017 - C-504/16 und C-613/16, 
EU:C:2017:1009, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2018, 197; EuGH-Beschluss GS vom 14.06.2018 - C-440/17, 
EU:C:2018:437, IStR 2018, 543) ohne Weiteres auf die im Streitfall in Rede stehenden Zinsen übertragen werden 
kann. Insoweit ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Zinsen auch für im Inland ansässige 
Körperschaftsteuersubjekte steuerpflichtig sind. Die den EuGH-Entscheidungen zugrunde liegenden Konstellationen 
(Dividendenbezüge im Kontext der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften 1990, Nr. L 225, 6, Nr. L 266, 20, 1997 Nr. L 16, 98, in der durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates 
vom 20.11.2006, Amtsblatt der Europäischen Union 2006, Nr. L 363, 129 geänderten Fassung --Mutter-Tochter-
Richtlinie--) waren demgegenüber dadurch gekennzeichnet, dass Gebietsfremden eine Erstattung der 
Kapitalertragsteuer versagt war, während bei Gebietsansässigen die Einnahmen als Dividenden den besonderen 
Vorschriften des § 43b EStG a.F. bzw. § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG a.F. i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes unterlagen, somit weitestgehend auf die festgesetzte Körperschaftsteuer angerechnet 
worden sind und im Ergebnis nahezu steuerfrei waren. Ob die bei einem Ausschluss der Entlastung nach § 50d Abs. 3 
EStG a.F. eintretende abgeltende Wirkung der Quellenbesteuerung aus anderen Aspekten zu einer 
unionsrechtswidrigen Ungleichbehandlung führt --etwa aufgrund im Ergebnis unterschiedlich hoher Steuersätze (vgl. 
z.B. Schaumburg, Internationale Steuer-Rundschau 2021, 135 ff.)--, bedarf im gegenwärtigen Verfahrensstadium 
keiner Erörterung durch den Senat.
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bb) Außerdem beruht die Annahme des FG, der Klägerin sei der ihr auf der Grundlage der EuGH-Rechtsprechung zu 
eröffnende Gegenbeweis ("fehlender Regelungsmissbrauch") gelungen, auf einer unzureichend ermittelten 
Tatsachengrundlage. Die Vorinstanz stützt sich insoweit --unter Berufung auf das Urteil des erkennenden Senats vom 
31.05.2005 - I R 74, 88/04 (BFHE 210, 117, BStBl II 2006, 118)-- auf den Umstand, dass die Unternehmensgruppe, 
der die Klägerin angehöre, in deren Ansässigkeitsstaat Zypern über eine Konzerngesellschaft verfügt habe, die frei 
von Missbrauchszweifeln sei, nämlich die F. Ltd. Diese habe über einen angemessen eingerichteten Geschäftsbetrieb 
verfügt und eine aktive Wirtschaftstätigkeit ausgeübt.
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Ein derart pauschaler Hinweis auf die wirtschaftliche Betätigung einer weiteren Konzerngesellschaft im 
Ansässigkeitsstaat des Vergütungsempfängers würde zur Führung des Gegenbeweises nicht ausreichen. Geboten 
wäre vielmehr eine umfassende Prüfung der betreffenden Konzernverhältnisse, die sich auf Gesichtspunkte wie die 
organisatorischen, wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Merkmale sowie die Strukturen und Strategien dieses 
Konzerns bezieht (vgl. EuGH-Urteil Deister Holding und Juhler Holding, EU:C:2017:1009, IStR 2018, 197, Rz 74). Aus 
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dem Senatsurteil in BFHE 210, 117, BStBl II 2006, 118 ergibt sich nichts Gegenteiliges. Im Streitfall wäre mithin eine 
nähere Befassung mit der Gesamt-Konzernstrategie und den Funktionen, die der Klägerin sowie der F. Ltd. darin 
zukommen, unerlässlich.


cc) Aufgrund der nach dem Erlass des angefochtenen Urteils mit Rückwirkung auch für den Streitfall eingetretenen 
Rechtsänderungen wäre vor weiteren unionsrechtlichen Erwägungen zudem die nunmehr in § 50d Abs. 3 Satz 2 EStG 
n.F. enthaltene gesetzliche Entlastungsmöglichkeit zu prüfen (s. dazu sogleich unter 4.).
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4. Das FG-Urteil kann sonach mit der gegebenen Begründung keinen Bestand haben. Der Rechtsstreit ist noch nicht 
entscheidungsreif. Ob die Klage begründet ist, hängt von weiteren tatsächlichen Feststellungen ab, die dem FG im 
zweiten Rechtsgang obliegen.
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a) Nach dem durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz modifizierten Tatbestand des § 50d Abs. 3 
Satz 1 EStG (EStG n.F.) hat eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse keinen Anspruch auf 
Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf Grundlage eines DBA und vom Steuerabzug nach § 50a EStG n.F., soweit 
Personen an ihr beteiligt oder durch die Satzung, das Stiftungsgeschäft oder die sonstige Verfassung begünstigt sind, 
denen dieser Anspruch nicht zustünde, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten (§ 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EStG 
n.F.), und die Einkunftsquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirtschaftstätigkeit dieser Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse aufweist; das Erzielen der Einkünfte, deren Weiterleitung an beteiligte 
oder begünstigte Personen sowie eine Tätigkeit, soweit sie mit einem für den Geschäftszweck nicht angemessen 
eingerichteten Geschäftsbetrieb ausgeübt wird, gelten nicht als Wirtschaftstätigkeit (§ 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG 
n.F.).
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§ 50d Abs. 3 Satz 2 EStG n.F. bestimmt, dass der vorstehend wiedergegebene Satz 1 der Vorschrift keine Anwendung 
findet, soweit die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse nachweist, dass keiner der Hauptzwecke 
ihrer Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, oder wenn mit der Hauptgattung der Anteile an ihr 
ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet.


33


b) Zur zeitlichen Anwendbarkeit der Neuregelungen sieht § 52 Abs. 47b EStG n.F. vor, dass § 50d Abs. 3 EStG n.F. in 
allen offenen Fällen anzuwenden ist, es sei denn, § 50d Abs. 3 EStG in der Fassung, die zu dem Zeitpunkt galt, in 
dem die Einkünfte zugeflossen sind --im Streitfall mithin § 50d Abs. 3 EStG a.F.--, steht dem Anspruch auf Entlastung 
nicht entgegen. Folglich ist eine Günstigerprüfung durchzuführen (vgl. auch BTDrucks 19/27632, S. 63; 
Schönfeld/Erdem, IStR 2021, 189, 190; Schnitger/Gebhardt, IStR 2021, 289, 299; Grotherr, Deutsches Steuerecht 
2021, 1321, 1328), bei der zunächst die Voraussetzungen der Altfassung und --wenn diese zum Ausschluss der 
Entlastung (im Streitfall des Erstattungsanspruchs)-- führt, sodann die Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG n.F. zu 
prüfen sind.
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c) Wie bereits ausgeführt, hat das FG den Tatbestand des § 50d Abs. 3 EStG a.F. nicht explizit geprüft. Seinen 
Feststellungen ist allerdings zu entnehmen, dass mit der D S.A. (unmittelbar) und der C Ltd. (mittelbar) wirtschaftlich 
substanzlose Gesellschaften an der Klägerin beteiligt waren, und dass die nach den bisherigen Feststellungen des FG 
oberste Konzerngesellschaft, die 99,99 % der Anteile an der C Ltd. innehatte, in Panama ansässig war, einem Staat, 
mit dem Deutschland kein DBA abgeschlossen hat. Zudem hat die Klägerin im Streitjahr mit dem Halten der 15 %
-Beteiligung an der K AG und der Wandelschuldverschreibungen offenbar lediglich eigenes Vermögen verwaltet und 
war im Hinblick auf das Investment in die K AG nicht selbst geschäftsleitend tätig. Damit könnten --vorbehaltlich 
neuer Erkenntnisse des FG im zweiten Rechtsgang, insbesondere zur Prüfung des § 50d Abs. 3 EStG n.F. in der 
Beteiligungskette-- die Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 EStG a.F. erfüllt sein.


35







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202250076?
type=1646225765]


d) Über das Vorliegen der in § 50d Abs. 3 EStG n.F. normierten Tatbestände kann der Senat nicht selbst entscheiden. 
Insoweit ist den Beteiligten zunächst Gelegenheit zu geben, ihr Vorbringen in Bezug auf die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 Satz 1 EStG n.F. und die Anforderungen des nunmehr gesetzlich 
geregelten und --unabhängig von der Verletzung unionsrechtlicher Grundfreiheiten im jeweiligen Einzelfall-- im 
gesamten Anwendungsbereich des § 50d Abs. 3 EStG n.F. zu prüfenden Gegenbeweises nach § 50d Abs. 3 Satz 2 EStG 
n.F. zu ergänzen.
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5. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.37
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Gesetzentwurf 
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur  
temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 
(Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG) 


A. Problem und Ziel 
Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die angespannte Lage auf 
den Energiemärkten verschärft. Die Bestrebungen, Deutschland schnellstmöglich 
unabhängig von russischem Erdöl zu machen, kann diese Entwicklung verstärken. 
Die aufgrund des Krieges nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind 
für viele Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft kurzfristig zu einer unvor-
hersehbaren Belastung geworden. 


B. Lösung 
Zur kurzfristigen Abfederung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Wirtschaft, insbesondere im Handwerk und in der Logistikbranche, durch die 
gestiegenen Kraftstoffpreise werden die Energiesteuersätze für die im Wesentli-
chen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe befristet auf die Höhe der Min-
deststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 
27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschrif-
ten zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom) reduziert. 


Die Energiesteuer als Verbrauchsteuer ist als indirekte Steuer darauf angelegt, 
dass sie von den Steuerpflichtigen grundsätzlich auf die Verbraucherinnen und 
Verbraucher abgewälzt wird. Eine temporäre Steuersenkung hat zur Folge, dass 
eine vollständige Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher auch eine 
entsprechende Preissenkung und damit Entlastung für die Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die Wirtschaft ermöglicht. 


Zur weitergehenden Entlastung der Bürgerinnern und Bürger hat die Regierungs-
koalition Ende März dieses Jahres ein Maßnahmenpaket geschnürt, das neben der 
dreimonatigen Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische 
Mindestmaß eine Energiepreispauschale und ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket 
(sog. 9-Euro-Ticket) für drei Monate beinhaltet. Die Umsetzung des 9-Euro-Ti-
ckets soll gleichzeitig mit der dreimonatigen Absenkung der Energiesteuer auf 
Kraftstoffe wirksam werden. 
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C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz im Kalenderjahr 2022 
einmalige Ausgaben in Höhe von 37.000 Euro. Die einmaligen sonstigen Perso-
nalausgaben betragen rund 151.000 Euro. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig 
im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


Die temporäre Senkung der Energiesteuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, 
Erdgas und Flüssiggas und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente hat Steu-
ermindereinnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. Euro zur 
Folge. Die Steuerentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steu-
erlager und ist damit dem Verbrauch durch die Endkunden vorgelagert. Daher 
können sich weitere Steuermindereinnahmen durch Effekte der Bevorratung zum 
Auslaufen der reduzierten Steuersätze ergeben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerin-
nen und Bürger aus. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht durch die temporäre Änderung der Energiesteuersätze Er-
füllungsaufwand in Höhe von einmalig rund 115.000 Euro, insbesondere durch 
den vorübergehend geänderten Zeitaufwand für die Abgabe der Steueranmeldun-
gen sowie der Entlastungsanträge. Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
entstehen nicht. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Zollverwaltung entsteht einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 
153.000 Euro. Jährlicher Personalaufwand entsteht aufgrund der temporären Sen-
kung der Energiesteuersätze nicht. 


Ferner entsteht für die Zollverwaltung einmaliger Sachaufwand für die Umstel-
lung von Formularen in Höhe von 10.000 Euro und für Beratungsdienstleistungen 
im Bereich IT in Höhe von 27.000 Euro. Jährlicher Sachaufwand entsteht auf-
grund der temporären Senkung der Steuersätze nicht. 
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F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, sind zu erwarten und Zweck des Gesetzes. Durch das Gesetz sol-
len die Endpreise für im Straßenverkehr verwendete Kraftstoffe an der Tankstelle 
signifikant sinken und soll die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Wirtschaft durch die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise abgefedert werden. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur  
temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 


(Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  


Artikel 1 


Änderung des Energiesteuergesetzes 


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 67 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 68 Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften“. 


2. Nach § 67 wird folgender § 68 eingefügt: 


„§ 68 


Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften 


(1) § 2 Absatz 1 ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Steuer für 1 000 l 


1. Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 der Kombinierten Nomenklatur 
mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 359,00 
EUR, 


2. Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 
20 19 der Kombinierten Nomenklatur mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4 Buchstabe b 330,00 EUR 


beträgt. 


(2) § 2 Absatz 2 ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Steuer für 


1. 1 Megawattstunde Erdgas und 1 Megawattstunde gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a 9,36 EUR, 


2. 1 000 kg Flüssiggase unvermischt mit anderen Energieerzeugnissen nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe e 125,00 EUR 


beträgt. 
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(3) § 47a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Steuerentlastung 
für nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b versteuerte und vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 
bezogene Energieerzeugnisse gewährt wird. 


(4) § 56 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Steuerentlastung für vom 1. Juni 2022 bis zum 
31. August 2022 bezogene  


1. Benzine nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, 


2. Gasöle nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b, 


3. Erdgase oder gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a oder 


4. Flüssiggase nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e 


gewährt wird. 


(5) § 8 Absatz 7 und die §§ 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie 60 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sich die Steuerentlastung für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum 
vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, nach den in diesen Ab-
sätzen genannten Steuersätzen bemisst. 


(6) Die §§ 58 und 58a sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Entlastung für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. August 
2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, nach den in diesen Absätzen genannten Steuersätzen bemisst.  


(7) Unbeschadet der Regelungen in den §§ 47a, 48, 49, 56, 57 bemisst sich die Entlastung für die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die ab dem 1. September 2022 der Entlastungsan-
spruch entsteht, nach dem zutreffenden Steuersatz in § 2 Absatz 1 und 2.“ 


Artikel 2 


Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 


Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung vom 31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die zuletzt durch Arti-
kel 4 der Verordnung vom 11. August 2021 (BGBl. I S. 3602) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 109 die folgenden Angaben eingefügt: 


„§ 109a Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Verordnungsvorschriften 


§ 109b Sonstige Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen“. 


2. Nach § 109 werden die folgenden §§ 109a und 109b eingefügt: 


„§ 109a 


Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Verordnungsvorschriften 


(1) § 105a ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Steuerentlastung für die in § 68 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 30. Juni 
2022 der Entlastungsanspruch entsteht, nach den in § 68 Absatz 1 und 2 des Gesetzes genannten Steuersätzen 
bemisst. 
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(2) § 109 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe b des Gesetzes 339,80 EUR beträgt, falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a des Gesetzes oder ein entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


(3) § 109 Absatz 2 Nummer 2 ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Steuer für 


1. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes 0,00 EUR, 


2. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes 29,00 EUR, 


3. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes 0,00 EUR 


beträgt, falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes oder ein ent-
sprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


(4) § 109 Absatz 2 Nummer 3  


1. Buchstabe b ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetztes 362,00 
EUR beträgt, 


2. Buchstabe e ist vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes 391,00 
EUR beträgt, 


falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes oder ein entsprechender Kraftstoff 
nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


§ 109b 


Sonstige Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen 


(1) Werden Energieerzeugnisse, die nach verschiedenen Steuersätzen des § 2 Absatz 1 des Gesetzes, 
auch in Verbindung mit § 2 Absatz 4 des Gesetzes, versteuert worden sind, vor der Abgabe in Haupt- oder 
Reservebehälter von Motoren miteinander gemischt, entsteht für die niedriger belasteten Anteile eine Steuer, 
wenn das Gemisch ein Gasöl nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes, ein Schmieröl und anderes Öl nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes oder ein Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, der nach seiner 
Beschaffenheit dem Gasöl oder Schmieröl und anderem Öl entspricht. Dies gilt nicht für niedriger belastete 
Anteile, die eine Menge von 300 l nicht übersteigen, wenn sie in Transportmitteln, beim Entleeren von 
Transportmitteln, beim Spülen von Tankstellenbehältern, bei der Herstellung von Zweitaktergemischen oder 
durch Endverwender vermischt werden. 


(2) Die Steuer beträgt vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022, falls das Gemisch ein 


1. Gasöl nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes oder ein entsprechender Kraftstoff nach 
§ 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
des Gesetzes 126,70 EUR, 


2. Schmieröl und anderes Öl nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes oder ein entsprechender Kraftstoff 
nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b des Gesetzes 126,70 EUR. 


(3) § 109 Absatz 4 und 5 gilt sinngemäß.“ 
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Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. 


Berlin, den 10. Mai 2022 


Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion 
Christian Dürr und Fraktion 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die angespannte Lage auf den Energiemärkten verschärft. 
Die Bestrebungen, Deutschland schnellstmöglich unabhängig von russischem Erdöl zu machen, kann diese Ent-
wicklung verstärken. Die aufgrund des Krieges nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind für viele 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft kurzfristig zu einer unvorhersehbaren Belastung geworden. 


Zur kurzfristigen Abfederung der Belastungen von Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft werden die 
Energiesteuersätze für die im Wesentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe befristet auf die Höhe der 
Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Rest-
rukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektri-
schem Strom) reduziert. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die Energiesteuer gehört zu den harmonisierten Verbrauchsteuern und beruhen auf der Energiesteuerrichtlinie. 
Diese legt für alle definierten Energieerzeugnisse unionsweit geltende Mindeststeuersätze fest. Die nationalen 
Steuersätze für die wesentlichen Kraftstoffe sollen temporär auf die Höhe dieser Mindeststeuersätze reduziert 
werden. 


Die Energiesteuer als Verbrauchsteuer ist als indirekte Steuer darauf angelegt, dass sie vom Steuerpflichtigen 
grundsätzlich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt wird. Eine temporäre Steuersenkung hat zur 
Folge, dass eine vollständige Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher insoweit auch eine entspre-
chende Preissenkung und damit Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ermöglicht wird. 
Die Preisgestaltung an der Tankstelle ist unter anderem abhängig von der vorhergehenden Lieferkette der bezo-
genen Kraftstoffe und obliegt dem entsprechenden Betreiber und regelmäßig nicht nur dem Steuerpflichtigen. 


III. Alternativen 


Keine. 


Die Steuererhebung für die Energiesteuer obliegt allein dem Bund. Ohne Wegfall der Ursachen für die erhöhten 
Energiepreise ist eine Verringerung der Preise für fossile Energien nicht zu erwarten. In der sehr kurzen Frist ist 
eine Anpassung an die plötzlich kriegsbedingt gestiegenen Energiepreise teilweise nicht möglich oder mit hohen 
Belastungen verbunden. Der kurzfristige Übergang zu einer Verhaltensanpassung kann durch eine befristete Ener-
giesteuersenkung flankiert werden, um unbillige Härten abzufedern. 


Daher kann eine befriste Reduzierung der Energiesteuersätze für Kraftstoffe zum Ausgleich der kriegsbedingten 
Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft beitragen. Die Belastungen für den Bundes-
haushalt und damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden durch die temporäre Befristung auf das 
erforderliche Maß begrenzt. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative in Verbindung 
mit Artikel 106 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 


Durch das Gesetz werden die Regelungen des europäischen Rechts der Energiesteuerrichtlinie weiterhin einge-
halten. 


Die temporäre Absenkung der Energiesteuersätze stellt keine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikel 107 Ab-
satz 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) dar. Sie muss damit vor ihrer Durchfüh-
rung der Europäischen Kommission weder angezeigt und noch durch sie genehmigt werden. Die Maßnahme er-
füllt nicht den Tatbestand des Artikel 107 Absatz 1 AEUV, da sie nicht „selektiv“ wirkt. Damit unterfällt die 
Absenkung als „allgemeine Maßnahme“ nicht dem Regime des Beihilfenrechts der Europäischen Union. 


Auf diesen Weg, derartige Maßnahmen so auszugestalten, dass sie nicht dem Beihilfenrecht der Europäischen 
Union unterliegen, hat die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten jüngst explizit verwiesen: In dem „Be-
fristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands 
gegen die Ukraine“ (Mitteilung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 – sog. 
Temporary Crisis Framework) stellt die Europäische Kommission klar, dass Maßnahmen, die auf gewerbliche 
Energieverbraucher abzielen, keine staatlichen Beihilfen darstellen, sofern sie allgemeiner Art sind. Solche nicht-
selektiven Maßnahmen können beispielsweise in Form allgemeiner Steuer- oder Abgabenermäßigungen, eines 
ermäßigten Satzes für die Lieferung von Erdgas, Strom oder Fernwärme oder auch über gesenkte Netzkosten 
gewährt werden. 


Die Senkung der Energiesteuersätze für Kraftstoffe durch eine entsprechende Anpassung des Energiesteuergeset-
zes (EnergieStG) fällt unter die vorgenannte Kategorie einer nichtselektiven Steuerermäßigung. 


VI. Gesetzesfolgen 


Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Steuersatzsenkung verzögert und schleichend in den Verbrauchspreisen 
widerspiegelt. Die Steuerentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager und ist damit dem 
Verbrauch durch die Endkundinnen und Endkunden weit vorgelagert. Dies kann dazu führen, dass Kraftstoff, der 
in den ersten Tagen nach der Steuersenkung verkauft wird, noch mit dem originären Steuersatz versteuert worden 
ist. 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Steuererhebung bleibt unverändert bestehen. Lediglich die Energiesteuersätze der im Wesentlichen im Stra-
ßenverkehr verwendeten Kraftstoffe werden temporär angepasst. 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden nach § 68 Absatz 5 und 6 EnergieStG sowie § 109a der Ener-
giesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV) mögliche Steuerentlastungen für die Kraftstoffe, für die im 
Zeitraum der Absenkung der Entlastungsanspruch entstanden ist, unter der Maßgabe gewährt, dass sich die Ent-
lastung nach den abgesenkten Steuersätzen bemisst. Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine detail-
lierten Nachweise über die jeweilige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Lediglich die verwendeten 
Mengen müssen nach den betroffenen Zeiträumen getrennt werden. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung anhand von bestimm-
ten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Systematik an den globalen Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der 
sozialen Gerechtigkeit und gleichberechtigten Teilhabe. 


Das Gesetz steht in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Aktualisierung 
2018) und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele. Im Einzelnen trägt das Gesetz wie folgt zur 
Verwirklichung der Schlüsselindikatoren der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie der Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei: 
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­ SDG 7 (bezahlbare und saubere Energie): Das Gesetz trägt zur Erreichung der Ziele im Bereich bezahlbare 


Energie bei, indem durch die Senkung der Energiesteuersätze die steuerliche Belastung für Kraftstoffe ge-
senkt wird und die bezahlbare Mobilität der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen, unterstützt 
wird. Durch die Befristung der Steuersatzsenkung werden unbillige Härten durch den kriegsbedingten Preis-
schock bei der kurzfristigen Anpassung zu einer nachhaltigeren Energienutzung abgefedert. Durch die vo-
rübergehende Begünstigung des Einsatzes fossiler Energie kann ein Zielkonflikt zu den Zielen im Bereich 
saubere Energie entstehen. 


­ Beim Regelungsvorhaben bestehen mögliche Zielkonflikte mit den Bereichen Reduktion der Emissionen des 
Jahres 2005 auf 55 Prozent bis 2030 (Indikator 3.2.a), Primärenergieverbrauch (Indikator 7.1.b), Energiever-
brauch und CO2-Emissionen des Konsums (Indikator 12.1.b) sowie Treibhausgasemissionen (Indikatorbe-
reich 13.1.a). Durch die Senkung der Energiesteuersätze wird der Einsatz von fossilen Energien vorüberge-
hend begünstigt. Dies könnte zu einem Anstieg des Verbrauchs dieser Kraftstoffe führen. Durch die tempo-
räre Ausgestaltung der Maßnahme ist das Ziel der Reduktion der Emissionen bis 2030 jedoch nicht gefährdet.  


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Bei der Zollverwaltung entstehen durch das Gesetz folgende Haushaltsmittelbedarfe im HH 2022 im Einzel-
plan 08. 


Kapitel Titel in T Euro 
 Titel 427 09 (Tarifbeschäftigte) einmalig für 4 AK 


vergleichbar gD 151 


Titel 511 01 (Sachausgaben) 10 
Titel 532 01 (Dienstleistungsaufträge im Bereich IT) 27 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr  188 
anteiliger Umstellungsaufwand  188 
anteiliger laufender Aufwand  0 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


Im Einzelnen: 


Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz im Kalenderjahr 2022 einmalige Personal- und Sachaus-
gaben in Höhe von rund 161.000 Euro. Darüber hinaus entstehen einmalige Ausgaben für Dienstleistungsaufträge 
im Bereich IT in Höhe von 27.000 Euro. 


Die temporäre Senkung der Steuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, Erdgas und Flüssiggas und deren steu-
erlich gleichgestellte Äquivalente hat Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. 
Euro zur Folge. Weitere Steuermindereinnahmen können sich durch Effekte der Bevorratung zum Auslaufen der 
reduzierten Steuersätze ergeben. Die Steuerentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager 
und ist damit dem Verbrauch durch Endkunden vorgelagert. Eine Gegenfinanzierung der Steuermindereinnahmen 
ist nicht vorgesehen und würde dem Sinn und Zweck der Abfederung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Wirtschaft zuwiderlaufen. 


Energieerzeugnis durchschnittliche Einnah-
men je Monat (Regelsteu-
ersatz) in Mio. Euro 


durchschnittliche Einnah-
men je Monat (Mindest-
steuersatz) in Mio. Euro 


Steuermindereinnahmen 
je Monat in Mio. Euro 


Diesel 1.630 1.144 486 
Benzin 1.244 682 562 
Erdgas 2 1 1 
Flüssiggas 7 3 4 
Summen 2.883 1.830 1.053 
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Die Senkung der Energiesteuer mindert auch die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer auf Kraftstoffe und 
führt damit zu Umsatzsteuermindereinnahmen bei Kraftstofflieferungen an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Ver-
braucher, soweit die Energiesteuersenkung über die Preise an die Abnehmer weitergegeben wird. Die möglicher-
weise gewonnene Kaufkraft könnte jedoch zu Umsatzsteuermehreinnahmen in anderen Bereichen in ähnlicher 
Höhe führen, so dass die Staatshaushalte im Ergebnis voraussichtlich nicht belastet werden. 


4. Erfüllungsaufwand 


Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes der Wirtschaft wurde insbesondere auf die Zeit- und Lohnkostens-
ätze aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bun-
desregierung, Stand Januar 2022, zurückgegriffen. 


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung: 


Für die Zollverwaltung entsteht insgesamt einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 153 000 Euro für er-
höhten Aufwand bei der Bearbeitung von Anträgen auf Steuerentlastungen und Steueranmeldungen sowie für die 
Umstellung von Formularen.  


Für den Zeitraum der temporären Änderungen werden insgesamt 3 315 Anträge der Wirtschaftsbeteiligten auf 
Entlastung nach § 8 Absatz 7, den §§ 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie 60 EnergieStG erwartet. Durch die geänderten 
Steuersätze wird hierbei von einem durchschnittlichen Mehraufwand von 30 Minuten pro Fall ausgegangen. Hier-
für bedarf es insgesamt eines Zeitaufwandes von 1.658 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes (Lohn-
kosten von 77.400 Euro bei 1 600 Arbeitsstunden pro Jahr nach Lohnkosten pro Stunde aus dem Leitfaden zum 
Erfüllungsaufwand, Anhang IX). Der insoweit entstehende einmalige Erfüllungsaufwand beträgt daher 77 376 
Euro. Für die 3 000 erwarteten Steueranmeldungen nach §§ 8, 38 EnergieStG wird ebenfalls ein durchschnittli-
cher Mehraufwand von 30 Minuten angenommen. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lohnkosten für 
Mitarbeiter des gehobenen Dienstes ergibt sich hieraus ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 69 936 
Euro. Die Umstellung der betroffenen 10 Formulare hat einen Zeitaufwand von 105 Stunden für Mitarbeiter des 
gehobenen Dienstes zur Folge. Hieraus ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 5 208 Euro. 


Zusätzlich entstehen einmalige Sachkosten für die Umstellung von zehn Formularen in Höhe von 10.000 Euro 
und für Beratungsdienstleistungen im Bereich IT in Höhe von 27.000 Euro. 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 


Der Wirtschaft entsteht durch die temporäre Änderung der Steuersätze Erfüllungsaufwand in Höhe von einmalig 
rund 115.000 Euro, insbesondere durch den vorübergehend geänderten Zeitaufwand für die Abgabe der Steuer-
anmeldungen sowie der Entlastungsanträge. 


Für den Zeitraum der temporären Änderungen werden insgesamt 3 315 Anträge der Wirtschaftsbeteiligten auf 
Entlastung nach § 8 Absatz 7, den §§ 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie 60 EnergieStG erwartet. Durch die geänderten 
Steuersätze wird hierbei von einem durchschnittlichen Mehraufwand von 30 Minuten pro Fall ausgegangen. Hier-
für wird ein Lohnsatz von 36,30 Euro je Stunde (Durchschnitt der Lohnkosten der Gesamtwirtschaft aus dem 
Leitfaden zum Erfüllungsaufwand, Anhang VII) zugrunde gelegt. Der insoweit entstehende einmalige Erfüllungs-
aufwand wird auf 60 167 Euro geschätzt. Für die 3 000 erwarteten Steueranmeldungen nach §§ 8, 38 EnergieStG 
wird ebenfalls ein durchschnittlicher Mehraufwand von 30 Minuten angenommen. Unter Berücksichtigung des 
Durchschnitts der Lohnkosten der Gesamtwirtschaft ergibt sich hieraus ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 54 450 Euro. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-niveau, sind zu erwarten 
und Zweck des Gesetzes. Durch das Gesetz sollen die Endpreise für Kraftstoffe an der Tankstelle signifikant 
sinken und die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft durch die zuletzt stark gestiegenen 
Energiepreise abgefedert werden. 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluation 


Das Gesetz ist befristet, da die Regelungen nicht dauerhaft wirken sollen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Energiesteuergesetzes) 
Zu Nummer 1 
Inhaltsübersicht 


Auf Grund der folgenden Änderungen in dieser Verordnung wird die Inhaltsübersicht soweit erforderlich ange-
passt. 


Zu Nummer 2 
§ 68 


Durch Absatz 1 und 2 werden die Steuersätze für die im Wesentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe 
(Diesel, Benzin, CNG/LNG (Erdgas) und LPG (Flüssiggas) und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente) auf 
die Höhe der Mindeststeuersätze nach der Energiesteuerrichtlinie im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2022 
herabgesetzt. 


§ 47a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG gewährt bislang für Diesel eine Steuerentlastung in Höhe von 14,04 
ct/Liter. Die temporäre Senkung des Steuersatzes für Diesel mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 
bewirkt eine Begünstigung in identischer Höhe. Eine weitergehende Entlastung, die zur Unterschreitung der Min-
deststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie führen würde, ist aus beihilferechtlichen Gründen nicht zulässig. Des-
halb wird diese Entlastung durch Absatz 3 für den o. g. Drei-Monats-Zeitraum ausgesetzt. Die Steuerentlastung 
für Diesel mit einem höheren Schwefelgehalt bleibt unverändert bestehen, da dieser Diesel nicht von der tempo-
rären Steuersatzsenkung betroffen ist.  


Nach Absatz 4 wird die Steuerentlastung nach § 56 EnergieStG für Energieerzeugnisse, deren Steuersätze tem-
porär gesenkt werden, ausgesetzt. Die temporäre Senkung der Steuersätze ist hier höher als die bisherige Steu-
erentlastung. Eine weitergehende Entlastung, die zur Unterschreitung der Mindeststeuersätze der Energiesteuer-
richtlinie führen würde, ist aus beihilferechtlichen Gründen nicht zulässig. Die Steuerentlastung für Diesel und 
Benzin mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 mg/kg bleibt unverändert bestehen, da diese Energieerzeug-
nisse nicht von der temporären Steuersatzsenkung betroffen sind. 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden nach Absatz 5 mögliche Steuerentlastungen für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 der 
Entlastungsanspruch entstanden ist, unter der Maßgabe gewährt, dass sich die Entlastung nach den abgesenkten 
Steuersätzen bemisst. Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine detaillierten Nachweise über die jewei-
lige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Lediglich die verwendeten Mengen müssen nach den betroffe-
nen Zeiträumen getrennt werden. 


Absatz 6 enthält eine zu Absatz 5 analoge Regelung für die Entlastungen nach §§ 58 und 58a EnergieStG, wobei 
hier der Anwendungszeitraum auf Grund des Inkrafttretens beider Regelungen zum 1. Juli 2022 im Rahmen des 
7. Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 30. März 2021 (BGBl. I. S. 607) auf den 1. Juli 2022 
bis 31. August 2022 verkürzt wird.  


Mit Absatz 7 wird festgelegt, dass sich die Höhe der Entlastung für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ener-
gieerzeugnisse, für die nach dem 1. September 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, nach dem zutreffen-
den Steuersatz in § 2 Absatz 1 und 2 EnergieStG bemisst. Die Erwähnung der §§ 47a, 48, 49, 56, 57 dient der 







Drucksache 20/1741 – 14 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Klarstellung, dass § 68 Absatz 7 vorbehaltlich abweichender Bestimmungen zur Höhe des Entlastungssatzes der 
vorgenannten Tatbestände gilt. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung) 
Zu Nummer 1 
Inhaltsübersicht 


Auf Grund der folgenden Änderungen in diesem Gesetz wird die Inhaltsübersicht soweit erforderlich angepasst. 


Zu Nummer 2 
§§ 109a und 109b 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden durch § 109a Absatz 1 analog zur Regelung in § 68 Absatz 5 
des Gesetzes mögliche Steuerentlastungen nach § 105a für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeug-
nisse, für die im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 30. Juni 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, unter der 
Maßgabe gewährt, dass sich die Entlastung nach den abgesenkten Steuersätzen bemisst. Der im Vergleich zum 
§ 68 Absatz 5 des Gesetzes verkürzte Zeitraum resultiert aus der Tatsache, dass § 105a zum 1. Juli 2022 in § 58 
des Gesetzes überführt wird. Der Zeitraum 1. Juli 2022 bis 31. August 2022 wird insoweit von der Regelung in 
§ 68 Absatz 6 des Gesetzes erfasst. Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine detaillierten Nachweise 
über die jeweilige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Lediglich die verwendeten Mengen müssen nach 
den betroffenen Zeiträumen getrennt werden. Insoweit wird auch auf die Ausführungen zu § 68 Absatz 5 Ener-
gieStG verwiesen. 


Infolge der Anpassung der Energiesteuersätze sind die Differenzbeträge für die Nachversteuerung für die niedri-
ger belasteten Anteile in Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen anzupassen. § 109a Absatz 2 bis 
4 weist die vorübergehenden Differenzbeträge auf, wenn das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
oder Nummer 2 des Gesetzes oder ein Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, der nach seiner Beschaffen-
heit dem Benzin entspricht. Diese Regelung ist erforderlich, da sich die Bemessungsgrundlage aufgrund § 68 
Absatz 1 des Gesetzes ändert. Die Steuerbelastung des Gemisches bleibt insgesamt gesehen gleich. 


Durch die Verringerung der Energiesteuersätze können Fälle auftreten, in denen Benzin in Vermischungen von 
versteuerten Energieerzeugnissen der niedriger belastete Anteil ist. Im Umkehrschluss aus den Vorgaben des 
§ 109 regelt § 109b daher die Differenzsteuerbeträge, wenn das Mischerzeugnis ein Gasöl nach § 2 Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes, ein Schmieröl und anderes Öl nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes 
oder ein entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
Die Regelung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
– Drucksache 20/1333 –


Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 20/1412 –


Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 


A. Problem
Zu Buchstaben a und b


Angesichts erheblicher Preiserhöhungen insbesondere im Energiebereich sehen 
die Koalitionsfraktionen Handlungsbedarf zur Entlastung der Bevölkerung. Diese 
Entlastung soll sowohl finanziell als auch durch Steuervereinfachung zielgerichtet 
realisiert werden. 


B. Lösung
Zur Entlastung werden dabei folgende steuerliche Maßnahmen umgesetzt:


– Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um
200 Euro auf 1 200 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2022,


– Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit 9 984 Euro um
363 Euro auf 10 347 Euro rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 und


– Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfernungspauschale für
Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf
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38 Cent sowie Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Bemes-
sungsgrundlage für die Mobilitätsprämie. 


Zu Buchstabe a 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende weitere Änderungen am 
Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333: 


– Energiepreispauschale, 


– Kinderbonus 2022. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1333 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD und DIE LINKE. 


Zu Buchstabe b 


Einvernehmliche Erledigterklärung des gleichlautenden Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 20/1412. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 
Insgesamt -16.280 -16.340 -4.670 -4.525 -4.395 -4.375 
Bund -6.911 -6.936 -2.006 -1.947 -1.892 -1.885 
Länder -6.923 -6.950 -1.970 -1.905 -1.849 -1.840 
Gemeinden -2.446 -2.454 -694 -673 -654 -650 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die vorstehende Tabelle berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfohlenen 
Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333. 


Es kommt zu nicht näher bezifferbaren Mehrausgaben im Haushalt der Bunde-
sagentur für Arbeit. 


Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes ergeben sich durch die Anhebung 
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um 200 Euro rück-
wirkend zum 1. Januar 2022 Mehrausgaben in Höhe von schätzungsweise 
1,5 Millionen Euro p. a., wovon auf den Bund 600 000 Euro und auf die Länder 
900 000 Euro entfallen. Die Mehrausgaben des Bundes sind in den Haushaltsan-
sätzen des Einzelplans 17 eingeplant. 
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Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Annahme des Änderungsantrags der Ko-
alitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Den erwarteten Auszahlungen von rund 13,8 Milliarden Euro aus dem Lohn-/Ein-
kommensteueraufkommen stehen rund 3,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen bei 
Lohnsteuer, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag gegenüber, so dass sich 
im Saldo Steuermindereinnahmen von rund 10,4 Milliarden Euro ergeben.  


Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Annahme des Änderungsantrags der Ko-
alitionsfraktionen „Kinderbonus 2022“: 


Die Änderung des § 66 EStG führt in 2022/2023 zu Kindergeldmehrausgaben in 
Höhe von insgesamt 1,87 Milliarden Euro. In den Folgejahren ergeben sich in den 
Einkommensteuerveranlagungen für den Veranlagungszeitraum 2022 Steuer-
mehreinnahmen von 0,46 Milliarden Euro.  


Die Gesamtkosten für die Änderung des § 66 EStG betragen somit rund 1,41 Mil-
liarden Euro in der vollen Jahreswirkung 2022.  


Die Änderung des § 6 BKGG führt in 2022 insgesamt zu Mehrausgaben in Höhe 
von 7 Millionen Euro, die aus dem Einzelplan 17 finanziert und bei der laufenden 
Aufstellung des Bundeshaushalts 2022 berücksichtigt werden sollen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Annahme des Än-
derungsantrags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht quantifizierbarer Beratungs- und 
Informationsaufwand sowie Aufwand für eine ansonsten nicht beabsichtigte Ein-
kommensteuererklärung. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Das Gesetz führt zu geringfügigem, nicht bezifferbarem einmaligen Erfüllungs-
aufwand für die Wirtschaft infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-
/Lohnabrechnungsprogrammen an den geänderten Programmablaufplan für die 
maschinelle Lohnsteuerberechnung. Dieser wird verursacht, da Zahlenwerte – 
wie der Arbeitnehmer-Pauschbetrag – in den Lohnsteuerberechnungs-/Lohnab-
rechnungsprogrammen angepasst werden müssen. 


Zudem ergibt sich für die Wirtschaft beim Lohnsteuerabzug zusätzlicher nicht 
bezifferbarer einmaliger Erfüllungsaufwand durch die Korrektur der im Jahr 2022 
bereits abgerechneten Lohnzahlungszeiträume. Dieser wird als gering einge-
schätzt vor dem Hintergrund, dass in vielen Fällen ohnehin Korrekturen in den 
Lohn-/Gehalts-/Bezügeabrechnungen vorgenommen werden und die Korrekturen 
in vielen Fällen zusammengefasst in einer Abrechnung erfolgen. 


Für die Wirtschaft ergibt sich beim Kurzarbeitergeld ein einmaliger Erfüllungs-
aufwand von schätzungsweise insgesamt 6,2 Millionen Euro für die Korrektur der 
monatlichen Erstattungsanträge. 
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Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aufgrund der Annahme des Änderungsan-
trags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Für ca. 2,6 Millionen Arbeitgeber entsteht einmaliger automationstechnischer 
Umstellungsaufwand. Hierzu wird angenommen, dass ein Aufwand von 76 Mi-
nuten pro Fall bei mittleren Qualifikationsniveau gemäß der Zeitwerttabelle zum 
Erfüllungsaufwand aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, für die Tätigkeiten 
I. bis VIII. pro Fall entsteht. Dabei werden Lohnkosten des mittleren Qualifikati-
onsniveaus für die Gesamtwirtschaft von 32,20 Euro pro Stunde gemäß dem Leit-
faden zu Grunde gelegt. Dies führt zu einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 
ca. 106 Millionen Euro.  


Zusätzlich entsteht für Porto und Versand der Lohn-/Gehalts- oder Bezügebe-
scheinigungen ein einmaliger Aufwand von ca. 44 Millionen Euro.  


Für Anfragen und Rückfragen der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber zur Auszah-
lung der Energiepreispauschale entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 
ca. 65 Millionen Euro. In ca. 10 Millionen Fällen wird ein Zeitaufwand pro Fall 
von 12 Minuten (gemäß den Zeitwertangaben des Leitfadens zur Ermittlung des 
Erfüllungsaufwandes im einfachen Fall für die Tätigkeiten „Sich mit der gesetz-
lichen Verpflichtung vertraut machen“ und „Fachliche Beratung in Anspruch neh-
men“) angenommen. Für Erörterungen mit den Finanzbehörden im Anmeldever-
fahren entsteht ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von 10 Millionen 
Euro.  


Insgesamt entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insge-
samt ca. 225 Millionen Euro. Laufender Erfüllungsaufwand der Wirtschaft ent-
steht nicht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die unterjährige Anhebung des Grundfreibetrags und die Anhebung des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags führen zu geringfügigem zusätzlichen einmaligen Erfül-
lungsaufwand der Finanzverwaltung für die Aufstellung neuer Programmablauf-
pläne. Betroffen ist primär das Bundesministerium der Finanzen (BMF), das sich 
mit der Aufstellung der Programmablaufpläne befasst. 


Zudem entsteht nach einer sehr groben Schätzung in den Ländern ein zusätzlicher 
einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand von ca. 30 Personenta-
gen, d. h. in Höhe von rund 20 000 Euro. 


Die rückwirkende Umsetzung der steuerlichen Entlastungen führt zu einem ein-
maligen Erfüllungsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Bereich 
des Arbeitslosengeldes von insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. Infolge der ma-
nuellen Korrektur der bereits erfolgten Leistungsbewilligungen entsteht ein ein-
maliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro, sowie für 
Druck- und Portokosten der Änderungsbescheide rund 600 000 Euro und durch 
Umstellungen im IT-Verfahren rund 200 000 Euro. Darüber hinaus entsteht Im 
Bereich des Kurzarbeitergeldes ein einmaliger Erfüllungsaufwand für die notwen-
digen Anpassungen im IT-Bereich in Höhe von rund 6 000 Euro. Für die manuelle 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/1765 
 
 
Korrektur der bereits seit Jahresanfang abgerechneten monatlichen Erstattungs-
anträge entsteht der BA ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 47,4 Millionen 
Euro. Hinzu kommt der Erfüllungsaufwand für die Korrektur der Insolvenzgeld-
bescheide von rund 320 000 Euro. Bei dem Erfüllungsaufwand für die jeweils 
notwendigen manuellen Korrekturen handelt es sich um Personalaufwand für die 
BA. 


Zu Buchstabe a 


Erfüllungsaufwand für die Steuerverwaltung der Länder aufgrund der Annahme 
des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen „Energiepreispauschale“: 


Bei Arbeitnehmern, die am 1. September 2022 in einem Dienstverhältnis stehen 
und bei denen die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber mit dem Lohn versteu-
ert und ausgezahlt wird, ist grundsätzlich keine Veränderung des Erfüllungsauf-
wands in den Finanzämtern zu erwarten.  


Bei Arbeitnehmern, denen die Energiepreispauschale noch nicht über den Arbeit-
geber ausgezahlt wurde (z. B. weil im September 2022 kein Arbeitsverhältnis vor-
lag), ist mit sehr umfangreichen Mehrbelastungen durch zusätzliche Veranlagun-
gen zu rechnen, da die Festsetzung der Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuerveranlagung erfolgt. 


Allein für die Prüfung der Zuständigkeit, Vorbereitung und Durchführung der 
Neuaufnahme sind insgesamt ca. 30 Minuten pro Fall zu veranschlagen. Für die 
Festsetzung der Energiepreispauschale erforderliche zusätzliche Veranlagungen 
verursachen einen einmaligen Erfüllungsaufwand von ca. 25 Minuten pro Fall. 
Die Fallzahl ist nicht quantifizierbar. So ist nicht absehbar, wie viele kurzfristige 
Beschäftigungsverhältnisse in 2022 eingegangen werden.  


Wenn das Verfahren der Festsetzung der geänderten Vorauszahlungen für den 10. 
September 2022 durch Allgemeinverfügungen erfolgt, dann wird im Finanzamt 
voraussichtlich insoweit kein personeller Mehraufwand verursacht. Kosten für 
Porto und Versand der Bescheide entstehen nur bei der gesetzlichen Variante der 
individuell geänderten Vorauszahlungsbescheide in Höhe von 1 Euro pro Fall 
(Standardkosten gem. Leitfaden Erfüllungsaufwand). Die Anzahl der Fälle und 
damit der entstehende Aufwand hängen davon ab, inwieweit die Steuerverwal-
tung diese gesetzliche Option nutzt. 


Allerdings wird die Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 
2022 aufwändiger durch die Prüfung und ggf. Rückgängigmachung von Doppel-
begünstigungen.  


Bei ca. 12 Mio. erfassten Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften ist hier mit ei-
nem personellen Mehraufwand in den Finanzämtern in Höhe von ca. 165 Millio-
nen Euro zu rechnen.  


Für die Bearbeitung von geschätzten 2 Millionen Fällen mit Sonderkonstellatio-
nen ergibt sich ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 35 Millionen 
Euro. 


Darüber hinaus ist im Kalenderjahr der Auszahlung (insbesondere in 2023) mit 
Mehrbelastungen durch vermehrte Anfragen und ggf. Rechtsbehelfe zu rechnen. 
Dies erfordert einen Zeitaufwand von 15 Minuten pro Fall bei geschätzten 20 Mil-
lionen Fällen. Der einmalige Erfüllungsaufwand dafür beträgt insgesamt ca. 350 
Millionen Euro.  


Zusätzlich zu dem nicht quantifizierbaren Erfüllungsaufwand beläuft sich der 
quantifizierbare einmalige Erfüllungsaufwand auf insgesamt ca. 550 Millionen 
Euro. Laufender Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht nicht.  
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Der erhebliche einmalige Aufwand für die Finanzämter in der zu erwartenden 
Größenordnung dürfte die zeitgerechte Durchführung der Veranlagungskam-
pagne 2023 gefährden.  


Zur Festsetzung und Auszahlung der Energiepreispauschale nach §§ 115 ff. EStG 
entsteht für die IT-Umsetzung in der Steuerverwaltung der Länder einmaliger 
Umstellungsaufwand, der derzeit nicht bezifferbar ist. Da für diesen Aufwand we-
der eine haushalterische Vorsorge getroffen werden, noch eine Berücksichtigung 
in den Planungen für die betroffenen IT-Verfahren erfolgen konnte, wird eine 
Umsetzung nur zu Lasten anderer, ebenfalls prioritärer Aufgaben möglich sein. 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung aufgrund der Annahme des Änderungsantrags 
der Koalitionsfraktionen „Kinderbonus 2022“: 


Der Kinderbonus 2022 führt bei den Familienkassen zu einem nicht quantifizier-
baren Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 für erledigt zu erklären. 


Berlin, den 11. Mai 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


Olav Gutting* 
Berichterstatter 


Markus Herbrand*  
Berichterstatter 


                                                        
* Offenlegung gemäß § 49 des Abgeordnetengesetzes (AbgG): Abg. Olav Gutting ist Gesellschafter ei-


ner Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei. 
* Offenlegung gemäß § 49 des Abgeordnetengesetzes (AbgG): Abg. Markus Herbrand ist Steuerberater. 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022  
– Drucksache 20/1333 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Steuerentlastungsgeset-
zes 2022 


Entwurf eines Steuerentlastungsgeset-
zes 2022 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Geset-
zes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Geset-
zes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht werden nach der An-
gabe zu § 111 die folgenden Angaben einge-
fügt: 


 
„XV. 


 
Energiepreispauschale 


 § 112 Veranlagungszeitraum, Höhe 


 § 113 Anspruchsberechtigung 


 § 114 Entstehung des Anspruchs 


 § 115 Festsetzung mit der Einkommensteu-
erveranlagung 


 § 116 Anrechnung auf die Einkommensteuer 


 § 117 Auszahlung an Arbeitnehmer 


 § 118 Energiepreispauschale im Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungsverfahren 


 § 119 Steuerpflicht 


 § 120 Anwendung der Abgabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 § 121 Anwendung von Straf- und Bußgeld-
vorschriften der Abgabenordnung 


 § 122 Nichtberücksichtigung als Einkom-
men bei Sozialleistungen.“ 


1. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Einkom-
men. Sie beträgt ab dem Veranlagungszeit-
raum 2022 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 
34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde 
Einkommen 


 


1. bis 10 347 (Grundfreibetrag):  


0;  


2. von 10 348 Euro bis 14 926 Euro:  


(1 088,67 · y + 1 400) · y;  


3. von 14 927 Euro bis 58 596 Euro:  


(206,43 · z + 2 397) · z + 869,32;  


4. von 58 597 Euro bis 277 825 Euro:  


0,42 · x – 9 336,45;  


5. von 277 826 Euro an:  


0,45 · x – 17 671,20.  


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf ei-
nen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens. Die Größe „z“ ist ein Zehn-
tausendstel des 14 926 Euro übersteigenden Teils 
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist 
das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu 
versteuernde Einkommen. Der sich ergebende 
Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


 


2. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe „11 480 
Euro“ durch die Angabe „11 793 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die 
Angabe „12 550 Euro“ durch die Angabe „13 150 
Euro“ und die Angabe „23 900 Euro“ durch die 
Angabe „24 950 Euro“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


4. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a 
wird die Angabe „12 550 Euro“ durch die Angabe 
„13 150 Euro“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 6. Nach § 111 wird folgender Abschnitt XV ein-
gefügt: 


 


„XV. 


 Energiepreispauschale 


 


§ 112 


 Veranlagungszeitraum, Höhe 


 (1) Für den Veranlagungszeitraum 2022 
wird Anspruchsberechtigten eine einmalige 
steuerpflichtige Energiepreispauschale ge-
währt. 


 (2) Die Höhe der Energiepreispauschale 
beträgt 300 Euro.  


 


§ 113 


 Anspruchsberechtigung 


 Unbeschränkt Steuerpflichtige nach § 1 
Absatz 1, die im Veranlagungszeitraum 2022 
Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 erzielen, haben An-
spruch auf eine Energiepreispauschale. 


 


§ 114 


 Entstehung des Anspruchs 


 Der Anspruch auf die Energiepreispau-
schale entsteht am 1. September 2022. 


 


§ 115 


 Festsetzung mit der Einkommensteuerveran-
lagung 


 (1) Die Energiepreispauschale wird mit 
der Einkommensteuerveranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt.  


 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Energie-
preispauschale nach § 117 vom Arbeitgeber 
ausgezahlt wurde.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


§ 116 


 Anrechnung auf die Einkommensteuer 


 (1) Eine nach § 115 Absatz 1 festgesetzte 
Energiepreispauschale ist auf die festgesetzte 
Einkommensteuer anzurechnen. Die festge-
setzte Energiepreispauschale ist bei der Er-
mittlung des Unterschiedsbetrages nach § 233a 
Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung entspre-
chend zu berücksichtigen. 


 (2) Ergibt sich nach der Anrechnung 
nach Absatz 1 ein Erstattungsbetrag, so wird 
dieser dem Anspruchsberechtigten ausgezahlt.  


 


§ 117 


 Auszahlung an Arbeitnehmer 


 (1) Arbeitnehmer erhalten die Energie-
preispauschale vom Arbeitgeber, wenn sie am 
1. September 2022 


 1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstver-
hältnis stehen und 


 2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht 
sind oder nach § 40a Absatz 2 pauschal 
besteuerten Arbeitslohn beziehen. 


 Satz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber keine 
Lohnsteuer-Anmeldung abgibt. Satz 1 gilt in 
den Fällen der Pauschalbesteuerung nach 
§ 40a Absatz 2 nur, wenn der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber schriftlich bestätigt hat, dass 
es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. 


 (2) Arbeitgeber im Sinne des § 38 Ab-
satz 1 haben an Arbeitnehmer im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 die Energiepreispauschale 
im September 2022 auszuzahlen. Die Arbeitge-
ber haben hierbei die Energiepreispauschale 
gesondert vom Gesamtbetrag der einzubehal-
tenden Lohnsteuer zu entnehmen, die  


 1. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 1 bis 
zum 10. September 2022, 


 2. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 1 bis zum 10. Oktober 2022 und 


 3. in den Fällen des § 41a Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 bis zum 10. Januar 2023 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 anzumelden und abzuführen ist. Übersteigt die 
insgesamt zu gewährende Energiepreispau-
schale den Betrag, der insgesamt an Lohn-
steuer abzuführen ist, wird der übersteigende 
Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt, 
an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den 
Einnahmen der Lohnsteuer ersetzt. 


 (3) Der Arbeitgeber kann in den Fällen 
des § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 die Ener-
giepreispauschale an den Arbeitnehmer abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 im Oktober 2022 
auszahlen. Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt hiervon 
unberührt. Der Arbeitgeber kann in den Fällen 
des § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 auf die 
Auszahlung an den Arbeitnehmer verzichten. 


 (4) Eine vom Arbeitgeber ausgezahlte 
Energiepreispauschale ist in der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Ab-
satz 1 Satz 2) mit dem Großbuchstaben E an-
zugeben. 


 


§ 118 


 Energiepreispauschale im Einkommensteuer-
Vorauszahlungsverfahren 


 (1) Ist eine Einkommensteuer-Voraus-
zahlung auch für Einkünfte aus § 13, § 15 oder 
§ 18 für den 10. September 2022 festgesetzt 
worden, dann ist diese Festsetzung um die 
Energiepreispauschale zu mindern. Betragen 
die für den 10. September 2022 festgesetzten 
Vorauszahlungen weniger als 300 Euro, so 
mindert die Energiepreispauschale die Vo-
rauszahlung auf 0 Euro.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (2) Die Minderung der Einkommens-
teuer-Vorauszahlung für den 10. Septem-
ber 2022 nach Absatz 1 hat durch Allgemein-
verfügung nach § 118 Satz 2 der Abgabenord-
nung oder durch geänderten Vorauszahlungs-
bescheid zu erfolgen. Sachlich zuständig für 
den Erlass der Allgemeinverfügung ist jeweils 
die oberste Landesfinanzbehörde. Die Allge-
meinverfügung ist im Bundessteuerblatt und 
auf den Internetseiten des Bundesministeriums 
der Finanzen zu veröffentlichen. Sie gilt am 
Tag nach der Herausgabe des Bundessteuer-
blattes, in dem sie veröffentlicht wird, als be-
kannt gegeben. Abweichend von § 47 Absatz 1 
der Finanzgerichtsordnung endet die Klage-
frist mit Ablauf von drei Monaten nach dem 
Tag der Bekanntgabe der Allgemeinverfü-
gung. Die Klage ist nur gegen die oberste Fi-
nanzbehörde zu richten, die die Allgemeinver-
fügung erlassen hat. 


 


§ 119 


 Steuerpflicht 


 (1) Bei Anspruchsberechtigten, die im 
Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit erzielt haben, ist die 
Energiepreispauschale stets als Einnahme 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für den 
Veranlagungszeitraum 2022 zu berücksichti-
gen. Dies gilt nicht für pauschal besteuerten 
Arbeitslohn nach § 40a. Im Lohnsteuerabzugs-
verfahren ist die Energiepreispauschale bei der 
Berechnung einer Vorsorgepauschale nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a 
bis c nicht zu berücksichtigen. 


 (2) Bei den übrigen Anspruchsberechtig-
ten gilt die Energiepreispauschale stets als Ein-
nahme nach § 22 Nummer 3 für den Veranla-
gungszeitraum 2022. Die Freigrenze nach § 22 
Nummer 3 Satz 2 ist insoweit nicht anzuwen-
den. 


 


§ 120 


 Anwendung der Abgabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (1) Auf die Energiepreispauschale sind 
die für Steuervergütungen geltenden Vor-
schriften der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden. § 163 der Abgabenordnung gilt 
nicht.  


 (2) In öffentlich-rechtlichen Streitigkei-
ten über die zur Energiepreispauschale erge-
henden Verwaltungsakte der Finanzbehörden 
ist der Finanzrechtsweg eröffnet. 


 


§ 121 


 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten der Abgabenordnung 


 (1) Für die Energiepreispauschale gel-
ten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 
bis 4 und 7, der §§ 371, 375 Absatz 1 und des 
§ 376 der Abgabenordnung sowie die Bußgeld-
vorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 
sowie der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung 
entsprechend.  


 (2) Für das Strafverfahren wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 sowie der Begünstigung 
einer Person, die eine solche Tat begangen hat, 
gelten die §§ 385 bis 408 der Abgabenordnung 
entsprechend. 


 (3) Für das Bußgeldverfahren wegen ei-
ner Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 gelten 
die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung ent-
sprechend. 


 


§ 122 


 Nichtberücksichtigung als Einkommen bei So-
zialleistungen 


 Die Energiepreispauschale ist bei einkom-
mensabhängigen Sozialleistungen nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen.“ 
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Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 4 Satz 8 Buchstabe a und b wird 
wie folgt gefasst: 


 


„a) von 0,35 Euro für 2021,  


b) von 0,38 Euro für 2022 bis 2026“.  


b) Nummer 5 Satz 9 Buchstabe a und b wird 
wie folgt gefasst: 


 


„a) von 0,35 Euro für 2021,  


b) von 0,38 Euro für 2022 bis 2026“.  


2. In § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die 
Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 200 Euro“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 3. In § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „Mai 2021“ durch die Angabe „Juli 
2022“, die Angabe „Kalenderjahr 2021“ durch 
die Angabe „Kalenderjahr 2022“ und die An-
gabe „150 Euro“ durch die Angabe „100 Euro“ 
ersetzt. 


 


Artikel 3 


 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


 In § 6 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 22. November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, wird jeweils 
die Angabe „Mai 2021“ durch die Angabe „Juli 
2022“, die Angabe „150 Euro“ durch die Angabe 
„100 Euro“ und die Angabe „Kalenderjahr 2021“ 
durch die Angabe „Kalenderjahr 2022“ ersetzt. 
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Artikel 3 Artikel 4 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting und Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in seiner 29. Sitzung am 8. April 2022 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem 
Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haus-
haltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 in seiner 31. Sitzung am 28. April 2022 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem 
Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haus-
haltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Die Gesetzentwürfe auf Drucksache 20/1333 und auf Drucksache 20/1412 sind gleichlautend. 


Zur Entlastung sollen folgende steuerliche Maßnahmen umgesetzt werden: 


– Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1 200 Euro rück-
wirkend zum 1. Januar 2022, 


– Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit 9 984 Euro um 363 Euro auf 10 347 Euro rückwirkend 
ab dem 1. Januar 2022 und 


– Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilo-
meter) rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf 38 Cent. Dementsprechend auch Vorziehen der Anhebung 
der Mobilitätsprämie für Geringverdiener. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 7. Sitzung am 25. April 2022 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/1333 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme: 


1. Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. 


2. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V. 


3. Deutscher Finanzgerichtstag e. V. 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


6. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 
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7. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


8. Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) 


9. Truger, Prof. Dr. Achim, Universität Duisburg-Essen 


10. Windsteiger, Dr. Lisa, Ökonomin, PhD London School of Economics 


11. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 13. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 13. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt ein-
vernehmlich Erledigterklärung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt 
einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten 
und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 
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Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 11. Mai 2022 beraten und empfiehlt ein-
vernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 11. Mai 2022 
beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 in seiner 6. Sitzung am 6. April 2022 erst-
malig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 25. April 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 8. Sitzung am 27. April 
2022 fortgeführt und in seiner 10. Sitzung am 11. Mai 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1333 in geänderter Fassung. 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1412 in seiner 10. Sitzung am 11. Mai 2022 
erstmalig und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/1412. 


Beratung 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP begrüßten den Gesetzentwurf und die 
Änderungsanträge und machten darauf aufmerksam, dass von den erheblichen Preissteigerungen insbesondere im 
Energiebereich vor allem die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen betroffen seien. Deshalb habe die Bun-
desregierung Entlastungspakete in einem Gesamtvolumen von über 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 
Darin enthalten seien Maßnahmen wie beispielsweise der Wegfall der EEG-Umlage, die Einmalzahlung von 200 
Euro für Bezieher der Grundsicherung, die Senkung der Energiesteuer, das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV sowie 
der Heizkostenzuschuss.  


Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf gehe es um Entlastungen in Höhe von 16 Milliarden Euro, mit denen die 
Preiserhöhungen insbesondere bei kleineren und mittleren Einkommen abgefedert werden sollen. In der öffentli-
chen Anhörung seien die Maßnahmen von den Sachverständigen begrüßt worden. Die Maßnahmen wirkten ziel-
gerichtet und seien sozial ausgewogen. Mit der Anhebung des Grundfreibetrags werde eine gleichmäßige Entlas-
tung für Steuerpflichtige mit einem zu versteuerndem Einkommen ab ca. 15 000 Euro erreicht. Der Kinderbonus 
von einmalig 100 Euro pro Kind sei wichtig, da Familien besonders durch hohe Energiepreise belastet würden. 
Familien mit sehr hohem Einkommen, für die die Anwendung des Kinderfreibetrages zu einer Entlastung führe, 
die das Kindergeld übersteige, profitierten somit nicht.  


Die Entlastung durch die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt sei ebenfalls 
sozial gerecht ausgestaltet, da sie der Einkommensteuer unterliege. Aufgrund der mit steigenden Einkommen 
wachsenden Steuerbelastung würden Menschen mit geringen Einkommen deutlich stärker entlastet als Menschen 
mit hohen Einkommen. Da es derzeit noch keinen Auszahlungsmechanismus gebe, um die Energiepreispauschale 
direkt an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen, müsse bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Auszah-
lung über die Arbeitgeber erfolgen. Nach der öffentlichen Anhörung sei zusammen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen eine optimale Lösung gefunden worden, mit der die Auszahlung für den Großteil der Beschäftigten 
im September 2022 über die Arbeitgeber ermöglicht werde, ohne dass es auf Seiten der Arbeitgeber zu unbotmä-
ßigen Härten durch eine Vorfinanzierung komme. 


Die Koalitionsfraktionen lehnten die Forderungen im Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU ab. Im 
Hinblick auf die geforderte Anpassung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs, um die sog. kalte Progression 
vollständig auszugleichen, warte man den aktuellen Progressionsbericht der Bundesregierung ab. Hinsichtlich der 
Ausweitung der Energiepreispauschale auf andere Personengruppen wie beispielsweise Rentnerinnen und Rent-
ner verweise man auf die zahlreichen weiteren Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, von denen auch 
dieser Personenkreis profitieren werde.  
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Darüber hinaus lägen dem Entschließungsantrag falsche Annahmen hinsichtlich der Energiepreispauschale zu-
grunde, insbesondere was die Frage betreffe, welche Arbeitgeber Monats- oder Quartalsanmelder bei der Lohn-
steuer seien und wann die Energiepreispauschale an die Arbeitnehmer ausgezahlt werde. Bis auf einzelne Fälle 
würden Vorfinanzierungen durch die Arbeitgeber verhindert. Die Arbeitgeber bekämen auch in den Fällen, in 
denen die Verrechnung der Energiepreispauschale mit der Einkommensteuer-Vorauszahlung nicht ausreiche, ei-
nen sog. Rotbetrag von den Finanzämtern ausgezahlt. Daher würde die Energiepreispauschale in der Regel im 
September 2022 an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt. Nur in unvermeidbaren Einzelfällen 
erfolge die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt. 


Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass angesichts erheblicher Preissteigerungen Handlungsbedarf zur Ent-
lastung der Bevölkerung bestehe. 


Sie kritisierte, dass der Gesetzentwurf deutlich hinter den Zielvorgaben zurückbleibe. Insbesondere die Energie-
preispauschale erreiche nicht diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die eine Entlastung am nötigsten brauchten. 
Die Einkommensschwächsten der Gesellschaft würden die Energiepreispauschale entweder gar nicht oder erst im 
nächsten Jahr bekommen, wenn sie zuvor eine Einkommensteuererklärung abgegeben hätten. Der bürokratische 
Aufwand für die Wirtschaft und die Finanzverwaltung sei immens hoch. Es sei zu befürchten, dass am Ende die 
Bürokratiekosten genauso hoch seien wie der Betrag, den die Empfänger der Energiepreispauschale netto erhiel-
ten. Darüber hinaus führe die lohnsteuerrechtliche Verrechnung der Energiepreispauschale dazu, dass die Bezie-
her kleiner Einkommen die Pauschale erst im Oktober 2022 erhielten. Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen 
und Studenten sowie junge Familien, die Elterngeld beziehen würden, und andere Empfänger von Lohnersatz-
leistungen gingen bei der Energiepreispauschale leer aus. 


Die Erhöhung des Grundfreibetrags sei nicht ausreichend, da damit nur knapp die Teuerungsrate des Jahres 2021 
abgedeckt werde und die prognostizierte Inflation für das Jahr 2022 unberücksichtigt bleibe. Darüber hinaus 
werde der Tarifverlauf nicht angepasst und somit gestaucht. So komme es zu teilweisen Verwerfungen innerhalb 
des Einkommensteuertarifs. Wenn die Bundesregierung im Herbst 2022 den Mindestlohn von 12 Euro einführe, 
bliebe den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von dieser Erhöhung aufgrund der Lohnsteuerbelastung nur 
wenig übrig. 


Die Pendlerpauschale für Fernpendler werde nur geringfügig von 35 auf 38 Cent pro Entfernungskilometer erhöht. 
Die tatsächlichen Kosten lägen aber zwischen 50 und 80 Cent.  


Die Fraktion der CDU/CSU lehnte den Gesetzentwurf ab und verwies auf die Maßnahmen in ihrem Entschlie-
ßungsantrag. 


Die Fraktion der AfD wies auf die Stellungnahmen der Sachverständigen hin, insbesondere zur Pendlerpau-
schale. Alle Sachverständigen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Erhöhung der Pendlerpauschale ab 
dem 21. Entfernungskilometer nicht sachgerecht sei, sondern bereits ab dem ersten Entfernungskilometer gelten 
müsse. Während im letzten Jahr ein Satz von 38 Cent pro Entfernungskilometer noch angemessen gewesen sei, 
fordere die Fraktion der AfD angesichts der derzeitigen Spritpreiserhöhungen eine Pendlerpauschale von 40 Cent 
ab dem ersten Kilometer. 


Gleiches gelte für die Erhöhung des Grundfreibetrags um 363 Euro. Diese Erhöhung wäre im letzten Jahr ange-
messen gewesen, in diesem Jahr sei sie es aber nicht mehr. Von der unzureichenden Erhöhung des Grundfreibe-
trags seien insbesondere Rentnerinnen und Rentner betroffen, von denen ein Drittel Steuern zahlen müssten.  


Die Kritik der Sachverständigen an der Regelung der Energiepreispauschale sei von den Koalitionsfraktionen 
ignoriert worden. Die Arbeitgeber würden bei der Umsetzung der Energiepreispauschale im Stich gelassen. Zu-
dem sei nicht nachvollziehbar, warum Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepreispauschale ausgenommen 
würden, obwohl sie ebenfalls von den Energiepreiserhöhungen betroffen seien und insgesamt rund 40 Milliarden 
Euro an Steuern auf ihre Rentenbezüge zahlten. 


Die Fraktion der AfD wies auf einen Entschließungsantrag hin, den sie ins Plenum einbringen werde. Darin for-
dere sie unter anderem eine Erhöhung des Grundfreibetrags auf 12 600 Euro, damit ein Großteil der Rentnerinnen 
und Rentner keine Steuererklärung mehr abgeben müsse. Ebenso fordere sie eine Anpassung der Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs. Es gehe nicht an, dass Bezieher von steuerpflichtigen Einkommen ab 59 000 Euro den-
selben Steuersatz wie bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 280 000 Euro zahlen müssten. Das betreffe 
insbesondere Facharbeiterinnen und Facharbeiter. 
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Die Fraktion DIE LINKE. betonte, dass die vorgesehenen Maßnahmen zwar in die richtige Richtung gingen, da 
viele von den Preissteigerungen Betroffene dadurch eine Entlastung erfahren würden. Allerdings seien die Maß-
nahmen insgesamt unzureichend bemessen und in ihrer Wirkung nicht zielgenau. Denn es würden nicht gezielt 
diejenigen entlastet, die besonders stark von den Preissteigerungen vor allem im Energiebereich betroffen seien. 
So habe das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer am 26. April 2022 veröffentlichten Studie 
nachgewiesen, dass die Entlastungspakete der Bundesregierung und der Koalition in ihrer Gesamtheit, also so-
wohl die steuerlichen als auch die nichtsteuerlichen Maßnahmen, nicht verhinderten, dass durch die hohen Ener-
giepreise ärmere Haushalte stärker als reichere Haushalte belastet würden. 


Die unzureichende Entlastung und mangelnde Zielgenauigkeit betreffe insbesondere die vorgesehene Energie-
preispauschale. Sie sei nicht nur zu niedrig, sondern schließe auch besonders stark Betroffene aus, insbesondere 
Rentnerinnen und Rentner sowie die ausschließlichen Bezieher von Lohnersatz- oder Sozialleistungen. Sollte die 
Energiepreispauschale die Blaupause für das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimageld sein, dann drohe hier-
mit eine Verschärfung der Altersarmut. 


Die vorgezogene Erhöhung der Entfernungspauschale entlaste vor allem Fernpendler mit hohen Einkommen. Da-
mit würden viele Pendler, die besonders von den ansteigenden Energiepreisen betroffen seien, nicht oder nur 
unzureichend entlastet. Die Koalition und die Bundesregierung hätten es insbesondere versäumt, die Gelegenheit 
zu nutzen, um die ungerecht wirkende Entfernungspauschale durch eine Mobilitätsprämie für alle Pendler zu 
ersetzen. Nur so würde jeder Entfernungskilometer zur gleichen Entlastung, unabhängig von der Einkommens-
höhe, führen. 


Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) habe in seiner Stellungnahme zur Anhörung darauf hingewiesen, dass 
die vorgesehene Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags nicht zielgenau wirke, da auch Lohnsteuerpflichtige 
zusätzlich entlastet würden, die nur geringfügig vom Energiepreisanstieg betroffen seien. 


Der Kinderbonus sei viel zu niedrig angesetzt, um die Mehrbelastungen von Familien auch nur ansatzweise aus-
zugleichen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten insgesamt zwei Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Energiepreispauschale) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Kinderbonus 2022) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/1333 einen Entschließungsantrag 
ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU (Anpassung des Einkommensteuertarifs, Ausdehnung Energie-
preispauschale) 


 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die massiven Preissteigerungen insbesondere im Energiebereich, die unbewältigten (Nach-)wirkungen der noch 
nicht beendeten Corona Pandemie sowie die der Teuerungsrate nicht angepassten Eckwerte im Einkommensteu-
errecht belasten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land beträchtlich. 


Dies hat die Bundesregierung dazu bewogen, mit dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes Einkommensteu-
erzahlerinnen und Einkommensteuerzahler durch Anhebung des Grundfreibetrags, des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags und einer teilweisen Anpassung der Entfernungspauschale entlasten zu wollen. Zudem beabsichtigt die Bun-
desregierung mit dem Gesetzentwurf auch die Auszahlung einer Energiepreis-pauschale an alle Beschäftigten in 
Höhe von 300 Euro und eines Kinderbonus in Höhe von 100 Euro beschließen zu lassen. 


Die grundsätzlich zu begrüßenden Maßnahmen bleiben deutlich hinter den Zielvor-gaben zurück. Die Anhebung 
des Grundfreibetrags reicht nicht aus, um die drohende kalte Progression wirksam zu beseitigen. Rentnerinnen 
und Rentner, Studentinnen und Studenten sowie junge Familien, die Elterngeld beziehen und andere Empfänger 
von Lohnersatzleistungen erhalten die Energiepreispauschale nicht. Einkommens-schwache Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wie Minijobber in Privathaushalten und Solo-Selbständige erhalten die Energiepreispauschale 
erst nach der nächsten Heizsaison und frühestens ein halbes Jahr später als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
mit höheren Einkommen. Darüber hinaus will die Bundesregierung die Energiepreispauschale über Lohn- und 
Verrechnungskonten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auszahlen, statt die Wirtschaft von bürokratischem 
Aufwand zu entlasten. 


Trotz zahlreicher weiterer Diskrepanzen in der Gesetzbebung und späteren Umsetzung dieses Maßnahmenpakets, 
müssen mindestens die eben genannten Punkte im Steuerentlastungsgesetz dringend verbessert werden, damit es 
die gewünschte Wirkung entfalten kann. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. den gesamten Einkommensteuer-Tarif über den Grundfreibetrag hinaus an die hohe Inflation anzu-
passen, um die sog. kalte Progression kurzfristig und vollständig auszugleichen; 


2. die lohnsteuerrechtliche Verrechnung der Energiepreispauschale zwischen Fiskus und allen Arbeitge-
bern auf August vorzuziehen sowie bürokratiearm auszugestalten und die Energiepreispauschale allen 
Empfängern zum September noch vor der nächsten Heizsaison auszuzahlen; mittelfristig sollte die Aus-
zahlung solcher Maßnahmen nicht auf Unternehmen abgewälzt werden, sondern schnell geeignetere 
Wege gefunden werden, Bürgerinnen und Bürger direkt zu entlasten; 


3. die Energiepreispauschale allen im eigenen Haushalt lebenden Bürgerinnen und Bürgern, insbeson-
dere Rentnerinnen und Rentnern, Studentinnen und Studenten sowie jungen Eltern und anderen Bezie-
hern von Lohnersatzleistungen, die zum Stichtag ihren ersten Wohnsitz in der Bunderepublik Deutsch-
land haben, auszuzahlen. 


Begründung 


Zu Nummer 1 
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Die Anhebung des Grundfreibetrags fällt deutlich zu gering aus, da damit nur knapp die Teuerungsrate des Jahres 
2021 abgedeckt wird und die prognostizierte Inflation für das Jahr 2022 unberücksichtigt bleibt. Darüber hinaus 
wird der Tarifverlauf nicht angepasst und somit gestaucht. So kommt es zu teilweisen extremen Verwerfungen 
innerhalb des Einkommensteuertarifs. Aufgrund des vorgesehenen, noch steileren Anstiegs des Tarifverlaufs in 
der ersten Progressionszone bis 14.927 Euro werden die Anreize für die Aufnahme einer Beschäftigung im Nied-
riglohnbereich gesenkt. Stattdessen wäre es erforderlich, den gesamten Tarifverlauf mit jedem Eckwert um min-
destens 363 Euro nach rechts zu verschieben. 


Zu Nummer 2 


Derzeit droht Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Fällen, in denen ihre Beschäftigten ca. weniger als 2.500 Euro 
brutto verdienen, bei der Auszahlung der Energiepreispauschale in Vorleistung gehen zu müssen. Bei einem 
Brutto von weniger als 2.500 Euro beträgt die monatliche Lohnsteuer weniger als 300 Euro. Dies trifft bei etwa 
50 % der Beschäftigten zu und kann bei einigen Arbeitgebern zu existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen füh-
ren. Deshalb sollte die Bundesregierung den lohnsteuerrechtlichen Verrechnungszeitpunkt mit den Arbeitgebern 
um einen Monat vorziehen, damit Letztere nicht in Vorleistung gegenüber dem Fiskus treten müssen. Der Mecha-
nismus muss so bürokratiearm wie möglich ausgestaltet sein, um weder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
noch die Finanzverwaltung über Gebühr zu belasten. 


Auch ist es wichtig, dass alle Empfängerinnen und Empfänger die Energiepreispauschale noch vor der nächsten 
Heizsaison und gleichzeitig erhalten. Es ist schlichtweg unsozial, dass diese an Gutverdiener schon im September 
2022 ausgezahlt wird, viele Geringverdiener bekommen diese vermutlich erst im Mai 2023. Auch Arbeitgebern 
von Minijobbern in privaten Haushalten ist es zumutbar, die Energiepreispauschale an die Minijobber auszuzah-
len und die ausgezahlte Energiepreispauschale im Rahmen der Jahressteuererklärung als Aufwand bei der eige-
nen Einkommensteuer geltend zu machen. 


Mittelfristig sollte die Bundesregierung einen anderen Auszahlungsweg für solche Maßnahmen festlegen. Anstatt 
die Auszahlung der Energiepreispauschale unter Einbeziehung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vorzuneh-
men, sollte die Bundesregierung den unmittelbaren Auszahlungsweg über die Finanzämter wählen. Dem Fiskus 
sind die Kontoverbindungen vieler Steuerpflichtiger aus vorangegangenen Veranlagungszeiträumen bekannt. Wo 
das nicht der Fall ist, sollten die Steuerpflichtigen die Möglichkeit erhalten ihre Kontoverbindung im Wege des 
steuerlichen Erfassungsbogens beim Fiskus zu registrieren. 


Zu Nummer 3 


Die von den Regierungsparteien vorgesehene Energiepreispauschale als zu versteuernder und mit dem Lohn der 
Beschäftigten auszuzahlender Zuschlag erfüllt die selbstgesteckten Ziele des Steuerentlastungsgesetzes 2022 in 
keiner Weise. Lediglich alle Beschäftigten sollen die Energiepreispauschale erhalten. Selbst Eltern minderjähri-
ger Kinder, die noch im elterlichen Haushalt leben, werden mit dem Kinderbonus in Höhe von 100 Euro entlastet. 
Im eigenen Haushalt lebende Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten sowie junge Familien, die 
Elterngeld beziehen und andere Empfänger von Lohnersatzleistungen bekommen hingegen keine Entlastung. Dies 
gilt es dringend zu korrigieren, da Bürgerinnen und Bürger die die überwiegende Zeit nicht am Arbeitsplatz 
sondern zu Hause verbringen, höheren Energiekosten ausgesetzt sind.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Abschnittes XV. 


Zu Nummer 6 – neu – 


Allgemein zu Abschnitt XV – neu – 


Die sprunghaft und drastisch gestiegenen Energiekosten sorgen für echte Härten, die mit der Energiepreispau-
schale kurzfristig und sozial gerecht abgefedert werden.  


Die Energiepreispauschale führt zu steuerpflichtigen Einkünften, ist jedoch keine beitragspflichtige Einnahme.  


§ 112 – neu –  


§ 112 – neu – EStG regelt, dass Anspruchsberechtigten einmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 eine Ener-
giepreispauschale von 300 Euro gewährt wird. Die Energiepreispauschale steht jedem Anspruchsberechtigten nur 
einmal zu. Das gilt auch, wenn im Veranlagungszeitraum 2022 neben Einkünften aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 EStG Gewinneinkünfte bezogen werden.  


Die Steuerpflicht der Energiepreispauschale sorgt für eine sozial ausgewogene Kompensation der energiepreis-
bedingten Mehrbelastung.  


Die Energiepreispauschale ist steuerpflichtig und wird mit dem individuellen Steuersatz besteuert. Zusätzlich fal-
len ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an. In der Sozialversicherung entfallen auf diese Pauschale keine 
Beiträge, da es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt.  


§ 113 – neu –  


Anspruch auf die Energiepreispauschale haben aktiv tätige Erwerbspersonen. Dies ist ein Ausgleich für die kurz-
fristig und drastisch gestiegenen erwerbsbedingten Wegeaufwendungen. Die Entfernungspauschale wird bisher 
nur für Fernpendler moderat erhöht, so dass bei den übrigen Erwerbstätigen besonderer Nachholbedarf besteht.  


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 1 EStG, die im Veranlagungs-
zeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erzielen.  
Freiwillige im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) und Freiwillige im Sinne des § 2 des 
Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) zählen somit ebenfalls zu den Anspruchsberechtigten. 


Anspruchsberechtigt sind daher zum einen Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus einem gegenwärtigen Dienstver-
hältnis beziehen, und zum anderen steuerpflichtige Erwerbstätige, die Einkünfte aus den § 13, § 15 oder § 18 
EStG haben.  


Zu den Einnahmen im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG zählen auch Zuschüsse des Arbeitgebers, 
wie der Arbeitgeberzuschuss nach § 20 Mutterschutzgesetz (MuSchG), und Arbeitslohn aus einer kurzfristigen 
oder geringfügigen Beschäftigung (§ 40a Absatz 1 bis 3 EStG). Einnahmen im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 EStG liegen nur vor bei einem steuerlich anzuerkennenden Arbeitsverhältnis. Voraussetzung für die 
steuerliche Anerkennung ist in jedem Fall, dass es ernsthaft vereinbart und entsprechend der Vereinbarung tat-
sächlich durchgeführt wird. Die steuerrechtliche Anerkennung des Vereinbarten setzt voraus, dass die Verträge 
zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind und inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. 
Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, insbesondere beschränkt steuerpflich-
tige Grenzpendler, erhalten die Energiepreispauschale nicht. Im Ausland lebende Personen sind entweder niedri-
geren Energiepreisen als in Deutschland ausgesetzt oder profitieren von vergleichbaren staatlichen Maßnahmen, 
die die dortige Bevölkerung ebenfalls von den Energiepreisen entlastet. Eine Doppelförderung dieses Personen-
kreises ist nicht angezeigt.  
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Empfänger von Versorgungsbezügen (insbesondere Beamtenpensionäre) sowie Rentnerinnen und Rentner, die 
keine Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG im Veranlagungszeit-
raum 2022 erzielen, erhalten keine Energiepreispauschale. 
Bezieher von ausschließlich sonstigen Einkünften im Sinne von § 22 EStG haben ebenfalls keinen Anspruch auf 
die Energiepreispauschale. Dies gilt beispielsweise auch für die Abgeordneten im Europaparlament, im Deutschen 
Bundestag und in den Parlamenten der Bundesländer.  


§ 114 – neu –  


Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht am 1. September 2022.  


§ 115 – neu –  


§ 115 – neu – EStG regelt das Verfahren der Festsetzung der Energiepreispauschale. 


Die größte Gruppe der anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen wird mit den Zahlungen der Arbeitgeber oder der 
Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen zeitnah entlastet, ohne selbst aktiv zu werden. Wenn eine Ein-
kommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2022 abgegeben wird und die Anspruchsvoraussetzungen 
der Energiepreispauschale erfüllt sind, wird die Energiepreispauschale von Amts wegen mit der Einkommensteu-
erveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt. Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich. Die 
Energiepreispauschale wird nicht festgesetzt, wenn sie bereits nach § 117 – neu – EStG an einen Arbeitnehmer 
ausgezahlt wurde. Bei Arbeitnehmern erfolgt eine Festsetzung der Energiepreispauschale nur, wenn diese noch 
nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde (z. B. weil am 1. September 2022 kein Arbeitsverhältnis vorlag). 


Mit den Regelungen wird die Rangfolge bei der Auszahlung der Energiepreispauschale bestimmt. Setzen sich die 
(Gesamt)Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus mehreren Einkunftsarten zusammen und gehört dazu auch der ak-
tive Arbeitslohn, wird die Energiepreispauschale grundsätzlich über den Arbeitgeber ausgezahlt und in der Ein-
kommensteuerveranlagung nicht mehr gesondert festgesetzt.  


Die Energiepreispauschale wird jedem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen einmal gewährt. Bei der 
Zusammenveranlagung erhalten beide Steuerpflichtige einen zusammengefassten Einkommensteuer- oder Vo-
rauszahlungsbescheid. Wenn nur ein Ehegatte für die Energiepreispauschale anspruchsberechtigt ist, wird sie auch 
bei Zusammenveranlagung nur einmal gewährt.  


§ 116 – neu –  


Die in der Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzte Energiepreispauschale 
mindert die festgesetzte Einkommensteuer im Wege der Anrechnung für den Veranlagungszeitraum 2022, d. h. 
sie wird von der festgesetzten Einkommensteuer abgezogen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, an die die Energie-
preispauschale über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde. Die festgesetzte Energiepreispauschale ist bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages nach § 233a Absatz 3 Satz 1 AO entsprechend zu berücksichtigen.  


Ist die festgesetzte Energiepreispauschale höher als die festgesetzte Einkommensteuer, kommt es zu einer ent-
sprechenden Erstattung an den Steuerpflichtigen. 


Doppelberücksichtigungen der Energiepreispauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren und im Vorauszahlungs-
verfahren werden in der Einkommensteuerveranlagung korrigiert. 


§ 117 – neu –  


§ 117 Absatz 1 – neu – EStG definiert den Personenkreis, an den Arbeitgeber die Energiepreispauschale auszah-
len.  


Dazu gehören Arbeitnehmer, die am 1. September 2022 


1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und 


2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder nach § 40a Absatz 2 EStG pauschal besteuerten Ar-
beitslohn beziehen. 
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In den Fällen des § 40a Absatz 2 EStG, in denen der Arbeitgeber keine elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male abruft, erfolgt eine Auszahlung der Energiepreispauschale an den Arbeitnehmer nur, wenn dieser dem Ar-
beitgeber vor der Auszahlung der Energiepreispauschale schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste Dienst-
verhältnis handelt. Die Bestätigung ist zum Lohnkonto zu nehmen. Dies dient der Vermeidung eines möglichen 
Missbrauchs in Fällen, in denen Arbeitnehmer neben einem ersten Dienstverhältnis mit einer der Steuerklassen 1 
bis 5 geringfügig beschäftigt oder mehrfach geringfügig beschäftigt sind. Macht der Arbeitnehmer falsche Anga-
ben, um die Energiepreispauschale trotz der entgegenstehenden gesetzlichen Regelung mehrfach zu erhalten, grei-
fen die Straf- sowie die Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung (§ 121 – neu – EStG). 


Die Energiepreispauschale wird nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt, wenn er keine Lohnsteuer-Anmeldung 
abgibt. Das sind insbesondere Fälle einer kurzfristigen oder geringfügigen Beschäftigung (z. B. im Privathaus-
halt), bei denen die Lohnsteuer nach § 40a EStG pauschal erhoben wird. Damit werden unbillige Härten auf Seiten 
der Arbeitgeber vermieden. Die Arbeitnehmer können in diesem Fall die Energiepreispauschale über die Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung erhalten.  


§ 117 Absatz 2 – neu – EStG regelt zum einen den Zeitpunkt und die Auszahlung der Energiepreispauschale. Zum 
anderen bestimmt § 117 Absatz 2 – neu – EStG die „Refinanzierung“ der Arbeitgeber aus dem Lohnsteuerauf-
kommen. Das Verfahren ist angelehnt an den Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt (§ 41a Absatz 4 EStG) 
bzw. an den BAV-Förderbetrag (§ 100 EStG). 


Arbeitgeber im Sinne des § 38 Absatz 1 EStG haben an Arbeitnehmer im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 1 – neu – 
EStG im September 2022 die Energiepreispauschale auszuzahlen. In diesen Fällen haben die Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer zu entnehmen und diese gesondert 
bei der Lohnsteuer-Anmeldung – abhängig vom Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum (vgl. § 41a Absatz 2 
EStG) – für August 2022, das dritte Quartal 2022 oder das Kalenderjahr 2022 abzusetzen. Die Regelung stellt 
sicher, dass die Auszahlung der Energiepreispauschale, die Refinanzierung durch den Arbeitgeber und die Be-
steuerung beim Arbeitnehmer zeitlich möglichst nicht auseinanderfallen. Doppelauszahlungen und Probleme bei 
der technischen Abwicklung (z. B. bei einem Arbeitgeberwechsel) werden vermieden. Übersteigt die insgesamt 
zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der über-
steigende Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen 
der Lohnsteuer ersetzt. Technisch wird dies über eine sog. Minus-Lohnsteuer-Anmeldung abgewickelt; ein ge-
sonderter Antrag des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Der Erstattungsbetrag wird in diesem Fall auf das dem 
Finanzamt benannte Konto des Arbeitgebers überwiesen. Durch das Wort „gesondert“ wird klargestellt, dass die 
Energiepreispauschale in der Lohnsteuer-Anmeldung mit einer zusätzlichen Kennzahl aufgeführt wird. Dies dient 
statistischen Zwecken. Mit der Anmeldung für den Monat August 2022 können Arbeitgeber die Energiepreispau-
schale in Abzug bringen und nach Erhalt im September auszahlen. 


§ 117 Absatz 3 – neu – EStG vermeidet zudem Härten bei „Quartals- und Jahresanmeldern“. Der Arbeitgeber 
kann (Wahlmöglichkeit) die Auszahlung der Energiepreispauschale auf Oktober 2022 verschieben („Quartalsan-
melder“ – vgl. § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG) oder ganz auf die Auszahlung der Energiepreispauschale 
verzichten („Jahresanmelder“ – vgl. § 41a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 EStG). Im letztgenannten Fall kann ein an-
spruchsberechtigter Arbeitnehmer die Energiepreispauschale dann mit der Einkommensteuerveranlagung geltend 
machen (§ 115 Absatz 1 – neu – EStG). Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die zum 1. Oktober 2022 ausgeschieden 
sind und deren Arbeitgeber Quartalsanmelder ist.  


§ 117 Absatz 4 – neu – EStG regelt schließlich, dass die Auszahlung der Energiepreispauschale vom Arbeitgeber 
in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) mit dem Großbuchstaben E anzu-
geben ist. Dem Finanzamt wird damit die Möglichkeit gegeben, in der Einkommensteuerveranlagung mögliche 
Doppelzahlungen (Auszahlung über den Arbeitgeber und zusätzlich Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszah-
lung) zu erkennen.  


§ 118 – neu –  


§ 118 – neu – EStG beinhaltet die Regelung zur Auszahlung der Energiepreispauschale für die Einkommensteuer-
Vorauszahlenden. Einkommensteuer-Vorauszahlungen werden quartalsweise festgesetzt. Die bereits für das dritte 
Quartal 2022 festgesetzten Vorauszahlungen der Anspruchsberechtigten werden für den 10. September 2022 je-
weils um 300 Euro gekürzt. Bei Anspruchsberechtigten, für die für den 10. September 2022 weniger als 300 Euro 
an Vorauszahlungen festgesetzt wurden, mindert die Energiepreispauschale die Vorauszahlungen auf 0 Euro.  
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Eine Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für den 10. Dezember 2022 ist nicht vorgesehen.  


Die Steuerverwaltung hat die Minderung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für den 10. September 2022 im 
Wege einer Allgemeinverfügung nach § 118 Satz 2 AO oder über individuell geänderte Vorauszahlungsbeschei-
des zu veranlassen. Die Allgemeinverfügung vermeidet den massenhaften Versand von geänderten Vorauszah-
lungsbescheiden für den 10. September 2022 und dient daher der bürokratiearmen Umsetzung des Auszahlungs-
verfahrens. Die Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, gegen den zwar Klage erhoben, aber kein Einspruch 
eingelegt werden kann (§ 348 Nummer 3 AO). 


§ 119 – neu –  


Bei Arbeitnehmern erhöht die Energiepreispauschale die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG für den Veranlagungszeitraum 2022; dies gilt auch, wenn der Steuerpflich-
tige weitere Einkünfte nach den §§ 13, 15 oder 18 EStG hat. § 11 EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Kompli-
zierte Zuordnungen beim Bezug von Einkünften unterschiedlicher Einkunftsarten werden durch die vorrangige 
Zuordnung zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit vermieden. In den Fällen des § 40a EStG wird aus 
Vereinfachungsgründen und zur Vermeidung möglicher Wechselwirkungen auf eine Besteuerung der Energie-
preispauschale verzichtet. 


Die Energiepreispauschale unterliegt als „sonstiger Bezug“ auch dem Lohnsteuerabzug. Bei der Lohnsteuerbe-
rechnung ist die Energiepreispauschale bei der Berechnung der Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 Buchstabe a bis c EStG) nicht zu berücksichtigen. Hintergrund hierfür ist, dass auf entsprechende Lohnteile 
keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 


Bei anderen anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen, die nicht Arbeitnehmer sind, gilt die Energiepreispauschale 
als Einnahme im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG für den Veranlagungszeitraum 2022 und erhöht dort diese Ein-
künfte um 300 Euro; § 11 EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Die Energiepreispauschale gehört bei den Ge-
winneinkünften zu keiner Einkunftsart i. S. von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG und kann daher nicht 
als Betriebseinnahme berücksichtigt werden. Damit wird auch eine Gewerbesteuerpflicht der Energiepreispau-
schale ausgeschlossen. Die Freigrenze des § 22 Nummer 3 Satz 2 EStG findet keine Anwendung. Damit soll aus-
geschlossen werden, dass eine Zusammenrechnung von negativen Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG 
mit der Energiepreispauschale deren Besteuerung verhindert.  


Für die Besteuerung der Energiepreispauschale sind gesonderte Angaben in der Einkommensteuererklärung nicht 
erforderlich.  


§ 120 – neu –  


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind entsprechend anzuwenden; dies re-
gelt Absatz 1. Die Billigkeitsregel des § 163 AO gilt nicht. Nach Absatz 2 ist in öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten über die zur Energiepreispauschale ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden der Finanzrechtsweg 
eröffnet.  


§ 121 – neu –  


Für die Energiepreispauschale gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung 
entsprechend. 


§ 122 – neu –  


Die Energiepreispauschale ist bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen. Die Regelung ist erforderlich, damit die mit der Zahlung der Pauschale in-
tendierte Wirkung auch bei Empfängerinnen und Empfängern von Sozialleistungen erzielt wird. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 
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Zur Abfederung besonderer Härten für Familien aufgrund gestiegener Energiepreise wird im Jahr 2022 ein Kin-
derbonus gezahlt.  


Dazu wird das Kindergeld um einen Einmalbetrag in Höhe von 100 Euro erhöht.  


Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2022 besteht für jedes Kind, für das im Juli 2022 ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht.  


Hierdurch werden gezielt und kurzfristig die insbesondere in Mehrkindfamilien mit geringem bis mittlerem Ein-
kommen spürbaren Mehrbelastungen abgedämpft. 


Für den Einmalbetrag gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So kann zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten der Ein-
malbetrag gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung des Einmal-
betrags kann von der Erteilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 Satz 2 
EStG). Für eine eventuelle Rückforderung des Einmalbetrags sind die für die Rückforderung von Kindergeld 
allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Kinder, für die im Juli 2022 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie 
in einem anderen Monat des Jahres 2022 ein Kindergeldanspruch besteht. Um einerseits der Zielsetzung des Kin-
dergeldes zu entsprechen und andererseits unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, ist eine Be-
rücksichtigung von Kindern, für die im Jahr 2022 kein Kindergeldanspruch besteht, nicht vorgesehen.  


Der Kinderbonus wird im Rahmen der bei der Einkommensteuerveranlagung durchzuführenden Vergleichsbe-
rechnung gemäß § 31 Satz 4 EStG zusammen mit dem Kindergeld berücksichtigt. Bei dieser sogenannten Güns-
tigerprüfung wird geprüft, ob sich Kindergeld und Kinderbonus oder die Entlastung aus den Freibeträgen für 
Kinder günstiger auswirken. Je höher das Einkommen ist, desto günstiger wirken die Freibeträge für Kinder. In 
diesen Fällen wird der Kinderbonus durch die allmählich einsetzende Besteuerung faktisch abgeschmolzen. 


Der Kinderbonus wird unabhängig von existenzsichernden Sozialleistungen gewährt. Durch das weiterhin anzu-
wendende Gesetz zur Nichtanrechnung und Nichtberücksichtigung des Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl. I 
S. 416, 417), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Dritten Corona-Steuerhilfegesetzes (BGBl. I S. 330, 331), wird 
sichergestellt, dass der Einmalbetrag bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, 
nicht als Einkommen zu berücksichtigen ist. 


Zu Artikel 3 – neu – (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


§ 6 Absatz 3  


Die vorliegende Änderung im BKGG hat den gleichen Regelungsinhalt wie § 66 Absatz 3 EStG (siehe Begrün-
dung zu § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG).  
 


Berlin, den 11. Mai 2022 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 












    


 


 


  


        
     


    


          
                   
            


           
                 


       


            
         


           
             


              
          


             
         


           


        
       


  


               
                 


        
           


            
         


          
             


                  
               


    


  


            
        


          


Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung 
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


A. Problem und Ziel 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlich-
ten Beschluss vom 8. Juli 2021  1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021 S. 4303) 
die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfas-
sungsgemäß bestätigt. Gleichzeitig hat es aber ausgeführt, dass der Gesetzgeber den da-
bei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollen 
Zinsmonat seit 2014 hätte anpassen müssen. 


Dieser Zinssatz darf zwar für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin 
angewandt werden (Fortgeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume vor dem 1. Januar 
2019). Die Unvereinbarkeitserklärung hat für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
aber zur Folge, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden die Regelungen in §§ 233a und 
238 Absatz 1 AO insoweit nicht mehr anwenden dürfen, laufende Verfahren waren und sind 
auszusetzen (Anwendungsverbot für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019). 


Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfas-
sungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach 
§ 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 treffen. 


Unabhängig davon sind einzelne Regelungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen zeitnah an unionsrechtliche Vorgaben anzupassen. 


B. Lösung 


Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wird für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 
2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) gesenkt und damit an 
die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. Die Angemessenheit dieses Zinssatzes 
ist mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren, erstmals zum 1. Ja-
nuar 2026. Damit wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen. Die Neuregelung 
gewährleistet Rechts- und Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und Finanzbehörden. Bei der rückwirkenden Neuberechnung der Zinsen wird dem Vertrau-
ensschutz durch Anwendung des § 176 Absatz 1 Nummer 1 AO Rechnung getragen. 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO werden an die Vorgaben der der durch die Richt-
linie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten 
Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) angepasst. 


C. Alternativen 


Denkbar wäre auch eine Abschaffung der Vollverzinsung oder die Anordnung eines am 
Basiszinssatzsatz angelehnten, vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zin-
sen nach § 233a AO; eine Evaluierungsklausel wäre dann entbehrlich. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Insgesamt 


Bund 


Länder 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


. 


. 


. 


2022 


 2 460 


 903 


 871 


2023 


 530 


 181 


 175 


Kassenjahr 


2024 


 705 


 239 


 235 


2025 


 800 


 271 


 262 


2026 


 800 


 273 


 260 


Gemeinden .  686  174  231  267  267 


1) Die volle Wirkung tritt erst nach dem Finanzplanungszeitraum ein und wird im Saldo mit 
rd.  0,8 Mrd. Euro p.a. beziffert. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht kein zusätzlicher jährlicher Zeitaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 7,94 Tsd. 
Euro. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


7,8 Tsd. Euro. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Das Regelungsvorhaben wird den jährlichen Aufwand der Verwaltung nicht verändern. Der 
einmalige Erfüllungsaufwand beträgt rund 8,080 Mio. Euro für die Länder. Dieser ist insbe-
sondere auf den Versand von Änderungsbescheiden zurückzuführen. Eine quantitative 
Schätzung der IT-Umstellungskosten der Kommunen war nicht möglich. Der IT-Umstel-
lungsaufwand der Kommunen dürfte allerdings den der Länder nicht übersteigen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung 
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 138e Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„Eine Person mit einer Stimmrechtsbeteiligung von mehr als 50 Prozent gilt als 
Halter von 100 Prozent der Stimmrechte.“ 


b) In dem neuen Satz 8 wird die Angabe „Sätze 1 bis 6“ durch die Angabe „Sätze 1 
bis 7“ ersetzt. 


2. In § 138h Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 6, 
9 und 10“ durch die Wörter „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 6, 9 und 10“ er-
setzt. 


3. In § 233 Satz 1 wird das Wort „gesetzlich“ durch die Wörter „durch Bundesrecht oder 
Recht der Europäischen Union“ ersetzt. 


4. § 233a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: 


„hierbei sind Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen.“ 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Besteht der Erstattungsbetrag aus mehreren Teil-Leistungen, richtet sich der 
Zinsberechnungszeitraum jeweils nach dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung; die 
Leistungen sind in chronologischer Reihenfolge zu berücksichtigen, beginnend mit 
der jüngsten Leistung.“ 


1) Artikel 1 Nummer 1 und 2 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 3 Nummer 23 und Artikel 
8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (ABl. L 139 vom 
5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie). 
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c) In Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 3“ durch die Wörter „Absatz 3 
Satz 3 und 4“ ersetzt. 


d) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Zinsen auf einen Unterschiedsbetrag zuungunsten des Steuerpflichtigen 
(Nachzahlungszinsen) sind entweder nicht festzusetzen oder zu erlassen, soweit 
Zahlungen oder andere Leistungen auf eine später wirksam gewordene Steuer-
festsetzung erbracht wurden, die Finanzbehörde diese Leistungen angenommen 
und auf die festgesetzte und zu entrichtende Steuer angerechnet hat. Absatz 3 
Satz 4 ist hierbei entsprechend anzuwenden. Soweit Nachzahlungszinsen auf-
grund einer Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der Steuerfestsetzung nach 
Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz entfallen, mindert sich der Zinsverzicht nach 
Satz 1 entsprechend. Die §§ 163 und 227 bleiben unberührt.“ 


5. Nach § 238 Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a bis 1c eingefügt: 


„(1a) In den Fällen des § 233a betragen die Zinsen abweichend von Absatz 1 Satz 1 
ab dem 1. Januar 2019 0,15 Prozent für jeden Monat, das heißt 1,8 Prozent für jedes 
Jahr. 


(1b) Sind für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze maßgeblich, ist der Zinslauf 
in Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen. Die Zinsen für die Teilverzinsungszeiträume 
sind jeweils tageweise zu berechnen. Hierbei wird jeder Kalendermonat unabhängig 
von der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes Kalender-
jahr mit 360 Tagen gerechnet. 


(1c) Die Angemessenheit des Zinssatzes nach Absatz 1a ist unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wenigstens alle drei Jahre zu evaluieren. Die erste Evaluierung erfolgt spätestens zum 
1. Januar 2026.“ 


6. § 239 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „ein Jahr“ durch die Wörter „zwei Jahre“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort 
„und“ ersetzt und wird folgende Nummer 6 wird angefügt: 


„6. in allen anderen Fällen mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Zinslauf 
endet.“ 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die Festsetzung von Zinsen nach § 233a hat Bindungswirkung für Zins-
festsetzungen nach den §§ 234, 235, 236 oder 237, soweit auf diese Zinsen nach 
§ 233a festgesetzte Zinsen anzurechnen sind.“ 
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Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 15 werden die folgenden Absätze 13 bis 16 angefügt: 


„(13) § 233 und § 233a Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 Satz 4 der 
Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
gelten in allen Fällen, in denen Zinsen nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] festgesetzt werden. 


(14) § 233a Absatz 8, § 238 Absatz 1a bis 1c und § 239 Absatz 5 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind vorbe-
haltlich des § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung und des Absat-
zes 16 in allen am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] anhängigen Verfahren anzuwenden. Bei Anwendung des § 233a 
Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung ist für die Minderung von Nach-
zahlungszinsen der Zinssatz maßgeblich, der bei der ursprünglichen Festsetzung der 
Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt wurde. § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Ab-
gabenordnung ist dabei mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zinsen, die sich auf-
grund der Neuberechnung bisher festgesetzter Zinsen nach den Sätzen 1 und 2 erge-
ben, die vor Anwendung der Neuberechnung festgesetzten Zinsen nicht übersteigen 
dürfen. 


(15) § 239 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt in allen Fällen, in denen die Fest-
setzungsfrist am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] noch nicht abgelaufen ist. 


(16) § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 sowie Absatz 2 sowie § 171 Ab-
satz 8 der Abgabenordnung sind auf nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] erlassene Zinsfestsetzungen nach 
§ 233a der Abgabenordnung für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 entspre-
chend anzuwenden, solange die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
für die Anwendung des § 238 Absatz 1a der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung noch nicht vorliegen.“ 


2. Dem § 33 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) § 138e Absatz 3 Satz 6 bis 8 und § 138h Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind in al-
len bei Inkrafttreten dieser Vorschriften anhängigen Verfahren anzuwenden.“ 
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Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlich-
ten Beschluss vom 8. Juli 2021  1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021, 4303) 
die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfas-
sungsgemäß bestätigt. Gleichzeitig hat es aber ausgeführt, dass der Gesetzgeber den da-
bei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollem 
Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Der Zinssatz von 0,5 % darf aber 
für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 weiterhin angewandt werden (Fortgel-
tungsanordnung für Verzinsungszeiträume vor 1. Januar 2019). 


Die Unvereinbarkeitserklärung hat für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 aber zur 
Folge, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden diese Normen insoweit nicht mehr anwen-
den dürfen, laufende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren waren und sind auszusetzen (An-
wendungsverbot für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019). Der Gesetzgeber muss bis 
Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung 
des Zinssatzes für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 
treffen. 


Zu diesem Zweck soll der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) ge-
senkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst werden. Dieser Zins-
satz trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verzinsung nach § 233a AO sowohl für Steu-
ernachforderungen als auch für Steuererstattungen gilt und dabei wie bisher derselbe Zins-
satz gelten soll. Als Eckwerte dieses Zinssatzes dienen auf Grundlage entsprechender Da-
ten der Deutschen Bundesbank auf der einen Seite die Habenzinsen (aktuell rund 0 % pro 
Jahr) und auf der anderen Seite Darlehenszinsen für Konsumentenkredite (aktuell zwischen 
rund 2,4 % pro Jahr  besichert  und 5,3% pro Jahr  unbesichert ). 


Die Angemessenheit des weiterhin festen Zinssatzes soll künftig mindestens alle drei Jahre 
mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume evaluiert werden, erstmals zum 1. Ja-
nuar 2026. Damit wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen. 


Die Neuregelung gewährleistet Rechts- und Planungssicherheit für Bürger, Unternehmen 
und Finanzbehörden. Die Verständlichkeit von Zinsbescheiden würde bei sehr häufigen 
Zinssatzänderungen erheblich vermindert. Bei der rückwirkenden Neuberechnung der Zin-
sen wird dem Vertrauensschutz durch Anwendung des § 176 Absatz 1 Nummer 1 AO 
Rechnung getragen. 


Die Neuregelung des Zinssatzes für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 
1. Januar 2019 gilt für alle Steuern, auf die die Vollverzinsung anzuwenden ist. Eine Aus-
nahme einzelner Steuern, insbesondere der Umsatzsteuer, aus dem Anwendungsbereich 
des § 233a AO ist dabei nicht vorgesehen. 


Für den Bereich der Umsatzsteuer ergibt sich aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) der unionsrechtliche Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen Steuerbeträge zuzüglich Zinsen 
zu erstatten (zuletzt EuGH-Urteil vom 23. April 2020, Sole-Mizo u.a., C-13/18 und C-126/18, 
Rn. 36). Zwar kommt es der innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten zu, die 
Bedingungen für die Zahlung solcher Zinsen, insbesondere den Zinssatz und die Methode 
für die Berechnung der Zinsen (einfache Verzinsung oder Zahlung von Zinseszinsen) fest-
zulegen. Diese Bedingungen müssen insbesondere den Grundsätzen der Effektivität sowie 
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der steuerlichen Neutralität entsprechen. Der Effektivitätsgrundsatz verlangt, dass die nati-
onalen Vorschriften über die Berechnung der Zinsen nicht dazu führen, dass dem Steuer-
pflichtigen eine angemessene Entschädigung für die Einbußen, die er durch die Nichtver-
fügbarkeit der betreffenden Beträge erlitten hat, vorenthalten wird (EuGH, aaO, Rn. 43). 
Nach dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität müssen die Modalitäten der Zahlung von 
Zinsen so festgelegt werden, dass die wirtschaftliche Belastung aufgrund der zu Unrecht 
einbehaltenen Steuerbeträge ausgeglichen werden kann (EuGH, aaO, Rn. 44). 


Ferner hat der EuGH bereits entschieden, dass eine Erstattung, die sich aus einer Berich-
tigung der Steuerbemessungsgrundlage nach Artikel 90 Absatz 1 der Richtlinie 
2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
ergibt, ebenso wie eine Erstattung eines Vorsteuerüberschusses nach Art. 183 dieser Richt-
linie zu verzinsen ist, wenn sie nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt (zuletzt 
EuGH-Urteil vom 12. Mai 2021, technorent International GmbH, C‑844/19). 


Schließlich verpflichtet Artikel 26 Absatz 1 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Feb-
ruar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 
2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitglied-
staat ansässige Steuerpflichtige die Mitgliedstaaten Zinsen auf den verspätet ausgezahlten 
Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 


Aus diesen unionsrechtlichen Vorgaben folgt für die Umsatzsteuer eine Verzinsungspflicht. 
Diese würde auch bestehen, wenn die Umsatzsteuer aus dem Anwendungsbereich des 
§ 233a AO ausgenommen würde. Dann müsste für die Umsatzsteuer eine eigenständige 
Verzinsungsregelung geschaffen werden, die aber auf Erstattungszinsen beschränkt 
bliebe. Dies wäre mit dem Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer und dem Gebot einer 
gleichmäßigen Besteuerung aber nicht vereinbar. 


Die Entscheidung des BVerfG erstreckt sich ausdrücklich nicht auf andere Verzinsungstat-
bestände nach der Abgabenordnung zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO. Die 
Frage, ob auch für andere Zinsen nach der AO oder den Einzelsteuergesetzen als Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO sowie für Säumniszuschläge nach § 240 
AO eine Neuregelung des Zinssatzes erfolgen soll, soll nicht in diesem Gesetz beantwortet 
werden. Hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass das BVerfG eine Erstreckung seiner 
zu §§ 233a und 238 AO ergangenen Entscheidung auf Stundungs-, Aussetzungs- und Hin-
terziehungszinsen bewusst unterlassen hat, weil „die Verwirklichung des Zinstatbestands 
und damit die Entstehung von Zinsen grundsätzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen 
zurückzuführen ist oder  wie insbesondere im Fall der Hinterziehungszinsen - jedenfalls 
von ihnen bewusst in Kauf genommen wird. Steuerpflichtige haben daher - anders als bei 
der Vollverzinsung  grundsätzlich die Wahl, ob sie den Zinstatbestand verwirklichen und 
den in § 238 Absatz 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen oder ob sie die Steuer-
schuld tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steu-
erschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen“ (vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 8. Juli 2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17, Rn. 243). Zudem haben die Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs gegen eine ihnen gegen ihren Wil-
len aufgedrängte Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen und so die nach-
teiligen Zinsfolgen zu vermeiden. Eine Differenzierung des für Hinterziehungszinsen und 
andere Zinsen nach der AO geltenden Zinssatzes wäre schwerlich zu rechtfertigen, da Hin-
terziehungszinsen keinen Strafcharakter haben. Eine Senkung des Zinssatzes für alle Zin-
sen könnte aber bei Hinterziehungszinsen in der Öffentlichkeit den  unzutreffenden  Ein-
druck erwecken, dass Steuerhinterziehung weniger als bisher verfolgt und geahndet wer-
den soll. 


Diese Grundsätze gelten gleichermaßen auch für Säumniszuschläge. Es trifft zwar zu, dass 
der Säumniszuschlag nach der Rechtsprechung auch einen Zinsanteil enthält (vgl. den  
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vor der Entscheidung des BVerfG ergangenen und damit möglicherweise überholten  Aus-
setzungsbeschluss des Bundesfinanzhofs  BFH  vom 26. Mai 2021, VII B 13/21 (AdV), 
juris, m. w. N.). Säumniszuschläge sind allerdings in erster Linie ein Druckmittel eigener 
Art, das den Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung der festgesetzten und kraft Geset-
zes sofort zu leistenden Steuerschuld anhalten soll, so dass sie insoweit eine Art Zwangs-
mittel darstellen (vgl. z. B. BFH-Urteil vom 26. Januar 1988, VIII R 151/84, BFH/NV 1988, 
695). Darüber hinaus verfolgt § 240 AO „auch“ den Zweck, vom Steuerpflichtigen eine Ge-
genleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zu erhalten. Durch Säum-
niszuschläge werden schließlich auch die Verwaltungsaufwendungen abgegolten, die bei 
den verwaltenden Körperschaften dadurch entstehen, dass Steuerpflichtige eine fällige 
Steuer nicht oder nicht fristgemäß zahlen (vgl. z. B. BFH-Urteil vom 30. März 2006, V R 
2/04, BStBl II 2006, 612, und BFH-Beschluss vom 2. März 2017, II B 33/16, BStBl II 2017, 
646). Steuerpflichtige haben aber auch hier  anders als bei der Vollverzinsung  grund-
sätzlich die Wahl, ob sie die Säumniszuschläge nach § 240 AO hinnehmen oder ob sie die 
Steuerschuld bis zu ihrer Fälligkeit tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmit-
tel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaf-
fen. 


Außerdem ist zu bedenken, dass der Gesetzgeber eine rückwirkende Senkung anderer 
Zinsen und Säumniszuschläge ohne entsprechende Verpflichtung durch das BVerfG  an-
ders als bei den Zinsen nach § 233a AO  wohl nicht auf offene Fälle beschränken dürfte. 
Eine Unterscheidung zwischen rechtsförmlich abgeschlossenen und noch anhängigen Ver-
fahren wäre nämlich schwerlich sachgerecht, da es vielfach nicht vom Verhalten des Steu-
erpflichtigen, sondern vom Verhalten der Behörden abhängt, ob der einzelne Steuerfall ab-
schließend entschieden ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. September 1992, 2 BvL 5/91, 
2 BvL 8/91, 2 BvL 14/91, BGBl I 1992, 1851). Eine belastende rückwirkende Neuregelung 
etwa bei Prozesszinsen nach § 236 AO wäre zudem unzulässig. 


Letztlich ist aber auch zu berücksichtigen, dass über die in diesem Gesetzentwurf vorgese-
hene Anpassung der Vollverzinsung hinausgehende Rechtsänderungen bei Zinsen und 
Säumniszuschlägen einen erheblichen Programmieraufwand zur Folge hätten und dies die 
fristgerechte Umsetzung der vom BVerfG geforderten Rechtsänderungen zur Vollverzin-
sung (Überprüfung und ggf. Anpassung und Nachholung offener bzw. ausgesetzter Zins-
festsetzungen nach § 233a AO mit einem Verzinsungszeitraum nach dem 31. Dezember 
2018) unmöglich machen würde. 


Die Entscheidung des BVerfG betrifft nicht die ertragsteuerlichen Zinssätze. Es besteht kein 
materieller Zusammenhang zwischen der Vollverzinsung nach § 233a AO und der steuerli-
chen Bewertung von (ungewissen) Verbindlichkeiten. 


Über die vorgenannten Änderungen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung hinaus sind 
die Regelungen in den §§ 138e und 138h AO zur Mitteilungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen zeitnah an unionsrechtliche Vorgaben anzupassen. 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit der Neuregelung wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen, den Zinssatz 
für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 
1. Januar 2019 rückwirkend verfassungskonform auszugestalten. 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO müssen zur Wahrung der Unionsrechtskonformi-
tät an die Vorgaben der der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 
(ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) angepasst 
werden. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO werden an die unionsrechtlichen Vorgaben der 
Amtshilferichtlinie angepasst. 


Durch den neuen Absatz 1a des § 238 AO wird der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 rückwirkend ver-
fassungskonform ausgestaltet. Außerdem wird die bisher nur im Verwaltungsweg ge-
troffene Regelung über den Erlass von Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig ge-
leisteten Zahlungen im Gesetz verankert und damit auch auf die von Kommunen verwaltete 
Gewerbesteuer erstreckt. Außerdem werden klarstellende und rechtsvereinfachende Än-
derungen der §§ 233, 233a und 239 AO vorgenommen. 


III. Alternativen 


Denkbar wäre auch eine Abschaffung der Vollverzinsung oder die Anordnung eines am 
Basiszinssatz angelehnten, vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zinsen 
nach § 233a AO; eine Evaluierungsklausel wäre dann entbehrlich. 


Gegen eine Abschaffung der Vollverzinsung spricht insbesondere, dass das Ziel der Ver-
zinsung, einen Ausgleich von Zins- und Liquiditätsvor- und -nachteilen der Steuerpflichtigen 
oder des Steuergläubigers zu ermöglichen, ersatzlos aufgegeben würde. Hiervon würden 
vor allem solche Steuerpflichtige profitieren, die unvollständige oder unrichtige Steuererklä-
rungen abgeben oder den Abschluss von Betriebsprüfungen hinauszögern. Hinzu käme, 
dass für die Umsatzsteuer in diesem Fall nach den Vorgaben des Unionsrechts eine neue 
und eigenständige Verzinsungsregelung geschaffen werden müsste. Außerdem wäre die 
Wiedereinführung einer Vollverzinsung bei steigendem Zinsniveau mit erheblichem Verwal-
tungsaufwand verbunden. Eine Wiedereinführung einer Vollverzinsung würde erheblichen 
automationstechnischen Aufwand mit sich bringen und entsprechend einen größeren zeit-
lichen Vorlauf erfordern. 


Die Einführung eines vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zinsen nach 
§ 233a AO wäre jedenfalls in den Fällen, in denen Zinsen für längere Zinsberechnungszeit-
räume mit häufig wechselnden Zinssätzen personell zu berechnen und festzusetzen sind, 
deutlich schwieriger zu handhaben. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) aus Arti-
kel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen 
Verträgen der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. 
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VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen wird die Verzinsung nach § 233a AO mit 
Wirkung ab 1. Januar 2019 verfassungskonform reformiert. Dadurch wird gewährleistet, 
dass auch in Zukunft ein angemessener und verfassungskonformer Ausgleich von Zins-
und Liquiditätsvor- und -nachteilen erfolgt. Dies dient der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 


Außerdem wird die bisher nur im Verwaltungsweg getroffene Regelung über den Erlass von 
Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen im Gesetz verankert. 


Zugleich werden klarstellende und rechtsvereinfachende Änderungen der §§ 233, 233a und 
239 AO sowie unionsrechtlich gebotene Änderungen der §§ 138e und 138h AO vorgenom-
men. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsver-
schuldung  Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) unterstützt. 
Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle 
Jahres-
wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


1 § 233a i.V.m. § 238 AO (Nachzahlungszinsen) Insg. . - 2.325 - 2.705 - 2.975 - 3.160 - 3.250 
rückwirkende Minderung des Zinssatzes für GewSt . - 600 - 720 - 810 - 880 - 920 
Nachzahlungszinsen nach § 233a AO für ESt . - 630 - 710 - 760 - 785 - 790 


KSt Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 . - 600 - 720 - 810 - 880 - 920 
auf 0,15% pro Monat (Wirkung auf das USt . - 495 - 555 - 595 - 615 - 620 
Aufkommen von Nachzahlungszinsen auf 
Steuerfestsetzungen ab 2022) Bund . - 851 - 981 - 1.071 - 1.131 - 1.156 


GewSt . - 22 - 26 - 29 - 32 - 33 
ESt . - 268 - 302 - 323 - 334 - 336 
KSt . - 300 - 360 - 405 - 440 - 460 
USt . - 261 - 293 - 314 - 325 - 327 


Länder . - 821 - 949 - 1.039 - 1.096 - 1.123 
GewSt . - 30 - 37 - 42 - 45 - 47 
ESt . - 267 - 301 - 323 - 333 - 335 
KSt . - 300 - 360 - 405 - 440 - 460 
USt . - 224 - 251 - 269 - 278 - 281 


Gem. . - 653 - 775 - 865 - 933 - 971 
GewSt . - 548 - 657 - 739 - 803 - 840 
ESt . - 95 - 107 - 114 - 118 - 119 
USt . - 10 - 11 - 12 - 12 - 12 


2 § 233a i.V.m. § 238 AO (Erstattungszinsen) Insg. . + 2.005 + 2.305 + 2.535 + 2.710 + 2.845 
rückwirkende Minderung des Zinssatzes für GewSt . + 505 + 600 + 680 + 745 + 800 
Erstattungszinsen nach § 233a AO für ESt . + 525 + 585 + 620 + 645 + 660 


KSt Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 . + 505 + 600 + 680 + 745 + 800 
auf 0,15% pro Monat (Wirkung auf das USt . + 470 + 520 + 555 + 575 + 585 
Aufkommen von Erstattungszinsen auf 
Steuerfestsetzungen ab 2022) Bund . + 742 + 846 + 922 + 978 + 1.019 


GewSt . + 18 + 22 + 25 + 27 + 29 
ESt . + 223 + 249 + 264 + 274 + 281 
KSt . + 253 + 300 + 340 + 373 + 400 
USt . + 248 + 275 + 293 + 304 + 309 


Länder . + 714 + 813 + 888 + 943 + 985 
GewSt . + 26 + 30 + 34 + 38 + 41 
ESt . + 223 + 248 + 263 + 274 + 280 
KSt . + 252 + 300 + 340 + 372 + 400 
USt . + 213 + 235 + 251 + 259 + 264 


Gem. . + 549 + 646 + 725 + 789 + 841 
GewSt . + 461 + 548 + 621 + 680 + 730 
ESt . + 79 + 88 + 93 + 97 + 99 
USt . + 9 + 10 + 11 + 12 + 12 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle 
Jahres-
wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


5 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. . - 2.460 - 530 - 705 - 800 - 800 
GewSt . - 620 - 165 - 220 - 255 - 255 
ESt . - 730 - 150 - 200 - 225 - 220 
KSt . - 620 - 170 - 235 - 270 - 275 
SolZ . . - 10 - 10 - 10 - 15 
USt . - 490 - 35 - 40 - 40 - 35 


Bund . - 903 - 181 - 239 - 271 - 273 
GewSt . - 23 - 5 - 7 - 9 - 9 
ESt . - 311 - 63 - 84 - 96 - 93 
KSt . - 310 - 85 - 117 - 135 - 138 
SolZ . . - 10 - 10 - 10 - 15 
USt . - 259 - 18 - 21 - 21 - 18 


Länder . - 871 - 175 - 235 - 262 - 260 
GewSt . - 31 - 10 - 13 - 13 - 13 
ESt . - 309 - 64 - 86 - 95 - 93 
KSt . - 310 - 85 - 118 - 135 - 137 
USt . - 221 - 16 - 18 - 19 - 17 


Gem. . - 686 - 174 - 231 - 267 - 267 
GewSt . - 566 - 150 - 200 - 233 - 233 
ESt . - 110 - 23 - 30 - 34 - 34 
USt . - 10 - 1 - 1 . . 


Anmerkungen: 
1) Die volle Wirkung tritt erst nach dem Finanzplanungszeitraum ein und wird im Saldo mit rd. -0,8 Mrd. € p.a. beziffert. 


4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht kein zusätzlicher jährlicher Zeitaufwand. 


4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 


Der jährliche Erfüllungsaufwand geht vollständig auf die 1:1 Umsetzung der „Richtlinie (EU) 
2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (Abl. L 139 vom 5.6.2018) geändert durch die Richt-
linie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie)“ zurück. 


Insgesamt ändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft um +7,77 Tsd. Euro. 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 7,94 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 7,94 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 0 


Vorgabe 1 (Informationspflicht): Pflicht zur Mitteilung einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung; § 138d Absatz 1 AO i. V. m. § 138e Satz 5 AO 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


55 97 58,40 50 5,19 2,75 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 7,94 
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Durch die Anpassung des nationalen Rechts an EU-Recht werden die Kennzeichen der 
sogenannten verbundenen Unternehmen erweitert. Aufgrund dessen können die Meldun-
gen grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach § 138d AO in geringem Umfang zu-
nehmen. 


Basierend auf der Fallzahl für die Vorgabe 1b) in der Ex-ante-Schätzung des Gesetzes zur 
Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen vom No-
vember 2019 wird angenommen, dass die dort genannte Zahl an Meldungen von 55 Tsd. 
um 0,1 % steigen wird. Die Annahmen zu Zeitaufwand, Lohnsatz und Sachkosten werden 
unverändert übernommen. 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 8.080 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 8.080 


Vorgabe 1: Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen; § 233a 
i. V. m. § 238 AO 


Das BVerfG hat alle Verzinsungszeiträume nach § 233a i. V. m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab 
dem 1. Januar 2014 für verfassungswidrig erklärt. Die am 18. August 2021 veröffentlichten 
Beschlüsse erfordern eine realitätsnähere niedrigere Verzinsung von Steuernachforderun-
gen und Steuererstattungen als sie bisher nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO festgeschrieben 
waren. Das bisherige Recht ist bis in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter-
hin anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume ist der Gesetzgeber 
aber verpflichtet eine verfassungsgemäße Regelung zu schaffen. 


In der Folge müssen die Finanzverwaltungen der Länder und Kommunen rückwirkend die 
Zinsberechnung auf den aktualisierten Zinssatz anpassen und Änderungsbescheide erstel-
len. Änderungsbescheide ergehen nur für noch offene Steuerbescheide, die seit Mai 2019 
als vorläufig erstellt wurden. In Einzelfällen sind Steuerbescheide aufgrund von Einspruchs-
verfahren der Steuerpflichtigen noch offen. 


Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Finanzverwaltung, den das Urteil des BVerfG nach 
sich zieht, wird dreiteilig dargestellt: 


– 1a) Aufwand für IT-Anwendung 


– 1b) Aufwand für Druck und Versand von Änderungsbescheiden 


– 1c) Aufwand für Beantwortung von Fragen Steuerpflichtiger 


1a) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder für IT-Anwendung 


In den Finanzverwaltungen der Länder wird die Korrektur durch eine weitgehend einheitli-
che IT-Anwendung automatisiert umgesetzt. Nach Ermittlungen des BMF fallen hierfür Kos-
ten in Höhe von 882 Tsd. Euro an. 


Anders als in den meisten Ländern verfügen die Gemeinden jedoch nicht über ein einheit-
liches IT-System. Eine quantitative Schätzung der Umstellungskosten der kommunalen Fi-
nanzverwaltung war in der Kürze der Zeit nach Auskunft des Deutschen Städtetages nicht 
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möglich. Der Umstellungsaufwand der Kommunen dürfte allerdings den der Länder nicht 
übersteigen. Die Umsetzung dürfte vielfach im Rahmen von Poollösungen über Zweckver-
bände oder kommunale Rechenzentren erfolgen. Im Übrigen dürfte der technische Auf-
wand der Kommunen ungleich geringer sein als der der Länder, da die Kommunen ungleich 
weniger Steuern erheben als die Länder, was auch den Anpassungsbedarf technisch we-
niger anspruchsvoll machen dürfte. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Tsd. Euro) 


Personalkos-
ten 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


1 882 882 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 882 


1b) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen für Druck und Versand 


Die automatisiert erstellten Änderungsbescheide werden nach Aussage des BMF in den 
Finanzverwaltungen der Länder vollmaschinell versandfertig gemacht. Es ist davon auszu-
gehen, dass dies ebenfalls in der kommunalen Finanzverwaltung geschieht. 


Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung von Ländern und Gemeinden rund 8,1 Mill. 
Änderungsbescheide an die Steuerpflichtigen verschicken werden. In die Schätzung dieser 
Fallzahl sind die Angaben der Finanzverwaltungen der Länder eingegangen. Ergänzend 
hat das Statistische Bundesamt die Zahl der Änderungsbescheide für die Gewerbesteuer, 
die Gemeinden erstellen, aus der Zahl der Steuerpflichten nach Steuerarten abgeleitet. Es 
wird geschätzt, dass 93 % der Steuerpflichtigen einkommen-, körperschaft- sowie umsatz-
steuerpflichtig und 7 % gewerbesteuerpflichtig sind. Basierend auf der bekannten Anzahl 
der Änderungsbescheide der Länderfinanzverwaltungen (= 93 %), wird angenommen, dass 
die Gemeinden rund 421 Tsd. Änderungsbescheide (= 7 %) verschicken werden (siehe 
nachfolgende Tabellen 1 bis 3). 


Tabelle 1: Änderungsbescheide in der Länderfinanzverwaltung nach Bundesländern 


Nach Einschätzung der Länder ergeben sich folgende Fallzahlen über die im Umstellungs-
lauf zu prüfenden Fälle (offene Fälle) und die sich dadurch ergebenden Änderungsbe-
scheide: 


Land Gesamtzahl 
der vom Umstellungslauf 
betroffenen Fälle 


Anzahl der Fälle, in denen 
ein Änderungsbescheid er-
stellt wird 


BW 3.160.112 1.004.489 


BY 3.986.679 1.185.823 


BE 1.122.645 375.683 


BB 594.085 209.076 


HB 180.273 64.623 


HH 636.151 215.967 


HE 1.576.531 472.128 


MV 500.535 169.512 


NI 1.933.131 646.287 


NW 6.000.000 2.000.000 


RP 859.496 267.344 


SL 247.789 80.198 


SN 926.239 300.431 
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ST 493.909 191.729 


SH 679.216 215.109 


TH 514.382 195.612 


Insgesamt 23.411.173 7.594.011 


Tabelle 2: Steuerarten nach Anzahl und zuständiger Finanzverwaltung (Hilfstabelle) 


Steuerart Anahl (gerundet) Anteil 


Einkommen- und Lohn-
steuerpflichtige 1) 


41.000.000 78 % 


Finanzänter 
Körperschaftsteuer 2) 1.200.000 2 % 


Umsatzsteuer 3) 6.600.000 13 % 


Gewerbesteuer 4) 3.900.000 7 % 


Insgesamt pro Jahr 52.700.000 


Quellen: 


a) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Ta-
bellen/gde.html 


b) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ 
eckdaten-koerperschaftssteuer.html 


c) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Umsatzsteuer/Tabellen/ 
veranlagungen-uebersicht.html 


d) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ 
gewerbesteuerstatistik.html 


Tabelle 3: Änderungsbescheide nach zuständiger Finanzverwaltung 


Anteil Behörde Änderungsbescheide 


93% Finanzämter 7.594.011 


7% Gemeinden 571.592 


100% Insgesamt 8.165.603 


Nach Angaben der bayerischen Finanzverwaltung fallen für Druck und Versand Kosten von 
0,06 Euro pro Blatt und 0,15 Euro pro Kuvert sowie 0,5232 Euro Porto an. Ausgehend von 
der Annahme, dass jeder Bescheid durchschnittlich 3 Blätter umfasst, fallen somit Sach-
kosten in Höhe von 0,8532 Euro pro Bescheid an. 


Hieraus ergibt sich bei einer Gesamtanzahl von rund 8,2 Mill. zu verschickenden Ände-
rungsbescheiden einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 7 Mill. Euro. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Euro) 


Personalkos-
ten 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


8.165.603 0,8532 6.957 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 6.957 


1c) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen für Beantwortung von 
Anfragen Steuerpflichtiger 


Neben diesem Aufwand für verwaltungsinterne Prozesse ist davon auszugehen, dass sich 
ein Teil der Steuerpflichtigen mit Fragen hinsichtlich des Änderungsbescheides an die 
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Finanzverwaltung wenden wird. Abgeleitet aus der Anzahl der verschickten Änderungsbe-
scheide wird angenommen, dass dies für 1 % der Bescheide zutrifft. 


Der Zeitaufwand für die Beantwortung dieser Fragen wird aus der Zeitwerttabelle Verwal-
tung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung (Seite 61) abgeleitet. Für die Standardaktivität „Beraten, 
Vorgespräche führen“ für Vorgaben mit geringer Komplexität fällt erfahrungsgemäß ein Auf-
wand von 4 Min. an. Der durchschnittliche Lohnsatz von 42,50 Euro ist ebenfalls dem Leit-
faden (Seite 63) zu nehmen. 


Hieraus ergibt sich einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 231 Tsd. Euro. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


81.656 4 42,50 231 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 231 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


§ 238 Absatz 1c AO enthält eine gesetzliche Evaluierungspflicht des bei der Verzinsung 
nach § 233a AO maßgeblichen Zinssatzes, erstmals zum 1. Januar 2026. 


Die punktuellen Änderungen in §§ 138e und 138h AO unterliegen der unionsrechtlich vor-
gegeben Evaluierung der Amtshilferichtlinie und der zu ihrer Umsetzung bereits mit dem 
Gesetz vom 21. Dezember 2019, BGBl. I 2019 S. 2875, eingeführten nationalen Bestim-
mungen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 138e Satz 6 – neu – und Satz 8 


Nach Artikel 3 Nummer 23 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 
2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) gilt 
bei mittelbaren Beteiligungen die Besonderheit, dass eine Person als Halterin von 100 % 
der Stimmrechte gilt, wenn sie Stimmrechtsbeteiligungen von mehr als 50 % hält. Diese 
Bestimmung fehlte bisher in § 138e Absatz 3 AO und wird nun mit dem neuen Satz 6 ein-
gefügt. 


Zu Nummer 2 


§ 138h Absatz 2 Satz 1 


Nach Artikel 8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 
2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) ha-
ben Intermediäre bei marktfähigen Gestaltungen eine Aktualisierung zu den meldepflichti-
gen Informationen nach Artikel 8ab Absatz 14 Buchstaben a, d, g, und h der Amtshilfericht-
linie zu übermitteln. Hierzu gehören auch Angaben nach § 138f Absatz 3 Nummer 3 AO zu 
verbundenen Unternehmen. Durch die Aufnahme der Angaben nach § 138f Absatz 3 Num-
mer 3 AO zu verbundenen Unternehmen in die nach § 138h Absatz 2 Satz 1 AO zu aktua-
lisierenden Angaben wird eine entsprechende Ergänzung vorgenommen. 


Zu Nummer 3 


§ 233 Satz 1 


Der EuGH hat in nunmehr ständiger Rechtsprechung entschieden, dass die Mitgliedstaaten 
unionsrechtlich zur Verzinsung von Steuererstattungen verpflichtet sind, wenn einer Steu-
erfestsetzung beispielsweise ein unionsrechtswidriges nationales Steuergesetz zugrunde 
lag und die Steuer deshalb zu erstatten war oder wenn die überlange Bearbeitungsdauer 
eines Antrags auf Umsatzsteuererstattung gegen das Neutralitätsgebot verstieß. 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in derartigen Fällen vorbehaltlich vorgreiflicher Best-
immungen des Unionsrechts (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 AO) die Bestimmungen der AO über 
die Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis gelten. Sie gilt in allen 
Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen im Anwen-
dungsbereich der §§ 233, 238 AO festgesetzt werden (vgl. Artikel 97 § 15 Absatz 13 
EGAO). Die Formulierung orientiert sich an § 1 Absatz 1 Satz 1 und § 3 Absatz 4 Nummer 4 
AO. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 233a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 – neu – 


Mit dem neuen Halbsatz 2 des Satzes 2 wird bestimmt, dass Kapitalerträge nach § 32d 
Absatz 1 und § 43 Absatz 5 EStG bei der Entscheidung über die maßgebliche Karenzzeit 
(reguläre Karenzzeit nach § 233a Absatz 2 Satz 1 AO oder verlängerte Karenzzeit nach 
§ 233a Absatz 2 Satz 2 AO) nicht zu berücksichtigen sind. Dies dient der Vereinfachung 
des Besteuerungsverfahrens und orientiert sich an der Regelung in § 2 Absatz 5b EStG. 
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Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Ände-
rungsgesetzes Zinsen festgesetzt werden (Artikel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe b 


§ 233a Absatz 3 Satz 4 – neu – 


Nach dem Anwendungserlass zu § 233a AO gilt bei der Zuordnung zu verzinsender Steu-
erzahlungen seit jeher das last in - first out-Prinzip. Der BFH hat erstmals in seinem Be-
schluss vom 8. Oktober 2019, V R 15/18, BFHE 266, 28, die Auffassung vertreten, dass bei 
mehrfachen Änderungen von Steuerfestsetzungen für die Berechnung von Erstattungszin-
sen die letzte Zahlung auf den Steuerbescheid maßgeblich sei, in dem die Besteuerungs-
grundlage enthalten war, die aufgrund des Änderungsbescheids entfällt. Da es sich bei dem 
vom BFH beurteilten Fall um einen besonders gelagerten und selten vorkommenden Ein-
zelfall handelt und eine vom last in - first out-Prinzip abweichende individuelle Zuordnung 
von Zahlungen im automatisierten Besteuerungsverfahren nur mit unverhältnismäßigem 
personellen Aufwand umsetzbar und zudem sehr streitanfällig wäre, wird die langjährige 
Praxis in § 233a Absatz 3 Satz 4 AO ausdrücklich gesetzlich verankert. Die Neuregelung 
gilt in allen Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen 
festgesetzt werden (Artikel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe c 


§ 233a Absatz 5 Satz 4 


Es handelt sich um eine Parallelregelung zu § 233a Absatz 3 Satz 4 AO für die Berechnung 
von Erstattungszinsen in Änderungsfällen. Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen 
nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen festgesetzt werden (Arti-
kel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe d 


§ 233a Absatz 8 – neu – 


Die bislang in Nummer 70.1 des Anwendungserlasses zu § 233a AO verortete Billigkeits-
regelung über den Erlass von Nachzahlungszinsen aufgrund „freiwilliger“ Zahlungen wird 
in Satz 1 nun ausdrücklich gesetzlich verankert. Gleichermaßen sind auch andere „freiwil-
lige“ Leistungen vor Fälligkeit (zum Beispiel bei Tilgung im Weg der Aufrechnung oder Ver-
rechnung) zu berücksichtigen. 


Die Formulierung ermöglicht es, entweder auf die Festsetzung der betroffenen Nachzah-
lungszinsen von vorneherein zu verzichten, wie dies bei vielen Kommunen praktiziert wird, 
oder festgesetzte Nachzahlungszinsen zu erlassen, was der Praxis der Steuerverwaltung 
entspricht. In beiden Fällen wird auf nach dem Soll-Prinzip entstandene Nachzahlungszin-
sen aus Billigkeitsgründen verzichtet. 


Die Annahme freiwilliger Zahlungen und vergleichbarer Leistungen steht wie bisher im 
pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde, im Fall der Verwaltung der Gewerbesteuer 
durch die Gemeinden im Ermessen der jeweiligen Gemeinde. Damit wird verhindert, die 
Finanzbehörde oder Gemeinde ohne sachliche Rechtfertigung der Zahlung oder Leistung 
als „Sparkasse“ missbraucht werden kann. 


Satz 2 enthält eine Parallelregelung zu § 233a Absatz 3 Satz 4 AO für die Berechnung der 
nicht zu erhebenden Nachzahlungszinsen. 


Nach Satz 3 mindert sich der Zinsverzicht rückwirkend, wenn die zugrundeliegende Fest-
setzung von Nachzahlungszinsen nach Maßgabe des § 233a Absatz 5 AO zugunsten des 
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Steuerpflichtigen geändert wird. Diese Regelung dient der Vermeidung einer ungerechtfer-
tigten Doppelbegünstigung und entspricht der bisherigen Praxis. 


Satz 4 stellt klar, dass eine abweichende Festsetzung oder ein Erlass von Nachzahlungs-
zinsen aus anderen Gründen nach Maßgabe der §§ 163 und 227 AO zulässig bleibt. 


Die Neuregelung gilt anders als der Anwendungserlass zu § 233a AO auch bei der Verzin-
sung der von Gemeinden verwalteten Gewerbesteuer. Sie ist in allen am Tag nach der 
Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren anzuwenden (Artikel 97 § 15 
Absatz 14 Satz 1 EGAO). 


Zu Nummer 5 


§ 238 Absatz 1a bis 1c – neu – 


Zur Umsetzung des BVerfG-Beschlusses vom 8. Juli 2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 
2422/17, wird der Zinssatz der sogen. Vollverzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 neu geregelt. Dabei wird am Prinzip des einheitlichen und 
festen Zinssatzes festgehalten, zugleich aber auch eine regelmäßige Evaluation der Ange-
messenheit des Zinssatzes angeordnet. 


Zu Absatz 1a – neu – 


Der neue Absatz 1a enthält die vom BVerfG geforderte Neuregelung des Zinssatzes bei 
der Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019. 


Abweichend von dem für alle anderen Zinsen im Sinne des § 233 AO (insbesondere Stun-
dungszinsen, Hinterziehungszinsen, Prozesszinsen und Aussetzungszinsen) unverändert 
geltenden Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs-
und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
0,15 % je vollem Monat, also 1,8 % für ein volles Jahr. 


Dieser Zinssatz trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verzinsung nach § 233a AO so-
wohl für Steuernachforderungen als auch für Steuererstattungen gilt und dabei wie bisher 
derselbe Zinssatz gelten soll. Als Eckwerte dieses Zinssatzes dienen auf Grundlage ent-
sprechender Daten der Deutschen Bundesbank auf der einen Seite die Habenzinsen (ak-
tuell rund 0 % pro Jahr) und auf der anderen Seite Darlehenszinsen für Konsumentenkre-
dite (aktuell zwischen rund 2,4 % pro Jahr  besichert  und 5,3% pro Jahr  unbesichert ; 
dies ergibt einen Mittelwert von 3,85 % pro Jahr). 


Zu Absatz 1b – neu – 


Sind für einen Zinslauf nach Absatz 1a (neu)  das betrifft Verzinsungszeiträume ab dem 
1. Januar 2019  und nach Absatz 1 Satz 1  das betrifft Verzinsungszeiträume bis zum 
31. Dezember 2018  unterschiedliche Zinssätze maßgeblich, ist der Zinslauf in Teilverzin-
sungszeiträume aufzuteilen, für die die Zinsen jeweils tageweise zu berechnen sind. 


Die Berechnung dieser Zinstage erfolgt nach der so genannten „deutschen Zinsberech-
nungsmethode“. Jeder volle Monat wird dabei unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der 
Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes volle Jahr mit 360 Tagen gerechnet. Monate, die 
als Ganzes zwischen Anfangsdatum und Enddatum des Zinszahlungszeitraums liegen, 
werden hierbei unabhängig von ihrer tatsächlichen Tageanzahl mit jeweils 30 Tagen ge-
zählt. Hat ein Monat 31 Tage, ist der 31. Kalendertag kein Zinstag. Sofern der Beginn oder 
das Ende des Zeitraums auf den 31. eines Monats fällt, wird dieser Tag wie der 30. Kalen-
dertag behandelt. Für den Februar gilt dabei: Endet der Zinsberechnungszeitraum am 28. 
Februar, bzw. in einem Schaltjahr am 29. Februar, werden die Zinsen auch nur bis zu die-
sem Tag berechnet. Geht der Zinsberechnungszeitraum hingegen über den Februar 
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hinaus, wird der Februar wie jeder Monat mit 30 Tagen veranschlagt. Um den Anteil am 
Jahreszinssatz (das ist das Zwölffache des Monatszinssatzes nach Absatz 1a Satz 1) zu 
ermitteln, wird die Summe der ermittelten Zinstage dann durch 360 geteilt. 


Zu Absatz 1c – neu – 


Da der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2019 im neuen Absatz 1a als starrer Zinssatz geregelt ist, ent-
hält der neue Absatz 1c eine ausdrückliche Evaluierungsklausel. 


Die Angemessenheit des Zinssatzes ist nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Entwick-
lung des Basiszinssatzes nach § 247 BGB wenigstens alle drei Jahre zu evaluieren, erst-
mals spätestens zum 1. Januar 2026. Um die Evaluation zu erleichtern und auch rechtssi-
cher auszugestalten, soll sie auf einen amtlich und präzise festzustellenden Wert anstel-
lende nur näherungsweise bestimmbarer Werte des Kapitalmarktes abstellen. Die Deut-
sche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Absatz 1 BGB 
den Basiszinssatz und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Absatz 2 BGB im 
Bundesanzeiger. Bezugsgröße des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Haupt-
refinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahres. Dieser Zinssatz wiederum beeinflusst auch die Zinssätze für Ein-
lagen und Kredite. 


Um allzu häufige und zugleich geringfügige Anpassungen des Zinssatzes zu vermeiden, 
sollte eine Änderung des Zinssatzes möglichst erst dann erfolgen, wenn der zum 1. Januar 
des Jahres der Evaluation geltende Basiszinssatz um mehr als einen Prozentpunkt von 
dem bei der letzten Festlegung oder Anpassung des Zinssatzes geltenden Basiszinssatz 
abweicht. Außerdem sollte die Anpassung des Zinssatzes dann nur mit Wirkung für fol-
gende Kalenderjahre erfolgen. 


Unabhängig von diesen Regelungen kann der Gesetzgeber bei signifikanten Änderungen 
des Basiszinssatzes auch schon zu einem früheren Zeitpunkt eine Anpassung des Zinssat-
zes nach dem neuen Absatz 1a anordnen. Auch in diesem Fall sollte die Anpassung des 
Zinssatzes nur mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume erfolgen. 


Zur Anwendung der Neuregelungen 


Die vorgenannten Neuregelungen sind vorbehaltlich des § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
AO in allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren 
anzuwenden (Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 1 EGAO). Anhängige Verfahren sind alle noch 
nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren (vgl. BFH, Urteil vom 21. Februar 1991, V R 
25/87, BStBl II 1991, 496). Hierzu zählen neben neuen Verwaltungsverfahren auch solche 
Verfahren, in denen die Zinsfestsetzung nach § 164 Absatz 1 AO unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung steht oder (ganz oder teilweise) nach § 165 Absatz 1 Satz 2 AO vorläufig ist, 
in denen die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO ausgesetzt ist oder in denen 
aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs noch keine Unanfecht-
barkeit eingetreten ist (offene Verfahren). 


Bei der Festsetzung von Erstattungszinsen in Änderungsfällen (§ 233a Absatz 5 Satz 3 
Halbsatz 2 AO) ist für die Minderung von Nachzahlungszinsen der Zinssatz maßgeblich, 
der bei der ursprünglichen Festsetzung der Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt wurde 
(Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 2 EGAO). 
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Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 239 Absatz 1 Satz 1 


Die Praxis hat gezeigt, dass die bislang einjährige Festsetzungsfrist für Zinsen (§ 239 Ab-
satz 1 Satz 1 AO) nicht immer ausreicht. In Anlehnung an die Ablaufhemmungen der Fest-
setzungsfrist für Steuern in § 171 Absatz 10 und 10a AO wird diese Frist deshalb auf zwei 
Jahre verlängert. 


Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist (Artikel 97 § 15 Absatz 15 
EGAO). 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 239 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 6 – neu – 


In Satz 2 wird in der neuen Nummer 6 eine Auffangregelung zur Bestimmung des Beginns 
der Festsetzungsfrist in allen in den Nummern 1 bis 5 nicht geregelten Fällen geschaffen. 
Sie betrifft alle außerhalb der AO geregelten Zinsen, auf die nach § 233 AO die Regelungen 
des § 239 AO anzuwenden sind. 


Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist (Artikel 97 § 15 Absatz 15 
EGAO). 


Zu Buchstabe b 


§ 239 Absatz 5 – neu – 


Nach § 233a AO festgesetzte Zinsen sind unter bestimmten Voraussetzungen auf festzu-
setzende Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Prozesszinsen und Aussetzungszinsen 
anzurechnen. Bislang war aber unklar, nach welcher Vorschrift die Festsetzung jener Steu-
ern aufzuheben oder zu ändern ist, wenn sich die Festsetzung der Zinsen nach § 233a AO 
ändert und dies Auswirkungen auf deren Anrechnung hat. 


Der neue Absatz 5 bestimmt klarstellend, dass die Zinsfestsetzung nach § 233a AO Grund-
lagenbescheid für die Zinsfestsetzungen ist, soweit die Zinsen nach § 233a AO anzurech-
nen sind. Die Änderungsbefugnis ergibt sich damit künftig eindeutig aus § 239 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO, verbunden mit der entspre-
chenden Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 239 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 171 Absatz 10 AO. 


Die Neuregelung ist in allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhän-
gigen Verfahren anzuwenden (Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 1 EGAO). 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 15 Absatz 13 bis 16 – neu – 
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Die neuen Absätze 13 bis 15 des Artikel 97 § 15 EGAO enthalten die Anwendungsbestim-
mungen zu den Änderungen der §§ 233, 233a, 238 und 239 AO durch Artikel 1: 


– Die Neuregelungen in § 233, § 233a Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 
Satz 4 AO n. F. gelten nach Absatz 13 in allen Fällen, in denen Zinsen nach dem Tag 
der Verkündung des Änderungsgesetzes festgesetzt werden. 


– Die neuen Regelungen in § 233a Absatz 8, § 238 Absatz 1a bis 1c und § 239 Absatz 5 
AO n.F. sind nach Absatz 14 Satz 1  vorbehaltlich der Vertrauensschutzregelung in 
§ 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO und der Übergangsregelung in Absatz 16  in 
allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren 
anzuwenden. Satz 2 und 3 enthalten ergänzende Bestimmungen. 


– Bei Anwendung des § 233a Absatz 5 Satz 3 Halbsatz 2 AO ist für die Minderung von 
Nachzahlungszinsen nach Absatz 14 Satz 2 zugunsten der Steuerpflichtigen nicht der 
neue, niedrigere Zinssatz nach § 238 Absatz 1a AO n.F. maßgeblich, sondern der Zins-
satz, der bei der ursprünglichen Festsetzung der Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt 
wurde. 


– § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO ist nach Absatz 14 Satz 3 bei Umsetzung der 
neuen Regelungen zum Zinssatz der Verzinsung nach § 233a AO mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Zinsen, die sich aufgrund der Neuberechnung der „offenen“ Zin-
sen ergeben, die vor Anwendung dieser Neuberechnung festgesetzten Zinsen nicht 
übersteigen dürfen. Sind bisher nur Erstattungszinsen festgesetzt worden, kann sich 
aufgrund der rückwirkenden Senkung des Zinssatzes deshalb keine Rückforderung er-
geben. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Zinsfestsetzungen bei Inkrafttreten der 
Neuregelungen endgültig und unanfechtbar festgesetzt waren oder nicht. Sind dage-
gen bisher nur Nachzahlungszinsen festgesetzt worden, sind diese im Rahmen der 
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten auf Basis der Neuregelungen neu zu berechnen 
und damit herabzusetzen. In einem Mischfall (abwechselnd Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen oder umgekehrt) ist § 176 AO auf das Ergebnis der Neuberechnung an-
zuwenden. Bei der Nachholung einer nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO ausgesetzten 
Zinsfestsetzung ist § 176 AO von vornherein nicht anzuwenden, da keine Änderung 
einer Zinsfestsetzung erfolgt, sondern erstmals Zinsen festgesetzt werden. 


– Die neuen Regelungen zur Zinsfestsetzungsfrist in § 239 Absatz 1 Satz 1 und 2 AO 
n.F. gelten nach Absatz 15 in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach 
der Verkündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist. 


– Es ist nicht gewährleistet, dass die Neuregelung in § 238 Absatz 1a AO ab ihrem In-
krafttreten sofort technisch und organisatorisch umgesetzt werden kann. Bei einem In-
krafttreten dieser Neuregelung nach dem 31. Juli 2022 (auch in Form eines bedingten 
Inkrafttretens) wäre die vom BVerfG bis zum 31. Juli 2022 geforderte rückwirkende 
Neuregelung des Zinssatzes der Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr möglich. Am vorgesehenen Inkrafttreten des 
§ 238 Absatz 1a AO noch im Juli 2022 und seiner prinzipiell sofortigen Anwendung 
(vgl. Absatz 14) muss daher festgehalten werden. Zinsfestsetzungen nach § 233a AO 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 sollen nach Absatz 16 allerdings ab 
dem Inkrafttreten der Neuregelungen weiterhin „vorläufig“ ausgesetzt werden können, 
falls und wenn ja, solange die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für 
die Anwendung des neuen Rechts noch nicht vorliegen. Zu gegebener Zeit werden die 
ausgesetzten Zinsfestsetzungen nach § 233a AO dann aber nachgeholt, die noch of-
fenen Zinsfestsetzungen rückwirkend angepasst und alle neuen oder ausgesetzten 
Zinsfestsetzungen nach neuem Recht durchgeführt oder nachgeholt. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 33 Absatz 6 – neu – 
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Artikel 97 § 33 Absatz 6 EGAO enthält die Anwendungsregelung der Änderungen in 
§§ 138e und 138h AO. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Das Gesetz soll am Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt Teil I [spätestens 
aber am 31. Juli 2022] in Kraft treten, um dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts und 
den Vorgaben des Unionsrechts fristgerecht Rechnung zu tragen. Ein Inkrafttreten erst zum 
Beginn des nächsten Quartals würde die vom BVerfG gesetzte Frist verletzen. 
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		Steuerart Anahl (gerundet) Anteil Einkommen-und Lohn-steuerpflichtige 1) 41.000.000 78 % Finanzänter Körperschaftsteuer 2) 1.200.000 2 % Umsatzsteuer 3) 6.600.000 13 % Gewerbesteuer 4) 3.900.000 7 % Insgesamt pro Jahr 52.700.000 Quellen: a) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Ta-bellen/gde.html b) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ eckdaten-koerperschaftssteuer.html c) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Umsatzsteu








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 9/19 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off"- ertragsteuerliche Folgen für den inländischen 
Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR9.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend FG Düsseldorf, 12. März 2019, Az: 13 K 1762/17 E


Leitsätze


1. Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien ihrer 
US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12.03.2019 - 13 K 1762/17 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) hielten in 2015 (Streitjahr) 
über ihre Depotbank Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-
Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI 


2







Entscheidungsgründe


II.


das Unternehmenskundengeschäft auf die Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und 
ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für 
eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre bereits an der HPE 
gehaltenen Anteile zu, so dass die Aktionäre fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der HPI und 
der HPE-- beteiligt waren.


Die Depotbank der Kläger hatte insofern keine Steuerbeträge einbehalten, wies jedoch in der 
Jahressteuerbescheinigung für das Streitjahr die zugeteilten HPE-Aktien als Kapitalertrag in Höhe von ... € aus. Die 
Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilung der HPE-Aktien steuerneutral zu behandeln sei, setzten in ihrer 
Einkommensteuererklärung entsprechend niedrigere Kapitaleinkünfte an. Der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern behandelte die zugeteilten HPE-Aktien als steuerpflichtigen 
Kapitalertrag. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die Klage hatte hingegen aus den in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1117 mitgeteilten Gründen Erfolg.


3


Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit dem es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Das Urteil des 
Finanzgerichts (FG) widerspreche dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 20.03.2017 - 
IV C 1-S 2252/15/10029:002 (BStBl I 2017, 431). Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 des 
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) seien nicht erfüllt. Das Merkmal 
der "Abspaltung" sei ein Terminus des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG). Fraglich sei daher, ob § 20 Abs. 4a 
Satz 7 EStG überhaupt auf ausländische Vorgänge anwendbar sei. Jedenfalls müssten ausländische Vorgänge mit den 
"Strukturmerkmalen" einer deutschen Abspaltung vergleichbar sein. Vorliegend kenne das Gesellschaftsrecht des US-
Bundesstaats Delaware das Rechtsinstitut der Spaltung nicht. Der sog. "Spin-Off" sei nach US-Steuerrecht zwar 
steuerneutral möglich, er vollziehe sich aber nicht in einem mit einer deutschen Abspaltung vergleichbaren 
zivilrechtlichen Rechtsakt. Eine solche "reorganization" beruhe vielmehr auf einzelvertraglicher Vereinbarung. Nach 
deutschem Recht entspreche der vorliegende Vorgang einer Einlage von Vermögenswerten in eine 
Tochtergesellschaft und einer anschließenden Sachausschüttung der von der Muttergesellschaft gehaltenen Anteile 
an der Tochtergesellschaft an die Gesellschafter und sei nicht mit einer Abspaltung nach dem deutschen UmwG 
vergleichbar.


4


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


6


Eine rein formale, an dem BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 431 gemessene Betrachtung werde der vorliegenden 
Fallkonstellation nicht gerecht. Entscheidend sei die Gesetzeshistorie des § 20 Abs. 4a EStG, in der ausdrücklich auch 
sog. "Spin-Off" erwähnt seien. Im Übrigen verweisen die Kläger vollumfänglich auf die Begründung des FG-Urteils.


7


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 
2.), hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.


8







1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.


9


a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische Gesellschaft handelt (vgl. Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den 
Klägern mit der Einbuchung der HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in 
Form einer Sachausschüttung zugeflossen.


10


b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus.
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a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des 
Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a EStG entsprechend, wenn Vermögen einer 
Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die Anwendung der Regelung hat im Streitjahr 
zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.
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b) Voraussetzung ist zunächst der Vermögensübergang durch "Abspaltung". Eine solche liegt nach nationalem Recht 
gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vor, wenn ein Rechtsträger von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile als 
Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger überträgt (Abspaltung zur Aufnahme, 
§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) oder der oder die übernehmenden Rechtsträger erst durch die Übertragung entstehen 
(Abspaltung zur Neugründung, § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG) und die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers als 
Gegenleistung Anteile am übernehmenden Rechtsträger erhalten. Sind --wie vorliegend-- ausschließlich 
ausländische Rechtsträger beteiligt, ist eine Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG mangels Anwendbarkeit des 
deutschen Umwandlungsrechts hingegen nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).
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c) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist jedoch --entgegen der Auffassung des FA-- auch auf ausländische 
Vorgänge anwendbar, die bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Abspaltung nach nationalem 
Umwandlungsrecht entsprechen (gleicher Ansicht BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, 
BStBl I 2016, 85, Rz 115; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in 
Dötsch/Pung/Möhlenbrock --D/P/M--, Kommentar zum KStG, § 20 EStG, Rz 306a; Jachmann-Michel/Lindenberg in 
Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829b; Schmidt/Levedag, EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 226).
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aa) Zwar lassen die Gesetzesmaterialien keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob der Gesetzgeber in Bezug auf 
Abspaltungen i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Auslandsfälle einbeziehen wollte. Einerseits sollte der 
"Anwendungsbereich von § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG", der auch bei ausländischen Tauschvorgängen einschlägig ist, 
"auf Abspaltungen erweitert" werden (BTDrucks 17/10000, S. 54). Auf der anderen Seite enthält die 
Gesetzesbegründung nationale Begrifflichkeiten wie "Spaltungsvertrag oder -plan" (BTDrucks 17/10000, S. 54). 
Zudem ist die zeitliche Anwendbarkeit der Regelung an die "Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register" 
geknüpft (§ 52a Abs. 10 Satz 12 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
vom 26.06.2013, BGBl I 2013, 1809).
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bb) Jedenfalls gebietet aber die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische Vorgänge.
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aaa) Der Schutzbereich der auch auf Drittstaaten-Kapitalgesellschaften anzuwendenden Kapitalverkehrsfreiheit des 
Art. 63 AEUV ist eröffnet. Insbesondere knüpft § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht an eine bestimmte Beteiligungshöhe an 
(vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2018 - I R 75/16, BFHE 262, 502, BStBl II 2019, 806, Rz 19 ff., zur Abgrenzung des 
Anwendungsbereichs der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV von demjenigen der Niederlassungsfreiheit 
gemäß Art. 49 AEUV).
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bbb) Ein Ausschluss von Auslandsfällen aus dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG wäre geeignet, 
Inländer von Investitionen in anderen Staaten abzuhalten und würde ausländische Gesellschaften und deren 
Gesellschafter im Vergleich zu rein inländischen Sachverhalten bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft ohne 
Geldzahlungen --im vorliegenden Fall der Abspaltung-- benachteiligen (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, Rz 55, BStBl II 2019, 111).
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ccc) Ein Rechtfertigungsgrund dafür, dem inländischen Gesellschafter einer ausländischen Gesellschaft von 
vornherein die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zu verweigern, besteht nicht. Das gilt im Hinblick auf in den 
USA ansässige Kapitalgesellschaften insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in Art. 26 Abs. 1 DBA-USA 
1989/2008 die sog. "große" Auskunftsklausel vereinbart worden ist, die einen umfassenden Informationsaustausch 
zwischen den Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten ermöglicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 64 
Abs. 1 AEUV, da § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bereits keine Direktinvestitionen erfasst.
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d) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG daher grundsätzlich auch auf 
ausländische Vorgänge anzuwenden. Da die Kapitalverkehrsfreiheit jedoch lediglich eine Benachteiligung der 
ausländischen Gesellschaften und ihrer Anteilseigner verbietet, aber eine Besserstellung gegenüber reinen 
Inlandssachverhalten nicht erfordert, sind nur solche (ausländischen) Vorgänge erfasst, die einer (inländischen) 
Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind (im Ergebnis ebenso z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, 
Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in D/P/M, a.a.O., § 20 
EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 20 Rz 226). Dies ist der Fall, wenn der ausländische Vorgang "seinem 
Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht (vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 35 zu 
"vergleichbaren ausländischen Vorgängen" i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG). Erforderlich ist, dass die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind.
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aa) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
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Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.


aaa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.
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bbb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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ccc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.
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bb) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; 
Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre 
Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.
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cc) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202110193?
type=1646225765]


Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. 
Ob sich für Abspaltungen innerhalb der Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die 
Spaltung von Aktiengesellschaften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 
Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas 
anderes ergeben könnte (so etwa Möhlenbrock in D/P/M, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.


e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.30








Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 15/20 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche Folgen für den inländischen 
Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR15.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 4a S 7, UmwG § 123 Abs 2, AEUV Art 63, EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a, 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a, EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b, 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend FG Köln, 11. März 2020, Az: 9 K 596/18


Leitsätze


1. Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien ihrer 
US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 11.03.2020 - 9 K 596/18 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


1


Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) erzielten in 2015 
(Streitjahr) Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Kläger hielt über seine Depotbank u.a. Aktien der eBay Inc. (eBay), 
einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Im Streitjahr übertrug die eBay Vermögen 
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auf die PayPal Holdings Inc. (PayPal), eine Tochtergesellschaft und ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des 
US-Bundesstaats Delaware. Sodann teilte die eBay ihre bereits gehaltenen Anteile an der PayPal ihren Aktionären zu, 
so dass diese fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --eBay und PayPal-- beteiligt waren. Insofern 
behielt die Depotbank des Klägers bei der Einbuchung der neu zugeteilten PayPal-Aktien --ausgehend von einem 
Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung in Höhe von 36 € je PayPal-Aktie-- bei einem Börsenwert in Höhe von 
insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein.


In der Jahressteuerbescheinigung der Depotbank für das Streitjahr war vorgenannter Betrag in Höhe von ... € für die 
Zuteilung der PayPal-Aktien als Kapitalertrag enthalten. Die Kläger, nach deren Auffassung dieser Vorgang 
steuerneutral zu behandeln sei, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des 
Steuereinbehalts für Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr 
anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete im Einkommensteuerbescheid für das 
Streitjahr die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an. 
Hiergegen legten die Kläger am 24.09.2016 Einspruch ein. Eine Einspruchsentscheidung erging nicht. Die am 
11.03.2018 erhobene Klage hatte aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 834 mitgeteilten 
Gründen Erfolg.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Die Zuteilung der 
PayPal-Aktien durch die eBay an ihre Aktionäre führe zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in 
Form einer Sachausschüttung. Diese seien nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung 
auszunehmen. Zwar sei der Nachweis einer Einlagenrückgewähr bei Drittstaatengesellschaften auch ohne 
gesonderte Feststellung nach § 27 des Körperschaftsteuergesetzes möglich. Die Kläger, die insoweit die 
Nachweisobliegenheit und das Nachweisrisiko trügen, hätten den erforderlichen Nachweis jedoch nicht erbracht. 
Zudem lägen keine Anhaltspunkte für eine von Amts wegen zu berücksichtigende Einlagenrückgewähr vor. Darüber 
hinaus seien auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht erfüllt. Die von der Finanzverwaltung im 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 
85, Rz 115) aufgestellten Kriterien lägen nicht vor. Zudem seien auch die vom Finanzgericht (FG) aufgestellten 
Kriterien nicht erfüllt. Der streitige "Spin-Off" sei mit einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 des 
Umwandlungsgesetzes (UmwG) nicht vergleichbar. Eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vollziehe sich im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge "uno actu", wohingegen sich der vorliegende "Spin-Off" in mehreren Rechtsakten 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge vollziehe. Das hier maßgebliche Gesellschaftsrecht des US-Bundesstaats 
Delaware kenne zwar das Rechtsinstitut der Verschmelzung, nicht jedoch das der Spaltung. Der US-amerikanische 
"Spin-Off" beruhe als sog. "reorganization" auf einer Vielzahl einzelvertraglicher Vereinbarungen. Darüber hinaus 
habe die PayPal der eBay im Gegenzug zur Vermögensübertragung keine neuen Anteile gewährt. Anders als in dem 
durch das FG Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 21.08.2019 - 1 K 2295/17 (EFG 2019, 1824) entschiedenen Fall sei 
vorliegend kein integrativer Bestandteil des Unternehmens abgespalten und übertragen worden, sondern lediglich 
die Beteiligung an der PayPal durch die eBay an ihre Aktionäre "ausgeschüttet" worden. Der Vorgang entspreche 
nach Maßstäben des deutschen Rechts daher vielmehr einer Einlage von Vermögenswerten in eine 
Tochtergesellschaft und einer anschließenden Sachausschüttung der bereits gehaltenen Anteile an der 
Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft an ihre Anteilsinhaber. Dieser Vorgang falle jedoch auch bei einem 
rein inländischen Sachverhalt nicht unter § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG. Schließlich lägen auch die Voraussetzungen des 
§ 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht vor. Insbesondere sei die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags durch den 
Börsenkurs ohne weiteres möglich gewesen.
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Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Kläger beantragen,
die Revision des FA als unbegründet zurückzuweisen.


Die Zuteilung der PayPal-Aktien sei nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln. Es lägen bereits die 
im BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85 (Rz 115) aufgestellten Kriterien vor. Insbesondere sei die PayPal im Zeitpunkt 
des "Spin-Off" nicht börsennotiert gewesen. Unerheblich sei demgegenüber, dass das Vorgängerunternehmen der 
PayPal --die sog. PayPal Inc.-- von Februar bis Oktober 2002 börsennotiert gewesen sei. Für das Vorliegen der im 
BMF-Schreiben aufgestellten Voraussetzungen könne nicht auf eine ca. 13 Jahre zurückliegende Börsennotierung des 
Vorgängerunternehmens abgestellt werden. Unabhängig davon stelle der streitige "Spin-Off" im Wege einer 
typusorientierten Gesamtbetrachtung eine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG dar, so dass es auf die 
Kriterien im BMF-Schreiben nicht ankomme. Ein Abstellen auf Merkmale wie "Gesamtrechtsnachfolge" und 
"Eigentumsübergang kraft Gesetzes" sei hingegen auf eine deutsche Rechtskultur zentriert und ließe den Vergleich 
fast immer scheitern. Entgegen der Auffassung des FA sei insbesondere auch die Gewährung neuer Anteile nicht 
erforderlich. Das FA verwechsle den Anteilstausch nach § 21 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) mit der 
Abspaltung nach § 15 UmwStG. Es sei aber im Rahmen des § 15 UmwStG keine Voraussetzung, dass neue Anteile aus 
einer Kapitalerhöhung gewährt würden. Schließlich lägen auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG 
vor.
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Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der PayPal-Aktien --isoliert betrachtet-- zwar als Kapitalertrag i.S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 
2.), hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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1. Zwar führt die Zuteilung der PayPal-Aktien von der eBay an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem 
Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das 
Besteuerungsrecht zusteht.
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a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der Einbuchung der 
PayPal-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer 
Sachausschüttung zugeflossen.
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b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen eBay steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.
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2. Da die PayPal-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst 
der Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus.
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a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 UmwStG die Sätze 1 
und 2 des § 20 Abs. 4a EStG entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere 
Körperschaften übergeht. Die Anwendung der Regelung hat im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung 
steuerneutral erfolgt.
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b) Voraussetzung ist zunächst der Vermögensübergang durch "Abspaltung". Eine solche liegt nach nationalem Recht 
gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vor, wenn ein Rechtsträger von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile als 
Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger überträgt (Abspaltung zur Aufnahme, 
§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) oder der oder die übernehmenden Rechtsträger erst durch die Übertragung entstehen 
(Abspaltung zur Neugründung, § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG) und die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers als 
Gegenleistung Anteile am übernehmenden Rechtsträger erhalten. Sind --wie vorliegend-- ausschließlich 
ausländische Rechtsträger beteiligt, ist eine Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG mangels Anwendbarkeit des 
deutschen Umwandlungsrechts hingegen nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).
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c) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist jedoch auch auf ausländische Vorgänge anwendbar, die bei einer 
rechtsvergleichenden Betrachtung der Abspaltung nach nationalem Umwandlungsrecht entsprechen (gleicher 
Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 115; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; 
Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock --D/P/M--, Kommentar zum KStG, § 20 EStG Rz 306a; Jachmann-
Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829b; Schmidt/Levedag, EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 226).
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aa) Zwar lassen die Gesetzesmaterialien keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob der Gesetzgeber in Bezug auf 
Abspaltungen i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Auslandsfälle einbeziehen wollte. Einerseits sollte der 
"Anwendungsbereich von § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG", der auch bei ausländischen Tauschvorgängen einschlägig ist, 
"auf Abspaltungen erweitert" werden (BTDrucks 17/10000, S. 54). Auf der anderen Seite enthält die 
Gesetzesbegründung nationale Begrifflichkeiten wie "Spaltungsvertrag oder -plan" (BTDrucks 17/10000, S. 54). 
Zudem ist die zeitliche Anwendbarkeit der Regelung an die "Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register" 
geknüpft (§ 52a Abs. 10 Satz 12 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
vom 26.06.2013, BGBl I 2013, 1809).
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bb) Jedenfalls gebietet aber die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische Vorgänge.
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aaa) Der Schutzbereich der auch auf Drittstaaten-Kapitalgesellschaften anzuwendenden Kapitalverkehrsfreiheit des 
Art. 63 AEUV ist eröffnet. Insbesondere knüpft § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht an eine bestimmte Beteiligungshöhe an 
(vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2018 - I R 75/16, BFHE 262, 502, BStBl II 2019, 806, Rz 19 ff., zur Abgrenzung des 
Anwendungsbereichs der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV von demjenigen der Niederlassungsfreiheit 
gemäß Art. 49 AEUV).
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bbb) Ein Ausschluss von Auslandsfällen aus dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG wäre geeignet, 
Inländer von Investitionen in anderen Staaten abzuhalten und würde ausländische Gesellschaften und deren 
Gesellschafter im Vergleich zu rein inländischen Sachverhalten bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft ohne 
Geldzahlungen --im vorliegenden Fall der Abspaltung-- benachteiligen (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, Rz 55, BStBl II 2019, 111).
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ccc) Ein Rechtfertigungsgrund dafür, dem inländischen Gesellschafter einer ausländischen Gesellschaft von 
vornherein die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zu verweigern, besteht nicht. Das gilt im Hinblick auf in den 
USA ansässige Kapitalgesellschaften insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in Art. 26 Abs. 1 DBA-USA 
1989/2008 die sog. "große" Auskunftsklausel vereinbart worden ist, die einen umfassenden Informationsaustausch 
zwischen den Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten ermöglicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 64 
Abs. 1 AEUV, da § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bereits keine Direktinvestitionen erfasst.
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d) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG daher grundsätzlich auch auf 
ausländische Vorgänge anzuwenden. Da die Kapitalverkehrsfreiheit jedoch lediglich eine Benachteiligung der 
ausländischen Gesellschaften und ihrer Anteilseigner verbietet, aber eine Besserstellung gegenüber reinen 
Inlandssachverhalten nicht erfordert, sind nur solche (ausländischen) Vorgänge erfasst, die einer (inländischen) 
Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind (im Ergebnis ebenso z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, 
Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in D/P/M, a.a.O., § 20 
EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 20 Rz 226). Dies ist der Fall, wenn der ausländische Vorgang "seinem 
Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht (vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 35, zu 
"vergleichbaren ausländischen Vorgängen" i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG). Erforderlich ist, dass die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind.


21


aa) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.
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aaa) Die eBay (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen auf die PayPal (übernehmende 
Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem übertragenen Vermögen der eBay um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG 
handelt, ist für die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde 
die eBay als übertragende Rechtsträgerin nicht aufgelöst.
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bbb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden eBay Anteile an der übernehmenden PayPal. Insofern 
ist auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der eBay bereits an der PayPal gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden PayPal war demgegenüber nicht 
erforderlich.
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ccc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der PayPal-Aktien an die Aktionäre der eBay auch "gegen" 
Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen der 
eBay öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der die eBay und die PayPal künftig als zwei selbständige 
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Unternehmen weiterbestehen sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche 
Zuteilung der PayPal-Aktien vollzog sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" 
und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal. Anders als das FA meint, ist dieser 
einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Vermögensübertragung von der eBay auf die PayPal 
einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu betrachtende Zuteilung von PayPal-Aktien durch die 
eBay an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a 
Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.


bb) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zurecht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögenübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht (vgl. 
BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, 
a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im 
Streitfall erfolgten die Übertragungen nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher 
Vereinbarungen.
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cc) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt 
dabei --auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf 
dieses vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an 
nationale Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. 
Ob sich für Abspaltungen innerhalb der EU aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten Richtlinie 82/891/EWG 
des Rates vom 17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die Spaltung von 
Aktiengesellschaften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 Abs. 1 
Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über 
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas anderes 
ergeben könnte (so etwa Möhlenbrock in D/P/M, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht entscheidungserheblich.
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e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der PayPal 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).
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f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der PayPal-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der PayPal-Aktien oder der eBay-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 
Satz 2) EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die PayPal-Aktien 
aufgrund der Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen eBay-Aktien treten (vgl. BTDrucks 
17/10000, S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den eBay-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202110195?
type=1646225765]


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.30
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BETREFF   BFH-Urteile VIII R 9/19 und VIII R 15/20 vom 1. Juli 2021;  
  Keine Anwendung der  Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG  


GZ IV C 2 - S 1978-b/20/10005 :004 
DOK 2022/0206627 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofs hat mit Urteilen vom 1. Juli 2021 (VIII R 9/19 und 
VIII R 15/20, BStBl II S. [Bitte BStBl-Fundstelle einsetzen] und [Bitte BStBl-Fundstelle 
einsetzen]) entschieden, dass der Begriff der Abspaltung in § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG 
typusorientiert auszulegen ist und in Drittstaatenfällen keine partielle Gesamtrechtsnachfolge 
(„kraft Gesetzes“) voraussetzt, sofern der ausländische Staat eine solche nicht vorsieht und die 
Vermögensübertragung einerseits und die Zuteilung der Anteile am übernehmenden Rechts-
träger andererseits in einem einheitlichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. 


Diese Urteilsgrundsätze sind auf Abspaltungen i. S. d. § 15 UmwStG nicht anzuwenden. 
Insoweit gelten weiterhin die für die Vergleichbarkeit maßgeblichen Kriterien der Randnr. 
01.36 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011, BStBl  I S. 1314.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
20. Mai 2022 


- E-Mail-Verteiler U 1 – 
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF Umsatzsteuer;. 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b) i. V. m. 
§ 6a UStG);
Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


GZ III C 3 - S 7140/19/10002 :011 
DOK 2022/0515243 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2020, BStBl I S. 1038, wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungserlass (UStAE) im Hinblick auf die Änderungen im Bereich der 
innergemeinschaftlichen Lieferungen durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBl. I S. 2451) 
angepasst. Im Nachgang zur Veröffentlichung hat sich Anpassungsbedarf ergeben, um in der 
Praxis aufgekommene Zweifelsfragen zu beantworten. 


I. Änderung des Anwendungserlasses 


Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 
durch das BMF-Schreiben vom 2. Mai 2022 - III C 3 -S 7279/19/10006 :004 (2022/0461507) 
-, BStBl I S. xxx, geändert worden ist, in Abschnitt 4.1.2 wie folgt geändert: 


1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 a) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„2Gibt der Unternehmer die ZM für den betreffenden Meldezeitraum nicht, 
unrichtig oder unvollständig ab, erfüllt er die Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung nicht. 3Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
kann immer erst nachträglich getroffen werden, da die Abgabe einer ZM zu einer
innergemeinschaftlichen Lieferung immer erst später, nämlich bis zum 25. Tag nach
Ablauf des jeweiligen Meldezeitraums erfolgt.“ 


b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 


„4§ 18a Abs. 8 UStG ist entsprechend zu berücksichtigen.“ 


2. Vor Absatz 3 wird die Zwischenüberschrift wie folgt gefasst: 


„Zusammenfa s s ende  Meldung  – Ber i ch t i gung  und  ver spä te t e  
Abgabe  “ 


3. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1Die Pflicht zur Berichtigung einer fehlerhaften ZM nach § 18a Abs. 10 UStG bleibt
vom Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 1 Buchstabe b UStG unberührt.“ 


b) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 eingefügt: 


„4Die in § 18a Abs. 10 UStG normierte Frist dient ausschließlich den Zwecken
der Durchführung eines ordnungsgemäßen innergemeinschaftlichen
Kontrollverfahrens sowie eines etwaigen Bußgeldverfahrens (§ 26a Abs. 2 Nr. 5 
UStG). 5Die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und vollständigen ZM für 
Zwecke der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1 Buchstabe b UStG besteht auch über
die in § 18a Abs. 10 UStG genannte Frist hinaus.“ 


c) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die neuen Sätze 6 und 7. 


d) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


„6Berichtigt der Unternehmer die fehlerhafte ursprüngliche ZM für den 
Meldezeitraum nicht, ist die Steuerbefreiung für die betreffende Lieferung 
nachträglich zu versagen.“ 


e) Nach Satz 7 werden folgende Sätze 8 bis 10 angefügt: 


„8Wird eine nicht fristgerecht abgegebene ZM erstmalig für den betreffenden
Meldezeitraum richtig und vollständig abgegeben, liegen in diesem Zeitpunkt
erstmals die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor 







 
     


 
 


   
     


   
 


    
 


  
 


  
  


 
   


 
     


  
  


    
   


    
  
      


   
 


 
    


 
  


   
  


 
   


  
 


  
   


 
  


   
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Seite 3 und diese ist bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen zu gewähren. 9Die 
erstmalige Abgabe einer ZM und die Berichtigung einer fehlerhaften ZM durch
den Unternehmer innerhalb der Festsetzungsfrist entfalten für Zwecke der 
Steuerbefreiung Rückwirkung. 10Die rückwirkende Gewährung der 
Steuerbefreiung im Veranlagungsverfahren schließt ein Bußgeldverfahren des
BZSt nach § 26a Abs. 2 Nr. 5 UStG nicht aus.“ 


f) Das bisherige Beispiel wird Beispiel 1 und wie folgt gefasst: 


„B  e  i  s  p i  e l  1 : 
1Der in Deutschland ansässige Unternehmer U liefert an einen französischen
Kraftwerksbetreiber A am 10. 2. 01 eine Maschine im Wert von 50 000 €. 2Die 
Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls am 10. 2. 01. 3A hat gegenüber U seine 
französische USt-IdNr. bei Auftragserteilung verwendet. 4In der ZM für 
Februar 01 gibt U versehentlich durch einen fehlerhaften Abgleich im 
Buchhaltungssystem an, Gegenstände im Wert von 5 000 € an A geliefert zu haben.
5U entdeckt den Fehler zufällig am 10. 6. 01 und meldet in der ZM Juni 01, die er 
am 5. 7. 01 an das BZSt übermittelt, dass er an A Waren im Wert von 45 000 € 
geliefert hat. 6Zwar liegen die übrigen Voraussetzungen für eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung vor, allerdings hat U für Februar 01 eine 
unrichtige ZM in Bezug auf die Lieferung an A abgegeben. 7Da er den Fehler nicht 
in der ursprünglichen ZM für Februar 01 berichtigt hat, sondern in der ZM für 
Juni 01, ist die Steuerfreiheit insgesamt zu versagen. 8Würde U sowohl die ZM für 
Februar 01, als auch für Juni 01 berichtigen, wäre die Steuerbefreiung für die 
Lieferung an A rückwirkend zu gewähren, sofern die entsprechenden 
Steuerfestsetzungen noch änderbar sind.“ 


g) Nach Beispiel 1 wird folgendes Beispiel 2 angefügt: 


„Be i sp ie l  2 : 
1Der in Deutschland ansässige Unternehmer U liefert an einen französischen
Kraftwerksbetreiber A am 10. 2. 01 eine Maschine im Wert von 50 000 €. 2Die 
Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls am 10. 2. 01. 3A hat gegenüber U seine
französische USt-IdNr. bei Auftragserteilung verwendet. 4U gibt nach Ablauf 
des Meldezeitraums für Februar 01 keine ZM ab. 5Damit liegen nicht alle 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung vor. 6Die Steuerbefreiung ist für diese 
Lieferung zu versagen. 7Gibt U die ZM für Februar 01 nach Ablauf der 
Abgabefrist noch richtig und vollständig ab, liegen die Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung im Zeitpunkt der verspäteten Abgabe erstmals vor und 
die Steuerbefreiung für die Lieferung an A ist rückwirkend zu gewähren, 
sofern die entsprechende Steuerfestsetzung noch änderbar ist.“ 







 
   


  
 


 
 


  
 


 
 
 


Seite 4 


II. Anwendung 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind erstmals auf innergemeinschaftliche Lieferungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 bewirkt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
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BETREFF Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 UStG bei gemischt genutzten Grundstücken; 


 Veröffentlichung der BFH-Urteile vom 22. August 2013, V R 19/09, vom 7. Mai 2014, 
V R 1/10, vom 3. Juli 2014, V R 2/10, vom 10. August 2016, XI R 31/09, vom 26. April 
2018, V R 23/16, und vom 11. November 2020, XI R 7/20, sowie der EuGH-Urteile vom 
8. November 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, und vom 9. Juni 2016, C-332/14, Wolf-
gang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft 


   GZ III C 2 - S 7306/19/10001 :003 
DOK 2022/0484065 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


1. Verwendet ein Unternehmer die für sein Unternehmen gelieferten oder eingeführten Ge-


genstände und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen sowohl für Umsätze, 


die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vorsteuerabzug 


nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge in 


einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Nach dem Unionsrecht 


ist für die Aufteilung im Grundsatz ein auf die Gesamtheit der von dem Unternehmer 


bewirkten Umsätze bezogener Umsatzschlüssel anzuwenden (Art. 173 Abs. 1 und 174 


MwStSystRL, „Pro-rata-Satz“). Die Mitgliedstaaten können jedoch nach Art. 173 


Abs. 2 MwStSystRL in bestimmten Fällen von diesem Grundsatz abweichen. Von die-


ser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG in Form des 


Vorranges von „anderen wirtschaftlichen Zuordnungen“ vor einer Aufteilung nach den 


Umsätzen Gebrauch gemacht. 


 


 


 


 







 
Seite 2 I.  Stand der Rechtsprechung in Bezug auf gemischt genutzte Grundstücke 


 


2. Der EuGH hat mit Urteil vom 8. November 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, 


BStBl 2022 II S. xxx, entschieden, dass es mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn ein 


Mitgliedstaat zum Zweck der Berechnung des Pro-rata-Satzes für den Abzug der Vor-


steuern aus einem bestimmten Umsatz wie der Errichtung eines gemischt genutzten Ge-


bäudes vorrangig einen anderen Aufteilungsschlüssel als den in Art. 19 Abs. 1 der 


6. EG-RL (entspricht Art. 174 Abs. 1 MwStSystRL) vorgesehenen Umsatzschlüssel 


vorschreibt. Voraussetzung ist, dass die herangezogene Methode eine präzisere Bestim-


mung des Pro-rata-Satzes gewährleistet. Er bestätigte damit im Grundsatz die deutsche 


Rechtslage in § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG. 


 


3. Der BFH hat mit Urteil vom 23. August 2013, V R 19/09, BStBl 2022 II S. xxx, (Folge-


urteil zum EuGH-Urteil C-511/10) entschieden, dass eine generelle Anwendung der 


wirtschaftlichen Zuordnung für alle Fälle der Vorsteueraufteilung dem Unionsrecht wi-


derspreche (Rn. 23 des Urteils). Daher sei § 15 Abs. 4 UStG teleologisch einschränkend 


auszulegen und nur auf Fälle anzuwenden, in denen durch die Vorschrift präzisere Er-


gebnisse erzielt werden. Durch diese teleologische Reduktion sei § 15 Abs. 4 UStG uni-


onsrechtskonform und ein Steuerpflichtiger könne sich nicht auf einen Umsatzschlüssel 


– statt eines Flächenschlüssels – berufen (Rn. 34 des Urteils). 


 


4. Im Folgenden hat der BFH mit Urteil vom 7. Mai 2014, V R 1/10, BStBl 2022 II S. xxx, 


an der Begründung in dem Urteil V R 19/09 nicht mehr im vollen Umfang festgehalten, 


sondern sie ergänzt und die noch in der Entscheidung V R 19/09 enthaltene Beschrän-


kung auf Vorsteuerbeträge, die zugleich nach § 15a UStG berichtigungspflichtig sind, 


aufgegeben (Rn. 28 und 29 des Urteils). Danach sei eine Vorsteueraufteilung nach dem 


Umsatzschlüssel nur zulässig, wenn keine andere, präzisere wirtschaftliche Zurechnung 


möglich ist. Der Flächenschlüssel schließe im Regelfall als präzisere Zurechnung die 


(gesamtumsatzbezogenen oder objektbezogenen) Umsatzschlüssel aus (Rn. 31 des Ur-


teils). Allerdings seien die Vorsteuerbeträge nicht nach dem Flächenschlüssel aufteilbar, 


wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten (z. B. wegen der Höhe der Räume, der Dicke 


der Wände und Decken oder in Bezug auf die Innenausstattung) erhebliche Unter-


schiede aufweist (Rn. 32 des Urteils). Wenn der Flächenschlüssel keine präzisere wirt-


schaftliche Zurechnung darstelle, gelte die Methode, die eine genauere Aufteilung er-


mögliche: Betreffen die Vorsteuerbeträge die mit dem Gebäude selbst erzielten Umsätze 


(z. B. Vermietungsumsätze), sei ein objektbezogener Umsatzschlüssel genauer. Wird 


das Gebäude hingegen insgesamt für die mit dem gesamten Unternehmen erzielten Um-


sätze genutzt (z. B. ein Verwaltungsgebäude), sei ein gesamtumsatzbezogener Umsatz-


schlüssel gerechtfertigt (Rn. 33 des Urteils). 


 







 
Seite 3 5. Weiterhin hat der BFH mit Urteil vom 3. Juli 2014, V R 2/10, BStBl 2022 II S. xxx, 


seine im Urteil V R 1/10 geäußerte Auffassung nochmals bestätigt: Der Umsatzschlüs-


sel sei nur zulässig, wenn keine andere, präzisere Zurechnung möglich ist. Die Vorsteu-


eraufteilung bei einem gemischt genutzten Grundstück richte sich im Regelfall nach 


dem objektbezogenen Flächenschlüssel. Vorsteuerbeträge seien nach dem (objektbezo-


genen) Umsatzschlüssel aufzuteilen, wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten, die ver-


schiedenen Zwecken dienen (z. B. wegen der Höhe der Räume, der Dicke der Wände 


und Decken oder in Bezug auf die Innenausstattung) erhebliche Unterschiede aufweist. 


 


6. Der EuGH hat mit Urteil vom 9. Juni 2016, C-332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 


Grundstücksgemeinschaft, BStBl 2022 II S. xxx, entschieden, dass eine direkte Zuord-


nung von Gegenständen und Dienstleistungen, welche die Anschaffung oder Errichtung 


eines gemischt genutzten Gebäudes betreffen, zu den Ausgangsumsätzen unionsrecht-


lich nicht erforderlich sei, wenn eine solche Zuordnung „in der Praxis schwer durch-


führbar“ ist (Rn. 28 des Urteils). Unter dieser Voraussetzung sei die Vorsteueraufteilung 


grundsätzlich auf Grundlage eines Pro-rata-Satzes vorzunehmen, der für die Gesamtheit 


der vom Unternehmer bewirkten Umsätze unter Anwendung des Umsatzschlüssels fest-


gelegt wird (Rn. 31 des Urteils). Wie sich aus dem Urteil in der Rs. BLC Baumarkt er-


gebe, könnten die Mitgliedstaaten allerdings auch eine andere Berechnungsmethode an-


wenden, wenn die herangezogene Methode eine präzisere Bestimmung des Pro-rata-Sat-


zes des Vorsteuerabzugs als die Bestimmung anhand der erstgenannten Methode (Um-


satzschlüssel) gewährleistet (Rn. 32 des Urteils). Die gewählte Aufteilungsmethode 


müsse jedoch nicht zwingend die genauestmögliche sein (Rn. 33 des Urteils). Es ob-


liege dem vorlegenden Gericht, zu prüfen, ob die Berechnung des Rechts auf Vorsteuer-


abzug unter Anwendung des Flächenschlüssels zu einem präziseren Ergebnis führen 


kann als die Berechnung anhand des Umsatzschlüssels (Rn. 34 des Urteils). 


 


7. Der BFH hat in seinem Urteil vom 10. Juni 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx, 


(Folgeurteil zum EuGH-Urteil C-332/14) entschieden, dass bei der Herstellung eines 


gemischt genutzten Gebäudes für den Vorsteuerabzug – im Gegensatz zu den Eingangs-


leistungen für die Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung – nicht darauf abgestellt wer-


den könne, welche Aufwendungen in bestimmte Teile des Gebäudes eingehen. Viel-


mehr komme es insoweit auf die prozentualen Verwendungsverhältnisse des gesamten 


Gebäudes an (Rn. 32, 34 und 38 des Urteils). Hingegen könnten Erhaltungsmaßnahmen 


den verschiedenen Nutzungsanteilen verhältnismäßig einfach unmittelbar zugeordnet 


werden (Rn. 40 des Urteils). Zudem schließt sich der XI. Senat mit diesem Urteil der 


Auffassung des V. Senats aus den Urteilen V R 1/10 und V R 2/10 an, dass der Flächen-


schlüssel regelmäßig eine präzisere Berechnung der abzugsfähigen Vorsteuern erlaube 


als ein Umsatzschlüssel (Rn. 44 ff des Urteils). 


 







 
Seite 4 8. Aufbauend auf die vorgenannte Rechtsprechung hat der BFH im Urteil vom 26. April 


2018, V R 23/16, BStBl 2022 II S. xxx, für den Fall einer Schulsporthalle entschieden, 


dass bei einer zeitlich abwechselnden Nutzung desselben Gebäudes zu steuerfreien oder 


steuerpflichtigen Zwecken eine Aufteilung nach den Nutzungszeiten zu einer präziseren 


wirtschaftlichen Zurechnung als der (unternehmensbezogene oder objektbezogene) Um-


satzschlüssel führe (Rn. 22 des Urteils). Eine Vorsteueraufteilung anhand des objektbe-


zogenen Flächenschlüssels komme nicht in Betracht, wenn es nicht um die gleichblei-


bende Nutzung verschiedener Funktionsbereiche gehe, sondern um die zeitlich abwech-


selnde Nutzung derselben Gebäudeteile (Rn. 23 des Urteils). 


 


9. Schließlich bestätigte der BFH mit Urteil vom 11. November 2020, XI R 7/20, 


BStBl 2022 II S. xxx, nochmals seine vorgenannte Rechtsprechung. Eine direkte Zuord-


nung von Eingangsleistungen zu den Ausgangsumsätzen betreffe „insbesondere die Ein-


gangsleistungen für die Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung des gemischt genutzten 


Gebäudes“ (Rn. 14 f des Urteils). Neben einer Bezugnahme auf die im Urteil 


XI R 31/09 genannten praktischen Probleme führt der BFH ergänzend an, dass dies 


auch gelte, da nicht ein bestimmter Gebäudeteil, sondern ein bestimmter Prozentsatz des 


Gebäudes für steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze genutzt werde (Rn. 16 des Ur-


teils). Bestehen erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschiedenen Zwecken 


dienenden Räume, soweit es um Flächen innerhalb eines Gebäudes und auf dessen Dach 


geht, oder wenn eine Aufteilung nach dem Flächenschlüssel aus sonstigen Gründen 


nicht präziser ist, seien die Vorsteuerbeträge nach einem (objektbezogenen) Umsatz-


schlüssel aufzuteilen (Rn. 17 des Urteils). Dies lasse dann auch im Ausnahmefall keine 


Anwendung des Flächenschlüssels aufgrund einer Vergleichsbetrachtung zu (Rn. 27 des 


Urteils). Außerdem müsse nicht der Steuerpflichtige beweisen, dass der Umsatzschlüs-


sel präziser ist als ein Flächenschlüssel (Rn. 29 des Urteils). 


 


 


II. Umsetzung der Rechtsprechung 


 


10. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden 


der Länder gilt für die Aufteilung der Vorsteuer nach § 15 Absatz 4 UStG bei gemischt 


genutzten Grundstücken nach der genannten Rechtsprechung Folgendes: 


 


 


 1. Grundsätze 


 


11. Im Fall von Eingangsleistungen für die Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung von 


gemischt genutzten Gebäuden sind die Leistungen nach den allgemeinen Grundsätzen 


zunächst soweit möglich direkt den zum Vorsteuerabzug berechtigenden bzw. diesen 







 
Seite 5 ausschließenden Ausgangsumsätzen zuzuordnen. Verbleibende Vorsteuerbeträge sind 


sachgerecht aufzuteilen. Wegen dieses Verfahrens wird auf Abschnitt 15.17 Abs. 1 bis 4 


UStAE hingewiesen. Für danach aufzuteilende Vorsteuerbeträge gelten die folgenden 


Ausführungen entsprechend. 


 


12. Wird ein Gebäude durch einen Unternehmer angeschafft oder hergestellt und ist die 


Nutzung dieses Gebäudes durch den Unternehmer sowohl für vorsteuerunschädliche als 


auch für vorsteuerschädliche Umsätze beabsichtigt, sind dagegen die gesamten auf die 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes entfallenden Vorsteuerbeträge 


einheitlich in einen abziehbaren und in einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Abwei-


chend von Abschnitt 15.17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 UStAE ist keine vorherige direkte 


Zuordnung von Eingangsleistungen zu den Umsätzen, die zum Vorsteuerabzug berech-


tigen bzw. diesen ausschließen, durchzuführen (vgl. BFH-Urteile vom 10. Juni 2016, 


XI R 31/09, und vom 11. November 2020, XI R 7/20, a. a. O.; siehe auch oben Rn. 7 


und 9).  


 


13. Die Vorsteueraufteilung muss nach einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel erfolgen. 


Kommen neben dem Gesamtumsatzschlüssel (gleichbedeutend zu gesamtumsatzbezo-


genen oder gesamtunternehmensbezogenen Umsatzschlüssel) andere Aufteilungsschlüs-


sel in Betracht, ist ein anderer Aufteilungsschlüssel anzuwenden, wenn er ein präziseres 


Ergebnis liefert. In Betracht kommen insbesondere ein (objektbezogener) Flächen-


schlüssel (siehe unten Rn. 15 bis 17), ein objektbezogener Umsatzschlüssel (siehe unten 


Rn. 18 bis 21) oder ein Schlüssel nach dem umbauten Raum (siehe unten Rn. 22). Wei-


tere Aufteilungsschlüssel können im Einzelfall sachgerecht sein (zur Vorsteuerauftei-


lung im Fall einer Schulsporthalle nach den Nutzungszeiten vgl. BFH-Urteil vom 


26. April 2018, V R 23/16, a.a.O., oben Rn. 8).  


 


14. Kommen neben dem Gesamtumsatzschlüssel mehrere andere präzisere Aufteilungs-


schlüssel in Betracht, ist nicht zwingend die präziseste Methode anzuwenden (vgl. oben 


Rn. 6). Die Auswahl der anzuwendenden präziseren Methode obliegt in diesen Fällen 


dem Unternehmer; das Finanzamt kann sie jedoch daraufhin überprüfen, ob sie sachge-


recht ist.  


 


 


2. Flächenschlüssel 


 


15. Grundsätzlich erfolgt die Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen des 


Gebäudes (objektbezogener Flächenschlüssel), da dies regelmäßig die wirtschaftlich 


präzisere Aufteilungsmethode gegenüber dem Gesamtumsatzschlüssel darstellt (vgl. 


oben Rn. 4, 5 und 7). Dabei ist die Flächenberechnung nach den Gebäudeinnenflächen 
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vom 27. März 2019, V R 43/17, n.v.). Der Unternehmer kann einen Flächenschlüssel 


aber nur beanspruchen, wenn dieser sachgerecht ist (zu einer Spielhalle mit unterschied-


lich genutzten Automaten vgl. BFH-Urteil vom 7. Juli 2011, V R 36/10, BStBl 2012 II 


S. 77, zu einer zeitlich abwechselnden Nutzung derselben Funktionsbereiche einer 


Schulsporthalle vgl. BFH-Urteil vom 26. April 2018, a.a.O., oben Rn. 8). 


 


16. Für die Flächenberechnung sind grundsätzlich die Grundflächen aller Räume anzuset-


zen, unabhängig davon, ob es sich um Wohn- oder Gewerbeflächen handelt (Wohn- und 


Verkaufsräume, als Lagerflächen genutzte Keller oder Speicherräume). Flächen, die zur 


Versorgung des Gebäudes verwendet oder nur gemeinsam genutzt werden (z. B. Tech-


nikräume, Treppenhaus, Fahrradabstellräume, Waschküchen), bleiben unberücksichtigt. 


Ebenso sind von vornherein nicht zum Ausbau vorgesehene Räume nicht in die Flä-


chenberechnung mit einzubeziehen. Die Grundflächen sind auch bei Dachschrägen in 


vollem Umfang anzusetzen. Die Flächen von Terrassen oder Balkonen zählen zur Hälfte 


zu der maßgeblichen Grundfläche. 


 


17. Die Feststellungslast, dass der Flächenschlüssel präziser als ein Umsatzschlüssel ist, 


liegt zwar beim Finanzamt (vgl. BFH-Urteil vom 11. November 2020, XI R 7/20, 


a. a. O.; siehe auch oben Rn. 8). Dies gilt jedoch nur, wenn dem Finanzamt alle für eine 


entsprechende Beurteilung erforderlichen Informationen vorliegen, insbesondere durch 


Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Mitwirkungspflichten. Liegen nicht alle 


erforderlichen Informationen vor bzw. lassen diese keine eindeutige Beurteilung zu, ist 


davon auszugehen, dass der Flächenschlüssel grundsätzlich die präziseren Ergebnisse 


liefert (vgl. oben Rn. 15). 


 


 


 3. Objektbezogener Umsatzschlüssel 


 


18. Ein objektbezogener Umsatzschlüssel kommt nicht per se in Betracht, sondern nur unter 


den vom BFH aufgestellten Voraussetzungen (vgl. BFH-Urteile vom 7. Mai 2014, 


V R 1/10, und vom 3. Juli 2014, V R 2/10, a. a. O.; siehe auch oben Rn. 4 und 5).  


 


19. Weicht danach die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume erheblich vonei-


nander ab, erfolgt grundsätzlich eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge anhand des ob-


jektbezogenen Umsatzschlüssels. In solchen Fällen führt eine Aufteilung nach dem Flä-


chenschlüssel nicht zu einem sachgerechten Ergebnis, der objektbezogene Umsatz-


schlüssel kann aber die wirtschaftlich präzisere Aufteilung gegenüber dem Gesamtum-


satzschlüssel ermöglichen. Nur ausnahmsweise kann in solchen Fällen eine Aufteilung 
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tungsgebäuden, wenn diese den Umsätzen des gesamten Unternehmens dienen. 


 


20. Erhebliche Unterschiede in der Ausstattung können immer dann angenommen werden, 


wenn sich die Dicke der Decken und Wände oder die Innenausstattung erheblich vonei-


nander unterscheiden. Denn regelmäßig unterscheidet sich dann auch die Höhe des Bau-


aufwandes der verschiedenen Räume erheblich voneinander und auch die tatsächlich er-


zielbaren Mieteinnahmen weichen ggf. erheblich voneinander ab. Ausstattungsunter-


schiede, die in der unterschiedlichen Nutzung begründet sind, denen aber im anderen 


Gebäudeteil ein ähnlicher Aufwand gegenübersteht, stellen für sich alleine noch keine 


erheblichen Unterschiede dar. Daher liegen z. B. keine erheblichen Unterschiede vor al-


leine 


 bei einer unterschiedlichen Anzahl und Art von Strom- oder Wasseranschlüssen für 


private und gewerbliche Mieter oder 


 bei Einbau deckenhoher Ganzglastürelemente nur im gewerblich genutzten Gebäu-


deteil und normaler Fenster im Wohnbereich (bei vergleichbarer Funktion der einge-


bauten Gegenstände entstehen keine deutlich unterschiedlichen Baukosten für die 


unterschiedlichen Gebäudeteile). 


 


21. Erheblich sind Unterschiede erst, wenn sie über die bloße unterschiedliche Nutzung hin-


aus zu deutlich unterschiedlichen Baukosten für nur einen Gebäudeteil führen, dem im 


anderen Gebäudeteil kein entsprechender, funktions- und wertähnlicher Aufwand ge-


genübersteht. Ein erheblicher Unterschied liegt beispielsweise vor 


 wenn die einen Räume luxuriös, die anderen aber schlicht ausgebaut sind, 


 wenn nur für einen Gebäudeteil besondere, aufwändige Herstellungskosten anfallen 


(z. B. traglastverstärkte Böden für bestimmte gewerbliche Nutzungen, derselben 


Funktion stehen hier deutlich unterschiedliche Baukosten gegenüber), 


 beim Einbau eines Schwimmbades, das nur durch die Mieter des Wohnbereichs ge-


nutzt wird (keine vergleichbare Funktion im anderen Gebäudeteil und dadurch be-


dingt deutlich unterschiedliche Baukosten), oder 


 bei der Nutzung von Flächen innerhalb eines Gebäudes und Nutzflächen auf dessen 


Dach (für den Fall einer Photovoltaikanlage vgl. BFH-Urteile vom 19. Juli 2011, 


XI R 29/09, BStBl 2012 II S. 430, und XI R 29/10, BStBl 2012 II S. 564). 


 


 


 4. Umbauter Raum 


 


22. Bestehen erhebliche Abweichungen in der Geschosshöhe, kann die Vorsteueraufteilung 


anstelle des Gesamtumsatzschlüssels nach dem umbauten Raum in Betracht kommen, 


wenn eine solche Aufteilung in diesen Fällen eine präzisere wirtschaftliche Zurechnung 
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teile mit unterschiedlichen Geschosshöhen, aber ansonsten ohne erhebliche Unter-


schiede in der Ausstattung (vgl. oben Rn. 20) zu beurteilen sind.  


 


 


 5. Zuordnung 


 


23. Die vorstehenden Grundsätze sind hinsichtlich der Zuordnung eines gemischt genutzten 


Grundstücks zum Unternehmen entsprechend anzuwenden, beispielsweise zur Feststel-


lung der unternehmerischen Mindestnutzung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG. Wegen der 


Einzelheiten wird auf Abschnitt 15.2c Abs. 8 UStAE hingewiesen. 


 


 


III. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 


S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom xx.xx.20xx - III C x - S xxxx/xx/xxxxx 


(20xx/xxxxxxx), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Abschnitt 15.2c wird wie folgt geändert:  


 


a) In Absatz 7 wird das Beispiel wie folgt gefasst: 
 
„ Be i sp i e l :  


1Unternehmer U hat in seinem Einfamilienhaus ein Arbeitszimmer mit einer 
Nutzfläche von 12 % der Gesamtnutzfläche, das er zu 50 % für seine 
unternehmerischen Zwecke verwendet. 2Die Nutzungseinheiten sind 
vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine Aufteilung nach dem 
objektbezogenen Flächenschlüssel in Betracht (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7). 
3Bezogen auf das gesamte Gebäude beträgt die unternehmerische Nutzung nur 6 % 
(50 % von 12 %). 4Eine Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmen ist nach § 15 
Abs. 1 Satz 2 UStG nicht möglich (Zuordnungsverbot).“ 


 


b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 3 wird gestrichen. 


 


bb) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 3 und wie folgt gefasst: 


 
„3Sachgerechter Aufteilungsmaßstab ist in der Regel das Verhältnis der 
Nutzflächen (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7).“ 
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c) Absatz 9 Nummer 2 Beispiel 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 


 
„2Die Nutzungseinheiten sind vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine 
Aufteilung nach dem objektbezogenen Flächenschlüssel in Betracht (vgl. 
Abschnitt 15.17 Abs. 7).“ 


 


bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 und 4. 


 


cc) Satz 4 Buchstabe e wird wie folgt geändert: 


 


aaa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 


 
„3Die Ausstattung von Archiv und Fitnessraum und der jeweilige 
Bauaufwand weichen nicht erheblich voneinander ab.“ 


 


bbb) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die neuen Sätze 4 bis 6. 


 


ccc) Der bisherige Satz 6 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst: 


 
„7Für die Aufteilung ist der Flächenschlüssel des Dachgeschosses 
maßgebend, weil die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume 
nicht erheblich voneinander abweicht.“ 


 


ddd) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 8. 


 


d) Absatz 11 Beispiel Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„3Das Zimmer entspricht 5 % der Gesamtfläche des Einfamilienhauses, das nach 
einem Flächenschlüssel zu beurteilen ist.“ 


 


2. Abschnitt 15.6a Abs. 7 wird wie folgt geändert: 


 
a) Beispiel 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 


 
„4Da die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume nicht erheblich 
voneinander abweicht, hat U richtigerweise eine Aufteilung nach dem 
Flächenschlüssel vorgenommen.“ 
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b) Beispiel 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


 
„4U nutzt das Gebäude ab Fertigstellung planungsgemäß zu 40 % für seine 
vorsteuerunschädlichen Ausgangsumsätze und zu 60 % für private Wohnzwecke, die 
Ausstattung der beiden Nutzungseinheiten weicht nicht erheblich voneinander 
ab.“ 


 


3. Abschnitt 15.16 Abs. 2 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


 
„7Im Fall der Anschaffung oder Herstellung eines Gebäudes sind abweichend hiervon die 
Aufwendungen stets einheitlich aufzuteilen, vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 5 bis 8.“ 


 


4. Abschnitt 15.17 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 


 
„4Dies ist in dem Sinne zu verstehen, dass keine andere Methode eine 
präzisere Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern gewährleisten darf (vgl. 
BFH-Urteile vom 10. 8. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx, und vom 
11. 11. 2020, XI R 7/20, BStBl 2022 II S. xxx).“ 


 


bb) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die neuen Sätze 5 und 6. 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Der bisherige Inhalt wird neuer Satz 1. 


 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 


 
„2Dagegen besteht keine Bindung an die Wahl des Aufteilungsverfahrens, 
wenn dieses nicht sachgerecht war (vgl. BFH-Urteil vom 11. 11. 2020, 
XI R 7/20, BStBl 2022 II S. xxx).“ 


 


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


 
„2Vorsteuerbeträge, die entweder das Gebäude selbst oder aber dessen 
Erhaltung, Nutzung oder Gebrauch betreffen, sind danach jeweils gesondert zu 
beurteilen. 3Handelt es sich um Aufwendungen für das Gebäude selbst (aus der 
Anschaffung oder Herstellung), kommt nur eine einheitliche Aufteilung der 
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einem sachgerechten Aufteilungsmaßstab (§ 15 Abs. 4 UStG) in Betracht (vgl. 
BFH-Urteil vom 10. 8. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx).“ 


 


bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 
„5Selbst wenn Herstellungskosten eines Gebäudes aus einer Vielzahl von 
einzelnen Leistungsbezügen bestehen können, die für sich betrachtet einzelnen 
Gebäudeteilen zugeordnet werden oder auf mehrere unterschiedliche Nutzungen 
aufgeteilt werden könnten, muss einerseits zwischen der Verwendung des 
Gebäudes selbst und andererseits der Verwendung von Gegenständen und 
Dienstleistungen zur Erhaltung oder zum Gebrauch dieses Gebäudes 
unterschieden werden.“ 


 


cc) In Satz 6 wird folgender Klammerzusatz angefügt: 


 
„(vgl. BFH-Urteil vom 11. 11. 2020, XI R 7/20, BStBl 2022 II S. xxx)“. 


 


d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 


 
„(7)  1Wird ein Gebäude durch einen Unternehmer angeschafft oder hergestellt 
und soll dieses Gebäude sowohl für vorsteuerunschädliche als auch für 
vorsteuerschädliche Ausgangsumsätze verwendet werden, sind die gesamten auf 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes entfallenden 
Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG aufzuteilen. 2Für die Zurechnung dieser 
Vorsteuerbeträge ist die „prozentuale“ Aufteilung der Verwendung des gesamten 
Gebäudes zu vorsteuerunschädlichen bzw. vorsteuerschädlichen Umsätzen 
maßgebend (vgl. BFH-Urteile vom 28. 9. 2006, V R 43/03, BStBl 2007 II S. 417 
und vom 11. 11. 2020, XI R 7/20, BStBl 2022 II S. xxx). 3Abweichend von 
Abschnitt 15.17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 ist keine vorherige direkte 
Zuordnung von Eingangsleistungen zu den Umsätzen, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen bzw. diesen ausschließen, durchzuführen (vgl. 
BFH-Urteile vom 10. 6. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx, und vom 
11. 11. 2020, XI R 7/20, BStBl 2022 II S. xxx). 4Daraus folgt eine Ermittlung der 
nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG im Wege einer 
sachgerechten Schätzung. 5Als sachgerechter Aufteilungsmaßstab können bei 
Gebäuden in der Regel vorrangig folgende Aufteilungsschlüssel in Betracht 
kommen, wenn sie präziser als das Verhältnis der Gesamtumsätze des 
Unternehmers (Gesamtumsatzschlüssel) sind (siehe hierzu auch BMF-
Schreiben vom xx. xx. 2022, BStBl I S. xxx): 
1. 1Flächenschlüssel: Eine Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen 


(objektbezogener Flächenschlüssel) stellt gegenüber einer 
umsatzbezogenen Aufteilung (Umsatzschlüssel) regelmäßig eine präzisere 
Bestimmung des Aufteilungsschlüssels dar (vgl. BFH-Urteile vom 
12. 3. 1992, V R 70/87, BStBl II S. 755, vom 7. 5. 2014, V R 1/10, 
BStBl 2022 II S. xxx, und vom 3. 7. 2014, V R 2/10, BStBl 2022 II S. xxx). 
2Bei einer Aufteilung nach dem objektbezogenen Flächenschlüssel sind die 
tatsächlichen Nutzflächen des Gebäudes zugrunde zu legen. 3Dabei ist die 
Flächenberechnung nach den Gebäudeinnenflächen vorzunehmen, ohne 
z.B. Außenstellplätze mit einzubeziehen (vgl. BFH-Urteil vom 27. 3. 2019, 
V R 43/17, n. v.). 4Flächen, die zur Versorgung des Gebäudes verwendet 
oder nur gemeinsam genutzt werden (z.B. Technikräume, Treppenhaus, 
Fahrradabstellräume, Waschküchen), bleiben unberücksichtigt. 5Die 
Grundflächen sind auch bei Dachschrägen in vollem Umfang anzusetzen. 
6Die Flächen von Terrassen oder Balkonen zählen zur Hälfte zu der 
maßgeblichen Grundfläche. 7Der Unternehmer kann eine flächenbezogene 
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(vgl. BFH-Urteile vom 7. 7. 2011, V R 36/10, BStBl 2012 II S. 77, und vom 
5. 9. 2013, XI R 4/10, BStBl 2014 II S. 95, zum Fall einer Spielhalle mit 
Spielgeräten, die teilweise umsatzsteuerpflichtigen und teilweise 
umsatzsteuerfreien Zwecken dienen). 


2. 1Objektbezogener Umsatzschlüssel: Weicht die Ausstattung der 
unterschiedlich genutzten Räume erheblich voneinander ab (z.B. wegen der 
Dicke der Wände und Decken oder in Bezug auf eine teils besonders 
aufwändige und teils nur einfache Innenausstattung, siehe hierzu BMF-
Schreiben vom xx. xx. 2022, BStBl I, a.a.O.) mit der Folge, dass auch die 
Höhe des Bauaufwandes und ggf. auch die tatsächlich erzielbaren 
Mieteinnahmen sich wesentlich voneinander unterscheiden, ist es dagegen 
grundsätzlich erforderlich, die Aufteilung der Vorsteuerbeträge anhand 
des objektbezogenen Umsatzschlüssels vorzunehmen, da dies dann die 
wirtschaftlich präzisere Aufteilung ermöglicht (vgl. BFH-Urteile vom 
20. 7. 1988, X R 8/80, BStBl II S. 1012, vom 7. 5. 2014, V R 1/10, a.a.O., 
und vom 3. 7. 2014, V R 2/10, a.a.O.). 2Hier ist ein gegenstandsbezogener, 
das konkrete Wirtschaftsgut betreffender Umsatzschlüssel gegenüber 
einer Aufteilung nach einem Gesamtumsatzschlüssel genauer, wenn (wie 
z.B. in Vermietungsfällen) durch die Nutzung des Objekts ein direkter und 
unmittelbarer Zusammenhang zu den Ausgangsumsätzen besteht. 3Die 
Vorsteueraufteilung erfolgt bei erheblichen Ausstattungsunterschieden - 
mangels einer anderen präziseren Zurechnung - nur dann nach dem 
Gesamtumsatzschlüssel, wenn das Objekt (z.B. ein Verwaltungsgebäude) 
zur Ausführung der Gesamtumsätze des Unternehmens dient (vgl. BFH-
Urteil vom 7. 5. 2014, V R 1/10, a.a.O.).  


3. 1Umbauter Raum: Bestehen erhebliche Abweichungen in der 
Geschosshöhe, kann die Vorsteueraufteilung anstelle eines 
Umsatzschlüssels nach dem umbauten Raum in Betracht kommen, wenn 
eine solche Aufteilung in diesen Fällen eine präzisere wirtschaftliche 
Zurechnung der Vorsteuerbeträge ermöglicht. 2Hiervon kann 
ausgegangen werden, wenn Gebäudeteile mit unterschiedlichen 
Geschosshöhen, aber ansonsten ohne erhebliche Unterschiede in der 
Ausstattung zu beurteilen sind. 


4. 1Weitere Aufteilungsschlüssel: Beim Erwerb, nicht jedoch bei der 
Herstellung von Gebäuden kommt auch eine Vorsteueraufteilung nach 
dem Verhältnis der Ertragswerte zur Verkehrswertermittlung in Betracht 
(vgl. BFH-Urteile vom 5. 2. 1998, V R 101/96, BStBl II S. 492, und vom 
12. 3. 1998, V R 50/97, BStBl II S. 525). 2Bei zeitlich abwechselnder 
Nutzung derselben Flächen kann eine Aufteilung nach Nutzungszeiten 
erforderlich sein (vgl. BFH-Urteil vom 26. 4. 2018, V R 23/16, 
BStBl 2022 II S. xxx).  


6Die Ermittlung des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuerbeträge nach dem 
Gesamtumsatzschlüssel (Verhältnis der vorsteuerschädlichen Umsätze zu den 
vorsteuerunschädlichen Umsätzen des gesamten Unternehmens) ist nach § 15 
Abs. 4 Satz 3 UStG nur zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich ist. 7Nicht zulässig ist eine Zurechnung der Aufwendungen zu 
bestimmten Gebäudeteilen nach einer räumlichen (sog. „geografischen“, vgl. 
BFH-Urteil vom 10. 6. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx) Anbindung 
oder nach einem Investitionsschlüssel (vgl. BFH-Urteil vom 18. 11. 2004, 
V R 16/03, BStBl 2005 II S. 503).  
Be i sp i e l  1 :  


1U errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich 
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden. 
2Er beabsichtigt, die Fläche des Hauses zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich 
bzw. vorsteuerschädlich zu vermieten. 3Aus der Erstellung des 
Fußbodenbelags entstehen U Aufwendungen von insgesamt 100 000 € zzgl. 
19 000 € Umsatzsteuer. 
4Es handelt sich um Aufwendungen für die (Neu-)Herstellung des Gebäudes 
(„ursprüngliche“ Herstellungskosten). 5Eine Zuordnung, in welchem 
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ist unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG berechtigt, den 
Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für den Fußbodenbelag zu 50 % (= 
9 500 €) geltend zu machen. 


8Entsprechend ist bei nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
verfahren. 9Maßgeblich für die Vorsteueraufteilung ist in diesem Fall die 
beabsichtigte Verwendung des Gegenstands, der durch die nachträglichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsteht. 


Be i sp i e l  2 :  
1U errichtet ein Gebäude, bestehend aus einer vorsteuerunschädlich 
gewerblich genutzten (EG; Nutzflächenanteil 50 %) und einer 
vorsteuerschädlich zu Wohnzwecken vermieteten Einheit (1. OG; 
Nutzflächenanteil 50 %), dessen Nutzungseinheiten sich hinsichtlich der 
Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden. 2Das 
Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut. 3U ordnet das Gebäude vollständig 
seinem Unternehmen zu. 
4Ein Jahr nach Errichtung des Gebäudes baut U das Dachgeschoss aus. 5Es 
entstehen dabei drei separat zugängliche, gleich ausgestattete und gleich 
große Einheiten, von denen eine als Wohnung und zwei als Büroteil genutzt 
werden (sollen). 6Die Wohnung wird umsatzsteuerfrei und die Büroteile 
werden umsatzsteuerpflichtig vermietet. 7Gleichzeitig lässt U das 
Treppenhaus zum Dachgeschoss erweitern.  
8Des Weiteren lässt U eine Alarmanlage installieren, die das gesamte Gebäude 
sichert. 9Zudem lässt U einen Aufzug anbauen, mit dem jede Etage erreicht 
werden kann. 10Mit dem Zugewinn an Nutzfläche erhöht sich der Anteil der 
vorsteuerunschädlich genutzten zum vorsteuerschädlich genutzten Teil an der 
Gesamtfläche des ausgebauten Gebäudes von 50 % auf 60 %. 11Das neu 
ausgebaute Gebäude ist vollständig dem Unternehmen des U zugeordnet. 
12Die Aufwendungen für den Ausbau des Dachgeschosses, die Erweiterung 
des Treppenhauses, den Einbau der Alarmanlage und den Einbau des Aufzugs 
sind jeweils (nachträgliche) Herstellungskosten. 
13Der Ausbau des Dachgeschosses ist eine eigenständig genutzte Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes (Altflächen) und ist damit eigenständiges 
Aufteilungsobjekt. 14Entsprechend der vorsteuerunschädlichen Verwendung 
des Dachgeschosses in Höhe von 2/3 sind die Vorsteuern aus dem Dachausbau 
zu 2/3 abziehbar. 
15Die Aufwendungen für die Erweiterung des Treppenhauses sind dem 
Dachgeschoss zuzuordnen, da sie ausschließlich durch den Ausbau des 
Dachgeschosses verursacht sind. 16Die Vorsteuern sind daher nach den 
Nutzungsverhältnissen des Dachgeschosses aufzuteilen. 
17Die Aufwendungen für den Einbau der Alarmanlage sind dem gesamten 
Gebäude in seinen neuen Nutzungsverhältnissen zuzuordnen, da sie das 
gesamte Gebäude sichert. 18Folglich sind die Vorsteuern zu 60 % abziehbar. 
19Die Aufwendungen für den Einbau des Aufzugs sind dem gesamten Gebäude 
mit seinen neuen Nutzungsverhältnissen und nicht ausschließlich dem 
Dachgeschoss zuzuordnen, da mit dem Aufzug jede Etage erreicht werden 
kann. 20Die Vorsteuern sind daher zu 60 % abziehbar. 
21Die jeweiligen (nachträglichen) Herstellungskosten stellen gesonderte 
Berichtigungsobjekte im Sinne von § 15a Abs. 6 UStG dar.“ 


 


e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 wird folgender Klammerzusatz angefügt: 
 


„(vgl. BFH-Urteil vom 10. 6. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx)“. 
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bb) Beispiel 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1U besitzt ein Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich 
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und 
dessen Fläche er zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich 
vermietet hat.“ 


 
cc) Beispiel 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1U lässt an seinem Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich 
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und 
dessen Fläche er zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich 
vermietet, die Fassade neu anstreichen.“ 


 


5. Abschnitt 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


 
„5. wenn sich eine Rechtsänderung nach dem Leistungsbezug auf die Beurteilung des 


Vorsteuerabzugs auswirkt, z.B. bei Wegfall oder Einführung einer den 
Vorsteuerabzug ausschließenden Steuerbefreiung (vgl. BFH-Urteil vom 14. 5. 1992, 
V R 79/87, BStBl II S. 983) oder bei Neuregelungen zur Vorsteueraufteilung nach 
§ 15 Abs. 4 UStG (vgl. BFH-Urteile vom 22. 8. 2013, V R 19/09, BStBl 2022 II 
S. xxx und vom 10. 8. 2016, XI R 31/09, BStBl 2022 II S. xxx),“ 


 


 


IV. Anwendungsregelungen 


 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


 


Es wird nicht beanstandet, wenn Unternehmer vor der Veröffentlichung dieses Schreibens zu-


lässigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbeträgen nach Abschnitt 15.17 Abs. 7 


Sätze 6 und 7 in der bisherigen Fassung vorgenommen haben. 


 


Das BMF-Schreiben vom 30. September 2008, BStBl 2008 I S. 896 wird aufgehoben. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – 


Umsatzsteuer – Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 


Im Auftrag 


 


 







